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1 Veranlassung 

Die Deutsche Flussspat GmbH (DFG) ist Inhaberin der Gewinnungsrechte für Fluss- und 
Schwerspat und hält darüber hinaus die bergrechtliche Aufsuchungserlaubnis für weitere 
bergfreie Bodenschätze in der Lagerstätte �c�,�¿�G�F�S�T�U�F�J�H�F�o���T�×�E�M�J�D�I���E�F�S���4�U�B�E�U���1�G�P�S�[�I�F�J�N���� 

In der gleichnamigen Grube wurde von 1935 bis 1996 �r zuletzt durch die Bayer AG �r Fluss-
spat untertägig bergmännisch gewonnen. Nach Stilllegung des Bergwerks wurde dieses 
2001 fachgerecht verschlossen und aus der Bergaufsicht entlassen. Im Grubengebäude hat 
sich ein konstanter Flutungswasserspiegel eingestellt. 

Mit Blick auf eine mögliche Wiederaufnahme der Flussspatgewinnung plant die DFG das 
Abpumpen des Wassers (Sümpfung), umfangreiche Explorationsmaßnahmen und einen 
Probebetrieb, der die Grundlagen für die zukünftige Abbau- und Aufbereitungstechnik 
schaffen soll. 

Aufgrund der zu sümpfenden Wassermengen war für das Vorhaben gemäß § 1 Nr. 9 UVP-V 
Bergbau i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.3.2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) eine allgemeine Vorprüfung der Frage durchzuführen, ob die Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht. Im Hinblick auf ein transparen-
tes Verfahren lässt die Deutsche Flussspat GmbH jedoch freiwillig eine UVP durchführen. 

Daher ist für das Vorhaben bei der zuständigen Landesbergdirektion im Regierungspräsi-
dium Freiburg ein Rahmenbetriebsplan (RBPL) einzureichen und für dessen Zulassung ein 
Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 

Mit dem hier vorliegenden UVP-Bericht erfolgt eine Beschreibung des aktuellen Zustands 
der Umwelt im Einwirkungsbereich des Vorhabens sowie eine Beschreibung und Bewertung 
der Auswirkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Umweltschutzgüter. Der Bericht soll der 
zuständigen Behörde als Grundlage für die durchzuführende Umweltverträglichkeitsprüfung 
dienen. 

Eine allgemeinverständliche Zusammenfassung des UVP-Berichts findet sich in Teil J 2 der 
Antragsunterlagen. 
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2 Vorhabenbeschreibung 

Die Lagerstätte und die Grube Käfersteige erstrecken sich südöstlich des Pforzheimer Orts-
teils Würm (siehe Abbildung 1). 

 

 
Abb. 1: Übersichtskarte 

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) 

 

Bei dem Flussspatvorkommen handelt es sich um eine Gangerzlagerstätte, d.h. um einen 
langgestreckten, plattenförmigen Erzkörper, der durch die Füllung einer Spalte mit später 
auskristallisierten mineralischen Lösungen entstand. Der Käfersteige-Gang steht steil im 
Gebirge und erstreckt sich in West-Ost-Richtung (s. Abb. 2). 

 

 

Abb. 2: Lage der Tagesöffnungen der Grube Käfersteige (blau: Flussspatgang) 
(Kartengrundlage: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württ.) 

Würm 

Pforzheim 

Huchenfeld Grube 
Käfersteige 

https://openstreetmap.org/copyright
http://viewfinderpanoramas.org/
https://opentopomap.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Die Lagerstätte gilt nach wie vor als eines der größten Vorkommen von Flussspat in Europa. 
Ausgehend von den bereits nachgewiesenen und wahrscheinlichen Vorräten könnte die 
Grube Käfersteige einen nennenswerten Beitrag zur Deckung des europäischen Bedarfs an 
Flussspat liefern. 

Die Grube Käfersteige ist seit dem Jahr 1996 aufgelassen und wurde fachgerecht verwahrt. 
Zwei Zugänge zum Grubengebäude existieren noch heute: Das Mundloch der Würmtal-
rampe und das Mundloch des Würmtalstollens; beide sind fachgerecht durch massive 
Metalltore verschlossen. Ein vertikaler Wetterschacht ist an der Oberfläche durch eine 
Betonplatte mit eingelassenem, vergittertem Rohr verschlossen, sodass hierdurch eine 
Bewetterung der Grube möglich ist. Die Lage der Mundlöcher und des Wetterschachts sind 
ebenfalls in Abbildung 2 dargestellt. 

Das Grubengebäude ist geflutet und entwässert über das Portal der Würmtalrampe in einen 
Graben, der wiederum in die Würm mündet. Aufgrund des Gefälles in die Grube hinab ist 
die abgemauerte Rampe bis auf den Portalbereich mit Wasser gefüllt. Eine Unterwasser-
kamera-Befahrung zeigte, dass sich die Würmtalrampe und weitere ggf. zu nutzende 
Grubenbaue in einem guten Zustand befinden. 

Der etwas höher gelegene Würmtalstollen ist trocken. Bei einer Befahrung des Stollens 
zeigten sich die dort noch zugänglichen Grubenbaue oberhalb des natürlichen Grund-
wasserspiegels in einem trotz des fortgeschrittenen Alters gut erhaltenen Zustand, der eine 
schnelle Reaktivierung und Sicherung der vorhandenen Strecken, so geplant, ermöglichen 
sollte. 

Der Erläuterungsbericht zum Rahmenbetriebsplan (Teil A des Antrags) enthält eine ausführ-
liche Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Sümpfung und Untersuchung der Grube 
Käfersteige, die nachfolgend zusammengefasst dargestellt werden. 

 

Errichtung übertägiger Betriebsflächen 

Übertägig ist es erforderlich, im unmittelbaren Umfeld der drei Tagesöffnungen Würmtal -
rampe, Würmtalstollen und Wetterschacht (siehe Abb. 2) kleinere Betriebsflächen mit 
Infrastruktureinrichtungen für Sümpfung, Exploration und Probebetrieb zu errichten. Die 
Flächen sind durch bestehende Straßen oder ausgebaute Forstwirtschaftswege gut 
erschlossen. Die geplanten Betriebsflächen werden derzeit nahezu vollständig forstwirt-
schaftlich genutzt. 

Der übertägige räumliche Geltungsbereich des Rahmenbetriebsplans hat eine Größe von 
ca. 3,1 ha und umfasst die Antragsflächen um die Würmtalrampe (ca. 2 ha), den Würmtal-
stollen (ca. 0,4 ha) und den Wetterschacht (ca. 0,7 ha). Die eigentlichen Eingriffsflächen für 
die Errichtung und den Betrieb der vorhabenbezogenen Infrastruktur sind bei der Würmtal -
rampe nur ca. 1,3 ha, beim Würmtalstollen 0,4 ha und beim Wetterschacht ca. 0,7 ha groß. 
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Die wesentlichen Tagesanlagen werden am Betriebspunkt Würmtalrampe eingerichtet, wo 
bereits �r unmittelbar anschließend an die Würmtalstraße �r eine asphaltierte breite Zufahrt 
und Forstwirtschaftswege vorhanden sind (s. Abb. 3). Vorgesehen sind u.a. Einrichtungen 
zur Energieversorgung und zur Versorgung mit Brauchwasser, Anlagen zur Entwässerung 
der Grube und Reinigung der Wässer, Bereitstellungs- und Parkflächen sowie Büro- und 
Sozialräume. 

 

 
 

Abb. 3: Betriebspunkt Würmtalrampe 
(Ausschnitt aus Anlage A 1.1) 
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Über den Wetterschacht, wo sich derzeit Betriebsflächen und ein Betriebsgebäude von 
ForstBW befinden, soll die Frischluftversorgung (Bewetterung) der Grube erfolgen. In 
diesem Zusammenhang werden Arbeiten am Schacht und gegebenenfalls die Aufstellung 
eines Lüfters erforderlich. Darüber hinaus sind Serviceflächen geplant, wie z.B. eine Zufahrt 
für die Materialanlieferung mit Lastzügen sowie Flächen zur Bereitstellung von Material 
oder zum Vorhalten der Bohrkerne von Untersuchungsbohrungen für die geologische Auf-
nahme (s. Abb. 4). 

 

 
 

Abb. 4: Betriebspunkt Wetterschacht 
(Ausschnitt aus Anlage A 1.2) 
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Abb. 5: Betriebspunkt Würmtalstollen 
(Ausschnitt aus Anlage A 1.3) 

 

Am Betriebspunkt Würmtalstollen sind kleinere Baustelleneinrichtungs- und Bereitstel-
lungsflächen vorgesehen, die im Falle von Arbeiten im Stollen oder in den über den Stollen 
zugänglichen Grubenteilen benötigt werden (s. Abb. 5). 

 

Sümpfung der Grube 

Die unter Wasser stehenden Teile der Grube werden gesümpft; damit wird der Zustand der 
Grube zum Zeitpunkt der Schließung im Jahre 1996 wiederhergestellt. Die geplante Ablei-
tung der Wässer aus Sümpfung und Wasserhaltung soll über die Würmtalrampe erfolgen. 
Nach Unterquerung der Würmtalstraße (L 572) erfolgt eine Einleitung des Grubenwassers 
in einen Graben an derselben Stelle, an der heute das natürlich überlaufende Gruben-
wasser austritt (s. Abb. 3). Über den ca. 80 m langen Graben wird das Grubenwasser in die 
Würm eingeleitet. 
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Die geplante Grubenwassermenge wird mit maximal 200 l/s veranschlagt. Für Temperatur 
und Inhaltsstoffe wurden in einem gewässerökologischen Gutachten maximale Einleit-
werte für bestimmte chemische Stoffe und physikalische Parameter festgelegt (siehe Teil 
H 1 des Antrags). 

Nach der Sümpfung werden die untertägigen Hohlräume (Grubenbaue) instand gesetzt und 
gesichert sowie die erforderliche Infrastruktur untertage sukzessive aufgebaut. 

 

Exploration 

Zur Feststellung der wirtschaftlichen Gewinnbarkeit des Flussspats in einem späteren 
Regelbetrieb sollen Erzproben in vorhandenen Grubenteilen entnommen werden sowie 
Erkundungsbohrungen auf die vermuteten Fortsetzungen des Erzgangs untertage abgeteuft 
werden. 

Die mehrjährigen geologisch-hydrogeologischen, rohstoffgeologischen und geotechnischen 
Erkundungsarbeiten umfassen neben den Bohrungen auch Kartierungen sowie Klein- und 
Großprobenahmen von Rohspat. Sofern nötig, werden von den vorhandenen untertägigen 
Grubenbauen aus neue Bohrstrecken und -kammern aufgefahren. Die Bohrungen sollen 
darüber hinaus wichtige Daten zur geotechnischen Beschaffenheit der Gangmineralisation 
und des Nebengesteins liefern. 

Eine Großprobe zur Feststellung der Roherzqualität soll aus vorhandenen und ggf. neu 
angelegten Abbaubereichen gewonnen werden, die gegebenenfalls in einen Probebetrieb 
münden. 

 

Probebetrieb 

Der Probebetrieb startet nach Erreichen des Sümpfungsziels und des damit entstehenden 
durchgängigen Bewetterungswegs sowie der Einrichtung der dauerhaften Wasserhaltung. 
Die Gewinnung von Flussspat erfolgt dabei zunächst aus den noch vorhandenen Gruben-
bauen heraus. 

Neu aufzufahrende Strecken und Abbaue werden mittels gleisloser konventioneller Bohr- 
und Sprengtechnik hergestellt und sofern erforderlich, mit Anker- oder Spritzbetonausbau 
gesichert. Während des Vorhabens anfallendes Nebengestein (Berge) und Material aus der 
Grubensicherung (z.B. Spritzbeton-Rückprall) werden in bestehende Strecken verbracht. 

Die Aufbereitung des Rohspats aus dem mehrjährigen Probebetrieb erfolgt in einer exter -
nen Aufbereitungsanlage. Gegebenenfalls werden untertägige Grubenräume für eine 
eigene Aufbereitung sowie ein weiterer Tageszugang hergestellt, für den innerhalb der 
Betriebsfläche an der Würmtalrampe bereits Flächen vorgesehen sind (s. Abb. 3) . 
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3 Planerische Rahmenbedingungen 

Raumplanung 

Landesentwicklungsplan 

Das geplante Vorhaben berührt die Ziele des Landesentwicklungsplans 2002 Baden-
Württemberg. Nach Plansatz 5.3.5 (Z) des Landesentwicklungsplans sind Eingriffe in den 
Bestand des Waldes in Verdichtungsräumen und in Wälder mit besonderen Schutz- und 
Erholungsfunktionen auf das Unvermeidbare zu beschränken. Solche Waldverluste sollen 
möglichst in der Nähe der Eingriffe in Abstimmung mit den Belangen des Naturschutzes 
und der Landwirtschaft durch Aufforstung von geeigneten Flächen ausgeglichen werden. 

Gemäß der Zielsetzung des Landesentwicklungsplans sind die Vorhabenbereiche auf den 
notwendigen Umfang beschränkt und erstrecken sich auf Bereiche, die bereits durch den 
ehemaligen Bergbau sowie durch bestehende Verkehrswege geprägt sind. Die erforderli-
chen Eingriffe in den Waldbestand sind überdies nur kleinflächig und befristet. Nach Been-
digung des Vorhabens werden die Eingriffsflächen vollständig wiederaufgeforstet. Für den 
Eingriff in einen besonderen Lebensraumtyp werden externe Ausgleichsmaßnahmen 
erbracht (siehe LBP in Teil F und FFH-Vorprüfungsunterlagen in Teil D des Antrags). Hierbei 
werden auch die besonderen Schutzfunktionen des Waldes (FFH-Gebiet) gewürdigt. 

 

Regionalplan 

Der Regionalplan 2015 des Regionalverbands Nordschwarzwald weist die Tagesoberfläche 
oberhalb der Grube Käfersteige als Wald aus.  

Der Vorhabenbereich Würmtalrampe ist innerhalb eines Regionalen Grünzugs gelegen. 
Regionale Grünzüge dienen der nachhaltigen Entwicklung der Region in wirtschaftlicher, 
ökologischer, sozialer und auch gestalterischer Hinsicht. Die Erhaltung von Natur und Land-
schaft hat Vorrang vor konkurrierenden Raumnutzungsansprüchen. Zur Sicherung ihrer öko-
logischen, gestalterischen und Erholungsfunktion sind in Regionalen Grünzügen neue Sied-
lungs- und Gewerbeansätze grundsätzlich nicht zulässig. 

Aufgrund ihrer Großräumigkeit müssen in den regionalen Grünzügen auch andere raum-
bedeutsame Nutzungen möglich sein. Diese sind in Plansatz Z (4) des Regionalplans 
genannt. Demgemäß ist z.B. die Überlagerung eines Regionalen Grünzugs mit Vorrang-
gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe zulässig. Voraussetzung hierfür ist, 
dass nach Beendigung des Abbaus die jeweilige Folgenutzung dem Gebietscharakter des 
Regionalen Grünzuges angepasst wird. 
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Die hier beantragte Erkundung und der Probebetrieb sind wie der Abbau von oberflächen-
nahen Rohstoffen an das Rohstoffvorkommen, d. h. an den Standort gebunden. In vorlie-
gendem Fall geben zudem die bestehenden Zugänge bzw. Schächte den Vorhabenbereich 
vor. Nach Beendigung des Vorhabens werden alle neuerrichteten Bauten und Anlagen voll -
ständig rückgebaut und die Eingriffsflächen rekultiviert (siehe LBP, Teil F des Antrags). Mit 
der Rekultivierung wird der Gebietscharakter des Regionalen Grünzugs wieder hergestellt. 
Aufgrund des untertägigen Rohstoffabbaus und des damit verbundenen geringeren über-
tägigen Flächenbedarfs steht das geplante Vorhaben den Zielen des Regionalen Grünzugs 
in viel geringerem Umfang entgegen als ein übertägiger Rohstoffabbau. 

Zusätzlich sind in Plansatz Z (5) Einzelfallvorhaben genannt, die nach Einzelfallprüfung 
ebenfalls zulässig sein können. Dabei handelt es sich um Vorhaben, die im öffentlichen 
Interesse liegen oder aufgrund ihrer Art typischerweise in Freiräumen realisiert werden 
sollten. Zulässig sind bestimmte Einzelvorhaben, soweit sie einen bestehenden Siedlungs-
splitter nicht verfestigen, nicht zu einem neuen Siedlungsansatz führen oder zusätzliche 
Zerschneidungen der Landschaft bewirken.  

Das hier beantragte Vorhaben ist in Plansatz Z (5) nicht als mögliches Einzelvorhaben auf -
geführt. Die Gewinnung von Flussspat im Inland liegt aber im öffentlichen Interesse, da 
damit die Versorgungssicherheit mit einem wichtigen Rohstoff erhöht werden kann. Fluss-
spat ist ein Rohstoff, der in verschiedenen Bereichen der Energiewende zum Tragen kommt. 
Er wird bei der Herstellung von Solarzellen und Elektrolyten in Batterien benötigt. Gerade 
der Batterie-Technologie fällt als Stromspeichertechnologie eine Schlüsselrolle bei der 
erfolgreichen Umsetzung der Energie- und Mobilitätswende zu. Zudem wird Flussspat in 
der Metallverhüttung eingesetzt, wo es als Flussmittel den Schmelzpunkt reduziert und 
damit zu Energieeinsparung führt.  

Da das Vorhaben nicht zu einer Zersplitterung von Siedlungen oder zusätzlichen Zerschnei-
dung der Landschaft beiträgt und sich übertägig nur kleinflächig auf bereits durch den ehe-
maligen Bergbau geprägte Bereiche auswirkt, werden die Ziele des Regionalen Grünzugs 
nicht maßgeblich tangiert. 

Aufgrund des temporären und flächenmäßig geringen Eingriffs in den Regionalen Grünzug 
und mangels Alternativen hält die Geschäftsstelle des Regionalverbandes ein Zielabwei-
chungsverfahren in diesem Bereich für nicht erforderlich. Gemäß Ergebnisniederschrift über 
die Sitzung vom 19.03.2025 hat der Planungsausschuss des Regionalverbandes dieser Ein-
schätzung zugestimmt. 

Nach Mitteilung der Oberen Raumordnungsbehörde im Regierungspräsidium Karlsruhe vom 
03.12.2024 ist das Vorhaben aufgrund seiner Lage innerhalb des Regionalen Grünzugs als 
raumbedeutsam einzustufen. 
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Die Durchführung einer Raumverträglichkeitsprüfung nach § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) 
i.Z.m. §§ 18, 19 Landesplanungsgesetz (LPlG) im Zulassungsverfahren ist nicht zwingend 
erforderlich. Gemäß § 16 ROG soll von der Durchführung einer Raumverträglichkeitsprüfung 
bei Planungen und Maßnahmen abgesehen werden, für die sichergestellt ist, dass ihre 
Raumverträglichkeit anderweitig geprüft wird. Die Obere Raumordnungsbehörde sieht das 
Zulassungsverfahren nach Bergrecht als anderweitige Prüfung an. Auch § 18 Abs. 4 LPlG 
gibt vor, dass von einem Raumordnungsverfahren abgesehen werden kann, wenn wegen 
besonders gelagerter Umstände offensichtlich das Vorhaben nur an einem bestimmten 
Standort verwirklicht werden kann und sichergestellt ist, dass eine raumordnerische Prü-
fung des Vorhabens im Zulassungsverfahren unter Beteiligung der höheren Raumordnungs-
behörde erfolgt. 

Zudem regelt § 15 Abs. 4 ROG, dass die Durchführung einer Raumverträglichkeitsprüfung 
durch den Vorhabenträger beantragt werden muss. Die Vorhabenträgerin beabsichtigt nicht 
einen Antrag auf Durchführung einer Raumverträglichkeitsprüfung zu stellen und zeigt dies 
der zuständigen Raumordnungsbehörde an. 

Aufgrund der Wiederinbetriebnahme einer bereits ehemals bestehenden Abbaustätte und 
der nur in geringem Umfang zu erwartenden Auswirkungen auf die Ziele des Regionalplans 
hat die Obere Raumordnungsbehörde im Schreiben vom 03.12.2024 erklärt, keinen Grund 
zu sehen, um eine Raumverträglichkeitsprüfung von Amts wegen durchzuführen. 

 

Flächennutzungsplan 

Im aktuellen Flächennutzungsplan (FNP) des Nachbarschaftsverbandes für die Stadt Pforz-
heim und die Gemeinden Birkenfeld, Ispringen und Niefern-Öschelbronn in der Neubekannt-
machung vom September 2022 sind die drei Vorhabenbereiche (Würmtalrampe, Würmtal-
stollen, Wetterschacht) jeweils als Flächen für den Wald ausgewiesen. 

Kommunale Planungen, die dem Vorhaben entgegenstehen, bestehen nicht. 

 

Natur- und Landschaftsschutzgebiete 

Würmtalrampe 

Die Antragsfläche zur Errichtung der technischen Anlagen im Bereich der Würmtalrampe 
erstreckt sich teilweise auf das Naturschutzgebiet (NSG) Unteres Würmtal (s. Abb. 6). Der 
Abschnitt der Würm, in den das Grubenwasser eingeleitet werden soll, gehört ebenfalls 
zum NSG. 

Gemäß § 5 Absatz 1 Nr. 5 der Schutzgebietsverordnung gelten die Verbote des § 4 nicht für 
die Aufsuchung und Gewinnung von Fluss- und Schwerspat mit der Maßgabe, dass die 
Zulassung neuer Rahmen-, Haupt-, Sonder- und Abschlussbetriebspläne im Einvernehmen 
mit der höheren Naturschutzbehörde erfolgt, soweit das bergbauliche Vorhaben Auswir-
kungen auf die Tagesoberfläche hat und hierdurch der Schutzzweck dieser Verordnung 
berührt werden kann.  
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Abb. 6: Lage des NSG Unteres Würmtal (rote Schraffur) im Bereich der Antragsfläche  
(rote Umgrenzung) bzw. Eingriffsfläche (gelbe Umgrenzung) bei der Würmtalrampe  

(Kartengrundlage: Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de. LUBW) 

 

Die Antragsfläche im übertägigen Bereich der Würmtalrampe sowie die westlich 
verlaufende Würm liegen vollständig im FFH-Gebiet Würm-Nagold-Pforte (Nr. 7118-341) 
(s. Abb. 7). Die Grube selbst befindet sich teilweise unterhalb des FFH-Gebiets.  

 

 
Abb. 7: Lage des FFH-Gebiets Würm-Nagold-Pforte (blaue Schraffur) im Bereich der 
Antragsfläche (rote Umgrenzung) bzw. Eingriffsfläche (gelbe Umgrenzung) bei der 

Würmtalrampe (Kartengrundlage: Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de. LUBW) 
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Die erforderlichen Eingriffe in den Waldbestand sind kleinflächig und befristet. Nach 
Beendigung des Vorhabens werden die Eingriffsflächen rekultiviert und vollständig wieder-
aufgeforstet (siehe LBP, Teil F des Antrags). 

Unterlagen zur Bewertung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Schutzzielen des FFH-
Gebiets enthält Teil D des Antrags. Demnach ist mit dem Vorhaben für das FFH-Gebiet 
7118-341 Würm-Nagold-Pforte bezüglich des Lebensraumtyps Hainsimsen-Buchenwälder 
eine erhebliche Beeinträchtigung eines Erhaltungsziels verbunden. Dementsprechend wird 
ein Antrag auf Ausnahme/Abweichung gemäß § 34 Abs. BNatSchG gestellt, der die Durch-
führung einer Kohärenzmaßnahme vorsieht (siehe Teil B 4 des Antrags). Bezüglich der 
übrigen Lebensraumtypen und Anhang II-Arten tritt eine erhebliche Beeinträchtigung der 
gebietsspezifischen Erhaltungsziele nicht ein. 

Der Vorhabenbereich an der Würmtalrampe erstreckt sich außerdem teilweise im Land-
schaftsschutzgebiet (LSG) Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforzheim (s. Abb. 8) 
sowie vollständig im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. 

 

 
Abb. 8: Lage des Landschaftsschutzgebiets Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis 

Pforzheim (grüne Schraffur) im Bereich der Antragsfläche (rote Umgrenzung) bzw. 
Eingriffsfläche (gelbe Umgrenzung) bei der Würmtalrampe  

(Kartengrundlage: Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de. LUBW) 
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Die Antragsfläche an der Würmtalrampe erstreckt sich im Westen auf das gesetzlich 
geschützte Biotop Feldgehölz an der Würm S Pforzheim (Nr. 171182310122). Der Abschnitt 
der Würm im Bereich der geplanten Einleitstelle ist als geschütztes Biotop NSG �e�8�Q�W�H�U�H�V��
Würmtal" �t Würm (Nr. 271182315077) ausgewiesen (s. Abb. 9). 

Der ältere Laubwaldbestand im Hangbereich um das Portal der Würmtalrampe ist Bestand-
teil eines ca. 3,3 ha großen durch ForstBW ausgewiesenen Waldrefugiums. 

 

 
Abb. 9: Lage gesetzlich geschützter Biotope (orange Flächen) im Bereich der Antragsfläche 

(rote Umgrenzung) bzw. Eingriffsfläche (gelbe Umgrenzung) bei der Würmtalrampe 
(Kartengrundlage: Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de. LUBW) 

 

 

Würmtalstollen 

Die Antragsfläche im Bereich des Würmtalstollens liegt ebenfalls im NSG Unteres Würmtal 
(s. Abb. 10) im FFH-Gebiet Würm-Nagold-Pforte (Nr. 7118-341) (s. Abb. 11) sowie im Natur-
park Schwarzwald Mitte/Nord. Das LSG Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforz-
heim grenzt an den Vorhabenbereich (s. Abb. 12). Gesetzlich geschützte Biotope sind nicht 
betroffen (s. Abb. 13). Gemäß dem Generalwildwegeplan liegt dieser Planungsraum inner-
halb eines Wildtierkorridors von internationaler Bedeutung. 
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Abb. 10: Lage des NSG Unteres Würmtal (rote Schraffur)  

im Bereich der Antragsfläche (rote Umgrenzung) beim Würmtalstollen  
(Kartengrundlage: Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de. LUBW) 

 
Abb. 11: Lage des FFH-Gebiets Würm-Nagold-Pforte (blaue Schraffur)  
im Bereich der Antragsfläche (rote Umgrenzung) beim Würmtalstollen  

(Kartengrundlage: Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de. LUBW) 
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Abb. 12: Lage des Landschaftsschutzgebiets Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis 

Pforzheim (grüne Schraffur) im Bereich der Antragsfläche (rote Umgrenzung) beim 
Würmtalstollen (Kartengrundlage: Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de. LUBW) 

 

 
Abb. 13: Lage gesetzlich geschützte Biotope (orange Flächen) im Bereich der Antragsfläche 

(rote Umgrenzung) beim Würmtalstollen (Kartengrundlage: Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de. LUBW) 
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Wetterschacht 

Die Antragsfläche im Bereich des Wetterschachts befindet sich außerhalb von Naturschutz-
gebieten sowie Natura 2000-Gebieten. Der Vorhabenbereich liegt jedoch vollständig im 
LSG Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforzheim (s. Abb. 14) und im Naturpark 
Schwarzwald Mitte/Nord. Ausweisungen als gesetzlich geschützte Biotope bestehen dort 
nicht. Gemäß dem Generalwildwegeplan liegt dieser Planungsraum innerhalb eines Wild-
tierkorridors von internationaler Bedeutung. 

 

 
Abb. 14: Lage des Landschaftsschutzgebiets Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis 

Pforzheim (grüne Schraffur) im Bereich der Antragsfläche (rote Umgrenzung) beim 
Wetterschacht (Kartengrundlage: Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de. LUBW) 

 

Wasserschutzgebiete 

Die Grube Käfersteige liegt nicht in einem ausgewiesenen Wasser- oder Quellenschutz-
gebiet. Die nächstgelegenen Wasserschutzgebiete erstrecken sich nördlich und östlich der 
Grube (s. Abb. 15):  

�x WSG Unteres Enztal, Nr. 231.031, WSG-Zone III B 

�x WSG TB Erhardsberg, Nr. 236.219, WSG-Zone III und III A 

�x WSG TB Eichbrunnen, Nr. 236.033, WSG-Zone III und III A 

Heilquellenschutzgebiete und Überschwemmungsgebiete sind im Bereich der Grube nicht 
vorhanden. 
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Nähere Informationen zu den Wasserschutzgebieten und Trinkwassergewinnungsanlagen 
enthält das Hydrogeologische Gutachten (Teil H 1 sowie Anlage H 1.1 des Antrags).  

 

 
Abb. 15: Wasserschutzgebiete im Umfeld der Grube Käfersteige 

 

Forstwirtschaft 

Der Großteil der drei Vorhabenbereiche wird von einem forstwirtschaftlich genutzten Wald 
eingenommen. Gemäß einer Abfrage beim Geoportal BW ist der Waldbestand an den 
jeweiligen drei Standorten hinsichtlich der Waldfunktion als Erholungswald der Stufe 1 und 
2 ausgewiesen (s. Abb. 16). Erholungswälder sind Waldflächen, die wegen ihrer Inan-
spruchnahme durch Erholungssuchende eine besondere Bedeutung für die Erholung der 
Bevölkerung haben. Die Darstellung des Erholungswaldes erfolgt in Abstufungen. Erho-
lungswald der Stufe 1 ist Wald mit sehr großer oder großer Bedeutung für die Erholung im 
urbanen Umfeld. Als Erholungswald der Stufe 2 wird Wald mit relativ großer Bedeutung für 
die Erholung ausgewiesen. 
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Abb. 16: Erholungswald im Umfeld der Grube Käfersteige 
(Kartengrundlage: FVA �r Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, 2025) 

 

Der Waldbestand im Bereich des Würmtalstollens ist darüber hinaus mit der Ausweisung 
Gesetzlicher Bodenschutzwald und Lawinenschutzfunktion belegt (s. Abb. 17), da er die 
Kriterien des Gesetzlichen Bodenschutzwaldes nach § 30 LWaldG erfüllt. Die Hauptkriterien 
für die Ausweisung von Bodenschutzwald sind Hangneigung und standörtliche Rutsch-
gefährdung. Bodenschutzwald schützt seinen Standort sowie benachbarte Flächen vor den 
Auswirkungen von Wasser- und Winderosion, Bodenrutschungen, Erdabbrüchen, Boden-
kriechen, Steinschlag, Aushagerung, Humusschwund, Bodenverdichtung und Vernässung. 
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Abb. 17: Bodenschutzwald im Umfeld der Grube Käfersteige  

(Kartengrundlage: FVA �r Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, 2025) 

 

Der Waldbestand, in dem sich die drei Vorhabenflächen befinden, ist auch als Immissions-
schutzwald ausgewiesen (s. Abb. 18). Immissionsschutzwald mindert schädliche oder 
belästigende Einwirkungen, wie Lärm, Staub, Aerosole, Gase und Strahlen. Er schützt damit 
Wohn-, Arbeits- und Erholungsbereiche, land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen sowie 
andere schutzbedürftige Objekte vor nachteiligen Wirkungen dieser Immissionen. Immissi-
onsschutzwald verbessert die Luftqualität eines Gebietes durch die Absorption von Luftver-
unreinigungen. 
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Abb. 18: Immissionsschutzwald im Umfeld der Grube Käfersteige  

(Kartengrundlage: FVA �r Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, 2025) 
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4 Allgemeine Angaben zur Methodik des UVP-Berichts 

Untersuchungsrahmen 

Der UVP-Bericht beschreibt und bewertet die von dem beantragten Vorhaben voraussicht-
lich ausgehenden Umweltwirkungen auf die in § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) aufgeführten Schutzgüter: 

�x Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

�x Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

�x Fläche  

�x Boden 

�x Wasser 

�x Luft und Klima 

�x Landschaft 

�x kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Weiterhin werden gegebenenfalls auftretende Wechselwirkungen zwischen den genann-
ten Schutzgütern berücksichtigt sowie kumulative Wirkungen im Zusammenhang mit ande-
ren im Umfeld stattfindenden oder geplanten Eingriffsvorhaben geprüft. 

Der Untersuchungsraum, die Untersuchungsinhalte und die Methodik des vorliegenden 
UVP-Berichts sowie die Anforderungen an die sonstigen Antragsunterlagen wurden am 
25.05.2023 mit den zuständigen Behörden und den sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß § 5 UVPG abgestimmt (Scoping).  

 

Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Die Abgrenzung des Untersuchungsraums sowie der Detaillierungsgrad der Untersuchun-
gen orientiert sich an der räumlichen Ausdehnung der geplanten Maßnahme und an Umfang 
und Qualität der zu erwartenden projektbedingten Auswirkungen. Vor dem Hintergrund der 
sehr unterschiedlichen Ausprägung und Empfindlichkeit der einzelnen Schutzgüter erfolgt 
die Festlegung des Untersuchungsraums daher nicht einheitlich in Form eines Gesamt-
untersuchungsgebiets, sondern schutzgutspezifisch differenziert. 

Für die Schutzgüter Fläche, Boden sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter kann der 
Untersuchungsraum auf die kleinflächigen Eingriffsbereiche an den drei Tagesöffnungen 
(Würmtalrampe, Würmtalstollen und Wetterschacht) begrenzt werden. Der Untersuchungs-
raum Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt umfasst die Arbeitsbereiche und Baustellen-
einrichtungsflächen an den Tagesöffnungen, den unmittelbaren Mundlochbereich der 
Würmtalrampe und den Verlauf des Würmtalstollens bis zum Blindschacht. Ebenfalls 
betrachtet werden die potenziellen Korridore zur Wasserableitung in die Würm und die 
daran abstromig anschließenden Abschnitte der Würm selbst. 
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Der Untersuchungsraum für das Teil-Schutzgut Oberflächenwasser erstreckt sich ebenfalls 
auf die Abschnitte abstromig des Würmtalstollens, die durch die Einleitung des Gruben-
wassers potenziell beeinflusst werden. Für das Teil-Schutzgut Grundwasser wird der durch 
die sümpfungsbedingte Absenkung beeinflusste Untergrund untersucht und bewertet.  

Für die Schutzgüter Mensch/menschliche Gesundheit und Landschaft wird der Unter-
suchungsraum auf das weitere Umfeld ausgedehnt. Auf diesen Bereich erstreckt sich auch 
die Betrachtung eventueller Auswirkungen auf die Luft und das Klima. 

Nähere Angaben finden sich in den nachfolgenden Kapiteln zu den einzelnen Schutzgütern. 

 

Allgemeine Vorgehensweise 

Um die Auswirkungen auf die Umwelt und ihre Schutzgüter zu ermitteln, wird zunächst für 
jedes Schutzgut die jeweilige Bestandssituation beschrieben und bewertet. Ausgehend von 
den zu erwartenden Projektwirkungen werden die Auswirkungen auf das jeweilige Schutz-
gut prognostiziert und unter Einbeziehung von gegebenenfalls erforderlichen Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen bewertet. Ergänzend hierzu werden, soweit erforderlich und 
möglich, Vorschläge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen formuliert. Die detaillierte 
Darstellung und Bewertung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgt im Landschafts-
pflegerischen Begleitplan (LBP, Teil F der Antragsunterlagen). 

Eine artenschutzrechtliche Beurteilung des Vorhabens ist in einem gesonderten Bericht 
(Teil E) enthalten. 

Die Bestands- sowie die Eingriffsbeschreibung und -bewertung erfolgen verbal-argumen-
tativ. Soweit sinnvoll, werden Einstufungen anhand ordinaler Wertskalen vorgenommen, 
welche die Nachvollziehbarkeit der Bewertung erleichtern und im Weiteren die Gegenüber-
stellung von Eingriff und Ausgleich im LBP ermöglichen. Die Definition der Wertstufen 
sowie sonstige erforderliche Präzisierungen der Bewertungsmethodik erfolgen jeweils in 
den Kapiteln zu den einzelnen Schutzgütern. 
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5 Schutzgüter 

5.1 Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit 

5.1.1 Methodik 

Bei der Beurteilung der Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Schutzgut 
Mensch werden die Funktionen Wohnen, Arbeiten und Erholung betrachtet und die Aus-
wirkungen auf die menschlichen Gesundheit und die Lufthygiene dargestellt. 

Beeinträchtigungen des Menschen können sich im Rahmen von flächigen Eingriffen vor 
allem durch Immissionen von Erschütterungen, Schall, Luftschadstoffen/Staub und Gerü-
chen ergeben. Da die geplanten Arbeiten in der Grube Käfersteige im Wesentlichen unter-
tage stattfinden (Sümpfung, Exploration, Probebetrieb), sind direkte Auswirkungen auf den 
Menschen weitgehend auszuschließen. Als mögliche Beeinträchtigungen kommen in erster 
Linie die übertägigen Auswirkungen in Betracht, wie Schallemissionen durch den vor-
habenbedingten Transportverkehr mittels LKW oder durch die an Rampe und Wetterschacht 
installierten Grubenlüfter. Bei der Errichtung der übertägigen Betriebsflächen und der Ent-
wässerungsleitung entstehen darüber hinaus baubedingte Schall- und Staubemissionen, 
die jedoch nur einen temporären Charakter aufweisen. Außerdem sind Beeinträchtigungen 
durch vorhabenbedingte Erschütterungen (Bauarbeiten, Sprengungen) vorstellbar. 

Die Bereiche mit den Daseinsfunktionen Wohnen und Arbeiten wurden auf Basis des aktu-
ellen Flächennutzungsplans des Nachbarschaftsverbandes für die Stadt Pforzheim und die 
Gemeinden Birkenfeld, Ispringen und Niefern-Öschelbronn in der Neubekanntmachung vom 
September 2022 ermittelt. 

Die Untersuchung und Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen durch vorhabenbedingte 
Erschütterungen, Schallimmissionen sowie Immissionen von Luftschadstoffen und Staub 
erfolgt jeweils in einem gesonderten Gutachten (siehe Teil I 1, Teil I 2 und Teil I 3 des 
Antrags). 

Die Auswirkungen der geplanten Sümpfung auf das Grundwasser (Wasserqualität und 
Grundwasserspiegel) sind in einem hydrogeologischen Gutachten dargestellt (s iehe Teil 
H 1 des Antrags). Die Auswirkungen der geplanten Einleitung von Grubenwasser auf die 
Wasserqualität der Würm sind in einem gewässerökologischen Gutachten dargestellt 
(siehe Teil H 2 des Antrags). Da Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch nur mittelbar 
über das Schutzgut Wasser erfolgen können, wird auf das entsprechende Kapitel 5.5 ver-
wiesen. Dort erfolgen ausführliche Beschreibungen und Bewertungen des Bestandes und 
der vorhabenbedingten Einwirkungen. 

Da die möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die menschliche Erholung bereits im 
Kapitel zum Schutzgut Landschaft und Erholung behandelt werden, wird hierauf verwiesen. 
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5.1.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Daseinsfunktionen Wohnen und Arbeiten 

Die zur Würmtalrampe nächstgelegene Wohnbaufläche liegt im Pforzheimer Ortsteil Würm 
und weist eine Entfernung von ca. 600 m auf. In Würm befindet sich auch eine Gewerbe-
fläche. 

Südlich der Würmtalrampe, in ca. 1,1 km Entfernung, liegen zwei einzelne Wohngebäude 
direkt an der Würmtalstraße. 

Die zum Würmtalstollen nächstgelegene Wohnbaufläche befindet sich in Hamberg 
(Gemeinde Neuhausen) im Enzkreis in ca. 1,7 km Entfernung. Der Ortsteil Hohenwart der 
Stadt Pforzheim und die Gemeinde Tiefenbronn weisen eine Distanz von rund 2 km auf. 

Der Wetterschacht befindet sich inmitten eines großflächigen Waldgebiets und ist von der 
nächstgelegenen Wohnbaufläche im Ortsteil Würm der Stadt Pforzheim etwa 1,9 km ent-
fernt. Direkt am Wetterschacht befindet sich ein Betriebsgebäude von ForstBW. 

Die maßgeblichen Immissionsorte gemäß den Gutachten für Erschütterungen und Schall 
(Antragsteile I 1 und I 2) sind in der Abbildung 19 dargestellt. 

 
Abb. 19: Immissionsorte (Schall/Erschütterungen) gemäß Gutachten zum Rahmenbetriebsplan 
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Bestehende Erschütterungen 

Im Umfeld der Vorhabenflächen befinden sich keine Betriebe (wie z.B. Steinbrüche), in 
denen Sprengarbeiten oder sonstige erschütterungsverursachende Produktionsprozesse 
stattfinden. Somit liegt an den Immissionsorten keine Vorbelastung durch Erschütterungen 
vor. 

 

Bestehende Schallimmissionen 

Die übertägige Antragsfläche der Würmtalrampe wird von der Landesstraße L 572 (Würm-
talstraße) durchquert. Die Antragsfläche des Würmtalstollens ist an der Kreisstraße K 9806 
gelegen, die im Bereich des Würmtalstollens von der L 572 abzweigt. Nach der Straßen-
verkehrszählung 2022 (MINISTERIUM FÜR VERKEHR BADEN-WÜRTTEMBERG, 2024) ist auf der L 572 
im Bereich der Würmtalrampe in Fahrtrichtung Tiefenbronn ein durchschnittliches tägliches 
Verkehrsaufkommen von etwa 1.700 Fahrzeugen gegeben. Daher ist an den Immissions-
orten in der Umgebung der Würmtalrampe von einer Vorbelastung durch Schallimmissionen 
auszugehen. 

Weitere relevante Schallquellen kommen im Umfeld der drei Betriebspunkte Würmtal-
rampe, Würmtalstollen und Wetterschacht nicht vor. 

 

Bestehende Staubimmissionen 

Aufgrund der Lage der Vorhabenflächen im Würmtal bzw. im Schwarzwald und somit 
abseits von Gewerbe- und Industriegebieten oder von Steinbrüchen, liegt keine relevante 
Vorbelastung vor, die gegenüber der flächig vorhandenen Hintergrundbelastung wirksam 
würde. 

 

Bestehende Luftqualität 

Infolge der Lage im Schwarzwald ist von einer guten Luftqualität im Planungsraum auszu-
gehen. So liegen die Vorhabenflächen gemäß dem Daten- und Kartendienst der LUBW im 
Internet in einem Bereich mit einer Stickstoffdioxidbelastung von 12�r18 µg/m³, welche als 
gering einzustufen ist. Gemäß der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen �r 
39. BImSchV) gilt zum Schutz der menschlichen Gesundheit ein über ein Kalenderjahr 
gemittelter Immissionsgrenzwert für NO2 von 40 µg/m³. 
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5.1.3 Potenzielle Projektwirkungen 

Durch das Vorhaben ergeben sich folgende potenzielle direkte Projektwirkungen auf das 
Schutzgut Mensch: 

�x Beeinträchtigung durch vorhabenbedingte Erschütterungen 

�x Beeinträchtigungen durch Schallimmissionen während der Bau- und Betriebsphase 

�x Beeinträchtigung durch Luftschadstoffe 

 

5.1.4 Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Funktionsverlust Arbeiten und Wohnen 

Durch das geplante Vorhaben werden keine Flächen beansprucht, die für die Funktion 
Wohnen und Arbeiten eine Bedeutung besitzen. Es kommt lediglich zu einer kleinflächigen 
Beanspruchung forstwirtschaftlich genutzter Waldbestände. Mit dem Grubenbetrieb und 
den Betriebspunkten an Würmtalrampe, Wetterschacht und zeitweilig auch am Würmtal-
stollen entstehen Bereiche, welche die Funktion Arbeiten erfüllen. 

 

Auswirkungen vorhabenbedingter Erschütterungen 

Relevante Erschütterungsimmissionen resultieren aus den vorbereitenden Baumaßnahmen 
am Betriebspunkt Würmtalrampe und den Sprengungen im Bergwerk während des Probe-
betriebs. 

Am Mundloch der Würmtalrampe ist die Errichtung von Betriebsflächen, technischen Anla-
gen und sonstiger Infrastruktur geplant. Die Bewertung des Baubetriebs im Schwingungs-
technischen Gutachten (Teil I 1 des Antrags) erfolgte für marktübliches Gerät aus vergleich-
baren Projekten und aufgrund allgemeiner Annahmen. Zu erwartende Bauerschütterungen 
werden nur für die mit 600 m Abstand nächstgelegenen Immissionsorte im Zaunweg in 
Würm betrachtet. Für die Immissionsorte Würmtalstraße 210 und 212 wird die Bewertung 
auf den LKW-Betrieb während des Probebetriebs beschränkt. 

�%�F�S���4�D�I�V�U�[���E�F�S���O�¿�D�I�T�U�H�F�M�F�H�F�O�F�O���#�F�C�B�V�V�O�H���X�J�S�E���J�O���E�F�S���%�*�/�������������5�F�J�M�������c�&�J�O�X�J�S�L�V�O�H�F�O���B�V�G��
�C�B�V�M�J�D�I�F���"�O�M�B�H�F�O�o���H�F�S�F�H�F�M�U�����;�V�S���#�F�V�S�U�F�J�M�V�O�H���E�F�S���8�J�S�L�V�O�H���W�P�O���L�V�S�[�[�F�J�U�J�H�F�O���&�S�T�D�I�×�U�U�F�S�V�O�H�F�O��
auf Gebäude ist dabei die Schwinggeschwindigkeit heranzuziehen. Die in Tabelle 2 der DIN 
4150-3 angegebenen Anhaltswerte dürfen nicht überschritten werden. Darüber hinaus gel-
�U�F�O���E�J�F���3�F�H�F�M�V�O�H�F�O���E�F�S���%�*�/�������������5�F�J�M�������c�&�J�Owirkungen auf Menschen in Gebäu�E�F�O�o. Auch 
hier sind die entsprechenden Anhaltswerte der Tabellen 4 und 5 einzuhalten. 

Der gummibereifte LKW-Verkehr im Zusammenhang mit dem Probebetrieb erzeugt in der 
Regel auf befestigten Straßen, sofern diese in gutem Zustand sind, keine Erschütterungen, 
die Gebäudeschäden erzeugen oder unzulässige Einwirkungen auf die Menschen in Gebäu-
den verursachen. Erschütterungstechnisch sind in diesem Fall keine Überschreitungen der 
Anhaltswerte der DIN 4150-2 zu erwarten. Auch eine Erhöhung der Verkehrszahlen ist aus 
erschütterungstechnischer Sicht unbedenklich. 
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Im Bereich der Würmtalrampe sind die erschütterungsintensivsten Bauarbeiten die Ver-
dichtungen. Spundwandrammungen und Tiefgründungen sind nur in sehr beschränktem 
Umfang geplant. Erfahrungsgemäß sind die Erschütterungsimmissionen, die von den im 
Vorfeld des Probebetriebs geplanten Bauarbeiten im Bereich der Würmtalrampe zu erwar-
ten sind, ab einem Abstand von 30 Metern als unkritisch zu bewerten, was mögliche Schä-
den an baulichen Anlagen im Sinne der DIN 4150-3 betrifft. Belastungen des 
Wohlbefindens der Anrainer sind ab einem Abstand von 100 Metern auszuschließen. Mit 
600 m Abstand liegt die nächstgelegene Wohnbebauung im Pforzheimer Ortsteil Würm 
weit außerhalb des bewertungsrelevanten Bereichs der übertägigen Baumaßnahmen. 

Im Grubenbetrieb sind bis zu drei Sprengungen pro Tag innerhalb der täglichen Betriebszeit 
von 6:00 bis 22:00 Uhr vorgesehen. Die Sprengungen haben einen Abstand von mindestens 
1,3 km zu den maßgeblichen Immissionsorten im Zaunweg in Würm und an der Würmtal-
straße (siehe Abbildung 19) und finden in ca. 300 m Tiefe unterhalb des Wetterschachts 
statt. 

Weitere �r zeitlich begrenzte �r Sprengungen werden voraussichtlich nördlich des Mund-
lochs der Würmtalrampe durchgeführt. Diese Sprengungen sind zur Auffahrung zusätzlicher 
Grubenräume für eine spätere untertägige Aufbereitung erforderlich bzw. zum Anschlag 
eines zweiten Grubenzugangs. Der Abstand zu den Immissionsorten im Zaunweg beträgt 
hier mindestens 500 m. 

Die im Rahmen der Begutachtung durchgeführten analytischen Untersuchungen zeigen vor 
dem Hintergrund der Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten, dass die entsprechenden 
Anhaltswerte der DIN 4150-2 und DIN 4150-3 bei der geplanten Vorgehensweise sowohl 
für die Bautätigkeiten als auch für die bis zu drei Gewinnungssprengungen pro Tag im 
Rahmen des Probebetriebs eingehalten werden. Die Beurteilungspegel gemäß der 24. 
BImSchV für Geräuschimmissionen aus sekundärem Luftschall werden ebenfalls 
eingehalten. Für den Nachtzeitraum gelten Einschränkungen.  

 

Auswirkungen vorhabenbedingter Schallimmissionen 

Am Mundloch der Würmtalrampe soll anfänglich die Pumpe für die Sümpfung des Stollens 
betrieben werden, die jedoch mit sinkendem Wasserstand in den Stollen versetzt und somit 
nur wenige Wochen übertage betrieben wird. Weiterhin werden dort die Tagesanlagen für 
den Sümpfungs-, Explorations- und Probebetrieb errichtet. Dies sind insbesondere die 
Wasserreinigungsanlage, Bereitstellungsflächen für Material, Hilfsanlagen, Bürocontainer 
sowie Parkplätze. Dort wird übergangsweise auch die Verladung stattfinden, bis diese 
untertage durchgeführt werden kann. Ebenfalls übergangsweise wird dort ein Lüfter für die 
Sonderbewetterung betrieben, bis das Absenkziel der Sümpfung und damit die Wetter-
gängigkeit für die Umstellung der Bewetterung auf den Lüfterstandort am Wetterschacht 
erreicht ist. 
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Die Abfuhr des Materials zur weiteren Aufbereitung erfolgt per LKW über die Landesstraße 
L 572. Zusätzlich sind vereinzelt An- und Abfahrten für die Anlieferung von Materialen 
sowie Bau- und Betriebsstoffen möglich. Die im Ortsteil Würm zu erwartenden 
Geräuschimmissionen wurden in einer Schalltechnischen Untersuchung ermittelt (siehe 
Teil I 2 des Antrags). Die maßgeblichen Immissionsorte sind in Abbildung 19 dargestellt.  

Im Bereich des Mundlochs des Würmtalstollens sind keine dauerhaften Aktivitäten geplant. 
Lediglich temporär ist von Baustellenlärm für die Sicherungsarbeiten im Würmtalstollen 
sowie die Schachtöffnung und Schachtweitung auszugehen. Relevante Geräuschemissio-
nen sind in diesem Bereich in Anbetracht der Entfernung zu den nächsten Immissionsorten, 
auch bei den temporären Arbeiten, nicht zu erwarten.  

Im Waldgebiet Hofmannshöhe befindet sich der Wetterschacht. Dieser soll für den Probe-
betrieb geöffnet und mit leistungsfähigen Grubenlüftern versehen werden, die entweder 
übertage in der Nähe des Schachtkopfs oder untertage installiert werden sollen. Für diese 
Untersuchung wird in der Schalltechnischen Untersuchung geprüft, welche Schallemissio-
nen von einer übertage installierten Anlage ausgehen dürfen, ohne an dem unmittelbar 
benachbarten Betriebsgebäude von ForstBW unzulässige Einwirkungen zu verursachen. 

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräu-
sche dient die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-gesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm �r TA Lärm). Sie gilt für genehmigungs-
bedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. Die in der Tabelle 2 der TA Lärm 
genannten Immissionsrichtwerte sind einzuhalten. Gemäß TA Lärm sind die Geräusche, die 
vom Betriebsgrundstück ausgehen (Anlagengeräusche), getrennt von den Verkehrsgeräu-
schen auf öffentlichen Straßen zu beurteilen. 

In der Schalltechnischen Untersuchung wurde die zu erwartende Lärmbelastung der Umge-
bung durch den übertägigen Betrieb von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen ermittelt. Die 
Berechnungen ergaben, dass die zu erwartenden Geräuschimmissionen die Richtwerte der 
TA Lärm an allen Immissionsorten um mehr als 6 dB(A) unterschreiten. Die Richtwerte wer-
den somit eingehalten und eine Ermittlung der Vorbelastung kann entfallen. Geräusch-
spitzen, die die Richtwerte der TA Lärm überschreiten, und beurteilungsrelevante seltene 
Ereignisse sind nicht zu erwarten.  

Der anlagenbezogene Verkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen verursacht keine Immissio-
nen, die organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung der Geräusche des An- und Abfahrt-
verkehrs erfordern. 
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Auswirkungen vorhabenbedingter Staubimmissionen 

Am Mundloch der Würmtalrampe ist die Errichtung von Betriebsflächen, technischen Anla-
gen und sonstiger Infrastruktur geplant. Für den Abbau des Flussspats im Probebetrieb wer-
den untertage Sprengungen durchgeführt. Die Abfuhr des gewonnenen Rohstoffs zur 
weiteren Aufbereitung erfolgt von der Würmtalrampe aus per LKW über die Landesstraße 
L 572 nach Süden.  

Die Emissionen der untersuchten Stoffe ergeben sich im geplanten Probetrieb maßgeblich 
aus den Motorabgasen der eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge sowie aus den Spren-
gungen. Bei der Sprengung des Gesteins kommt es vorrangig zur Staubfreisetzung durch 
Bruch und Fall des Materials. Untertägig entstehende Luftemissionen treten infolge der 
Bewetterung an der Würmtalrampe aus. 

Die vorhabenbedingten Auswirkungen der Staubimmissionen wurden im Rahmen eines 
gesonderten Gutachtens durch die IfU GmbH geprüft (siehe Teil I 3 des Antrags). Die maß-
geblichen Immissionsorte sind in Abbildung 20 dargestellt. 

 

 
Abb. 20: Immissionsorte (Luftschadstoffe) gemäß Gutachten IfU GmbH 
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Bei den Staubemissionen ist zwischen Schwebstaub und Staubniederschlag zu unterschei-
den. Schwebstaub birgt gesundheitliche Risiken, da Partikel der Fraktionen PM10 und PM2,5 
(PM2,5 stellt eine Teilmenge von PM10 dar) durch den Menschen inhaliert werden und in 
Abhängigkeit der Größe über die Lungen bis in die Bronchien gelangen können. 

Staubniederschlag entsteht durch die Ablagerung von Partikeln auf Oberflächen durch die 
trockene (Schwerkraft) und nasse Deposition (Auswaschung durch Niederschlag). Durch die 
dauerhafte Ablagerung von Stäuben und insbesondere durch die je nach Herkunft enthal-
tenen Inhaltsstoffe können negative Einflüsse auf Böden durch Schadstoffanreicherungen 
resultieren. Als Gesundheitsrisiko ist die indirekte Aufnahme von Schadstoffen in den 
menschlichen Körper über mit Staub beaufschlagte Feldfrüchte und Futtermittel oder auch 
Kinderspielflächen zu sehen. 

Im Gegensatz zur Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch Schwebstaub, stellt die 
Deposition der Staubpartikel, sofern sie nicht aufgewirbelt und eingeatmet werden, eine 
bloße Belästigung dar, die erheblich oder unerheblich sein kann. 

Aufgrund der potentiellen Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch Schwebstaub 
und der Belästigungswirkung des Staubniederschlages werden in der TA Luft unter Nr. 
4.2.2 für Stäube ohne Berücksichtigung der Inhaltsstoffe Immissionswerte aufgeführt. 

Die Immissionsprognose der IfU GmbH kommt zu dem Ergebnis, dass der geplante Berg-
werksbetrieb an den maßgeblichen Immissionsorten nur zu einer irrelevanten Zusatzbelas-
tung für Stäube führt. Die Immissionswerte nach TA Luft (Nr. 4.2.2) für Stäube (PM2,5-Kon-
zentration, PM10-Konzentration, Gesamtstaubdeposition) werden durch die Zusatzbelastung 
nicht überschritten. Das geplante Vorhaben leistet somit keinen relevanten Beitrag zur 
Immissionssituation für Stäube an den umliegenden Immissionsorten für das Schutzgut 
Mensch. 

 

Auswirkungen auf die Luftqualität 

Eine Eingriffsbeschreibung erfolgt im vorangegangenen Abschnitt zu den Staubimmissio-
nen.  

Mit dem Vorhaben gehen Emissionen von Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Kohlenstoff-
monoxid einher. Für Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid ergeben sich potenzielle Auswir-
kungen auf das Schutzgut Mensch. Infolge dieser potenziellen Gefährdung werden durch 
die TA Luft unter Nr. 4.2.2 Immissionswerte festgelegt. Darüber hinaus sind die Kohlen-
stoffmonoxid-Immissionen zu bewerten. Kohlenstoffmonoxid stellt ein geruchloses, akut 
toxisches Gas dar. Infolge der daraus hervorgehenden potenziellen Gefährdung wird in § 8 
der 39. BImSchV ein Immissionswert festgelegt. 

Die vorhabenbedingten Auswirkungen von Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Kohlen-
stoffmonoxid auf das Schutzgut Mensch wurden zusammen mit den Auswirkungen der 
Staubimmissionen im Rahmen eines gesonderten Gutachtens durch die IfU GmbH geprüft 
(siehe Teil I 3 des Antrags). Die maßgeblichen Immissionsorte sind die gleichen wie bei 
den Staubimmissionen und in Abbildung 20 dargestellt. 
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Die Immissionsprognose der IfU GmbH kommt zu dem Ergebnis, dass der geplante Berg-
werksbetrieb an den maßgeblichen Immissionsorten nur zu einer irrelevanten Zusatzbelas-
tung für Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid führt. Die Immissionswerte nach TA Luft (Nr. 
4.2.2) für Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid werden durch die Zusatzbelastung nicht über-
schritten. Das geplante Vorhaben leistet somit keinen relevanten Beitrag zur Immissions-
situation für Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid an den umliegenden Immissionsorten für 
das Schutzgut Mensch. 

Der Immissionsgrenzwert nach § 8 der 39. BImSchV für Kohlenstoffmonoxid wird an den 
maßgeblichen Immissionsorten durch die Zusatzbelastung des geplanten Bergwerkbetriebs 
nicht überschritten. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass an den maßgeblichen Immissionsorten keine 
erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Mensch durch Luftschadstoffe eintritt. 

 

Auswirkungen vorhabenbedingter Bodenbewegungen 

Die vorhabenbedingt zu erwartenden sehr geringen Bodenbewegungen sind für das Schutz-
gut Mensch nicht erheblich. Relevante Beeinträchtigungen der Tagesoberfläche sind nicht 
zu erwarten. 

 

5.1.5 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Trotz der prognostizierten Einhaltung der Anhaltswerte für Erschütterungsimmissionen für 
den Gebäude- und Anrainerschutz sowie der Zumutbarkeitsschwelle für Sekundärschall 
werden zur Sicherstellung der Einhaltung der Sekundärschallwerte während des Probe-
betriebs keine Nachtsprengungen durchgeführt. 

 

5.1.6 Fazit 

Insgesamt zeigt sich, dass mit dem geplanten Vorhaben (Sümpfung, Exploration und Probe-
betrieb der Grube Käfersteige) keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit verbunden sind. 
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5.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

5.2.1 Methodik 

Grundlage für die Beschreibung und Bewertung des Bestands bildet die Erfassung der Bio-
tope sowie verschiedener Tiergruppen, deren Auswahl sich vornehmlich an dem im Ein-
wirkbereich vorhandenen Lebensraumangebot und den artenschutzrechtlichen Vorgaben 
orientiert. Im vorliegenden Fall werden darüber hinaus Arten und Artengruppen berücksich-
tigt, die für die Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung relevant sind.  

 

Untersuchung der Auswirkungen durch Flächeneingriffe außerhalb der Grube 

Mögliche Beeinträchtigungen treten bei der Errichtung von technischen Anlagen, Baustel-
leneinrichtungsflächen und Bereitstellungsflächen außerhalb der Grube auf. Die Daten-
grundlagen zur Beschreibung und Bewertung des Bestands wurden überwiegend durch 
eigene Kartierungen ermittelt. Hierzu fanden während der Vegetationsperiode 2022 und 
2024 mehrere Geländebegehungen statt (s.u.). Neben einer flächendeckenden Biotop-
kartierung erfolgte eine systematische Erhebung der Pflanzen, Vögel, Fledermäuse, Hasel-
maus, Amphibien, Reptilien und der Spanischen Flagge mit jeweiliger Abschätzung der 
potenziellen, die Vorhabenflächen betreffenden Funktionsbeziehungen.  

In der ersten Planungsphase des Vorhabens wurde von der DFG für die Errichtung der tech-
nischen Anlagen und Infrastruktureinrichtungen nur ein vergleichsweiser geringer Flächen-
bedarf außerhalb der Grube veranschlagt. So sollten bei der Würmtalrampe nur schmale 
Seitenstreifen entlang von Forstwegen für die technischen Anlagen herangezogen werden. 
Dementsprechend enthielt die für das 2022 durchgeführte Scoping-Verfahren erstellte 
Karte zur Würmtalrampe eine kleinflächige Abgrenzung des Untersuchungsgebiets. Die im 
Frühjahr/Sommer 2022 durchgeführten Untersuchungen erstreckten sich auf diesen kleine-
ren Eingriffsbereich und dessen Umfeld und umfassten für die Gruppe der Vögel und Rep-
tilien jeweils drei Begehungen. Da im Rahmen des Scoping-Termins am 25.05.2023 zu die-
sen Tiergruppen fünf bzw. sechs Termine gefordert wurden, fanden 2023 ergänzende 
Erfassungen statt.  

In der ersten Hälfte des Jahres 2024 zeichnete es sich ab, dass für die benötigte Infrastruk-
tur (u.a. Container, Parkplätze) ein deutlich größerer Flächenbedarf an der Würmtalrampe 
besteht. Obwohl noch keine konkrete technische Planung dazu vorlag, erfolgte zur Vermei-
dung zeitlicher Verzögerungen im Frühjahr 2024 eine erneute Bestandserfassung in dem 
jetzt deutlich größeren Untersuchungsgebiet (s Abb. 21). Dessen Abgrenzung berücksich-
tigte dabei einen größtmöglichen, zum damaligen Zeitpunkt noch unkonkreten Eingriffsum-
fang, um Nachkartierungen zu vermeiden. Da im Vergleich zur ursprünglichen Planung nun 
ein größerer Waldeingriff geplant ist, wurden 2024 mit den Fledermäusen, der Haselmaus 
und dem Grünen Besenmoos weitere Gruppen bzw. Arten an der Wümtalrampe erfasst. Der 
Untersuchungsrahmen wurde im Sommer 2024 mit dem Amt für Umwelt der Stadt Pforz-
heim abgestimmt. 
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Abb.21: Im Frühjahr 2024 abgegrenzter erweiterter Untersuchungsraum (grüne Umgrenzung)  

um die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht feststehende Abgrenzung der jetzigen 
Antragsfläche (rote Umgrenzung) 

 

Die Erfassung der Biotope erfolgte 2022/2024 anhand der Biotoptypenliste, die in dem von 
der Stadt Pforzheim angewendeten und modifizierten Bilanzierungsverfahren nach dem 
Stuttgarter Modell enthalten ist. 

Zur Erfassung der Brutvögel erfolgte eine flächendeckende Revierkartierung in Anlehnung 
an SÜDBECK et al. (2025). Als Brutnachweis wurden Nestfunde mit Eiern bzw. Jungvögeln, 
gerade flügge Jungvögel sowie Futter eintragende und verleitende Altvögel gewertet. 
Revierverhalten (Gesang) an mindestens zwei Begehungsterminen, Paarbeobachtungen in 
einem geeigneten Bruthabitat, Balzverhalten, Warnrufe und Nestbau sind Kriterien für 
einen Brutverdacht. Arten ohne oder nur mit einmalig beobachtetem Revierverhalten gelten 
als (durchziehende) Nahrungsgäste. Die Brutvogelkartierung fand 2022/23 an insgesamt 
fünf Terminen statt (19.04.22, 13.05.22, 30.05.22, 02.06.23, 29.06.23) statt. 2024 wurden 
im vergrößerten Eingriffsbereich der Würmtalrampe fünf zusätzliche Terminen durchgeführt 
(10.04.24, 26.04.24, 13.05.24, 27.05.24, 17.06.24). 
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Die Untersuchung der Fledermäuse erfolgte im Rahmen gesonderter Gutachten, die dem 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Teil E) als Anhänge beigefügt sind. Ein Gutachten 
betrachtet die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen an der Würmtalrampe (übertägige 
Anlage einer Betriebsfläche, untertägiger Probeabbau, Entwässerung) (siehe Anhang E.3 
des Fachbeitrags). Zwei weitere Berichte stellen die Untersuchungsergebnisse zum Fleder-
mausvorkommen im Würmtalstollen dar (siehe Anhänge E.1 und E.2). Die bei den Unter-
suchungen angewendeten Methoden sind den jeweiligen Gutachten zu entnehmen. Da im 
übertägigen Eingriffsbereich des Würmtalstollens und des Wetterschachts eine vergleichs-
weise kleinflächige Waldbeanspruchung erfolgt, fand dort eine Erfassung des Quartier-
potenzials statt, bei der die Bäume nach fledermausrelevanten Strukturen (Höhlen, Spalten, 
Rindentaschen) abgesucht wurden. 

Die Untersuchung der europarechtlich geschützten und damit artenschutzrechtlich relevan-
ten Haselmaus erfolgte abstimmungsgemäß durch eine Erfassung des Habitatpotenzials. 
Da im Nachgang im Bereich der Würmtalrampe eine größere, im Wald befindliche Eingriffs-
fläche abgegrenzt wurde, wurden dort im Frühjahr 2024 23 künstliche Niströhren (tubes) 
ausgebracht, die regelmäßig bis zum Oktober 2024 auf Besatz überprüft wurden. 

Im Rahmen der Amphibien-Erhebung erfolgte zunächst eine Erfassung potenzieller Laich-
gewässer. Soweit vorhanden wurden diese mittels Sichtbeobachtung und Keschern auf 
Amphibien-Vorkommen (Adulte, Larven, Laich) hin untersucht. Die im Landlebensraum bei 
allen Geländebegehungen angetroffenen Tiere wurden als Beibeobachtung dokumentiert. 
Die Amphibien-Erfassung fand 2022 an drei Terminen (19.04.22, 13.05.22, 30.05.22) statt. 
Zusätzlich wurden 2024 im vergrößerten Eingriffsbereich der Würmtalrampe fünf weitere 
Begehungen durchgeführt (10.04.24, 26.04.24, 13.05.24, 27.05.24, 17.06.24). 

Die Erfassung der Reptilien erfolgte in Anlehnung an DOERPINGHAUS et al. (2005) und LAUFER 
(2014) durch gezieltes Absuchen geeigneter Lebensräume bzw. Geländestrukturen. Die 
Begehungen wurden bei sonnig-warmen Witterungsbedingungen durchgeführt und fanden 
2022/23 an sechs Terminen statt (19.04.22, 13.05.22, 30.05.22, 02.06.23, 29.06.23, 
11.08.23). 2024 wurden im vergrößerten Eingriffsbereich der Würmtalrampe sieben zusätz-
liche Terminen durchgeführt (26.04.24, 13.05.24, 27.05.24, 17.06.24, 06.08.24, 16.08.24, 
26.08.24). 

Des Weiteren erfolgte für eine artenschutzrechtliche Beurteilung eine Habitatpotenzial-
analyse, bei der ein mögliches Vorkommen weiterer europarechtlich geschützter Arten (u.a. 
Totholzkäfer) anhand vorhandener Lebensraumausprägung und Requisiten geprüft wurde. 

Da sich die Antragsbereiche der Würmtalrame und des Würmtalstollens im FFH-Gebiet 
Würm-Nagold-Pforte erstrecken und im Managementplan dort Lebensstätten der Spani-
schen Flagge ausgewiesen sind, fand dort 2023 an drei Terminen (11.08.23, 17.08.23, 
24.08.23) eine Erfassung dieser Schmetterlingsart statt. 2024 wurden in dem vergrößerten 
Eingriffsbereich der Würmtalrampe drei weitere Begehungen durchgeführt (06.08.24, 
16.08.24, 26.08.24). 
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Für eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung erfolgte im Rahmen eines gesonderten Gut-
achtens auch eine Erfassung des Grünen Besenmooses und des Grünen Koboldmooses 
(siehe Anhang D.2 der Verträglichkeitsprüfung). 

Die Bewertung der Biotope im Bereich der Infrastruktureinrichtungen erfolgt anhand des 
von der Stadt Pforzheim angewendeten und modifizierten Bilanzierungsverfahrens nach 
dem Stuttgarter Modell. Demnach sind den biotoptypenspezifischen Wertpunkten die in 
Tabelle 1 dargestellte naturschutzfachliche Bedeutung zu zuweisen  

 

Tab. 1: Zuordnung von Biotopwertpunkten zu Höhe der naturschutzfachlichen Bedeutung 
gemäß Bilanzierungsverfahren der Stadt Pforzheim 

Wertpunkte Biotoptyp Naturschutzfachliche Bedeutung 

0 negative Bedeutung 

1 sehr geringe Bedeutung 

2 geringe Bedeutung 

3 mittlere Bedeutung 

4 große Bedeutung 

5 sehr große Bedeutung 

6 herausragende Bedeutung 

 

 

Untersuchung der Auswirkungen auf die Würm 

Neben den Flächeneingriffen ergeben sich potenzielle Beeinträchtigungen des Schutzguts 
auch durch die geplante Einleitung des Grubenwassers in die Würm. Deren Auswirkungen 
sind in einem gesonderten gewässerökologischen Gutachten dargestellt (siehe Teil H 2 des 
Antrags). Als eine Datengrundlage für dieses Gutachten wurden zusätzlich gesonderte Gut-
achten zu den Fischen und Wasserpflanzen erstellt (siehe Anhang des gewässerökologi-
schen Gutachtens). Der Untersuchungsumfang sowie die Methoden sind in den jeweiligen 
Berichten beschrieben. 

 

Untersuchung der Auswirkungen auf die Fledermäuse in den Grubenbauen 

Bergbaulich entstandene Hohlräume wie die Käfersteige können aufgrund der gleichmäßi-
gen und niedrigen Temperatur eine hohe Bedeutung als Winterquartiere für Fledermäuse 
aufweisen. Da im Würmtalstollen eine Maßnahme zur Bewetterung erfolgen soll , fanden 
dort im Rahmen eines gesonderten Gutachtens umfangreiche und mehrjährige Unter-
suchungen statt (siehe Anhänge E.1 und E.2 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags). 
Darüber hinaus wurde auch der Stollen der Würmtalrampe untersucht (siehe Anhang E.3 
des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags).  
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5.2.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung  

5.2.2.1 Übertägige Antragsfläche Würmtalrampe 

Biotope 

Im Folgenden werden die im Antragsbereich der Würmtalrampe vorhandenen Biotope 
beschrieben und bewertet. Eine Bestandskarte findet sich in der Anlage C.1. 

 

Völlig versiegelte Fläche (01.10) 

Teilbereiche der Antragsfläche werden von Asphaltflächen eingenommen, bei denen es 
sich um den Eingangsbereich der Würmtalrampe sowie die Wümtalstraße (L 572) handelt. 
Gemäß der Pforzheimer Bewertungsmethode weisen völlig versiegelte Flächen 0 Wert -
punkte/m² auf (= negative naturschutzfachliche Bedeutung). 

 

Wassergebundene Decke (01.30) 

Durch den Hainsimsen-Buchenwald verläuft in Nord-Süd-Richtung ein geschotterter Forst-
weg mit einer wassergebundenen Decke. Darüber hinaus befindet sich entlang der Land-
straße eine kleinere Schotterfläche. Den wassergebundenen Decken werden 0,75 Wert-
punkte/m² zugewiesen (= sehr geringe naturschutzfachliche Bedeutung)  

 

Graben (12.60) 

Das nach der Flutung der Grube seit mehr als 20 Jahren überlaufende Grubenwasser wird 
unterhalb der Terrassenkante der Würm in deren Aue eingeleitet. Aufgrund der ständigen 
Einleitung liegt dort ein kontinuierlich wasserführendes Gerinne vor. Da dieses im Wesent-
lichen durch Grubenwasser gespeist wird, stellt die etwa 80 m lange Einleitungsstrecke bis 
zur Würm ein künstliches Gewässer dar. Ein baulich angelegtes Regelprofil weist das 
Gerinne aber nicht auf, sodass es durch das freifließende Wasser eine naturnahe Ausprä-
gung aufweist. Infolge der höheren Temperaturen des Grubenwassers von > 20 °C besitzt 
es jedoch keine bachtypischen Wasserverhältnisse und bietet deshalb nur wenig Lebens-
raum für Fließgewässerarten. Innerhalb der Spanne von 0-3 Wertpunkten/m² wird das 
Gerinne mit 2 Wertpunkten beurteilt (= geringe Bedeutung). 

  



DFG, Grube Käfersteige   �r   Rahmenbetriebsplan   �r   Teil C: UVP-Bericht 40 I 126 

Mesophytischer Saum eher saurer Standorte (35.13) 

Zwischen der Würmtalstraße (Landesstraße L 572) und dem östlich angrenzenden Wald-
bestand erstreckt sich als Straßenbegleitgrün ein etwa 4 m breiter Saum, der vor allem aus 
Grünland- sowie Waldarten besteht. Neben einigen Grasarten wie Glatthafer 
(Arrhenatherum elatius), Wald-Zwenke (Brachypodium sylvaticum), Gewöhnliches Rispen-
gras (Poa trivialis) und Gewöhnliches Knaulgras (Dactylis glomerata) kommen dort u.a. 
Kriech-Günsel (Ajuga reptans), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Knoblauchsrauke 
(Alliaria petiolata), Löwenzahn (Taraxacum officinale), Gewöhnliche Goldnessel (Lamium 
galeobdolon), Waldmeister (Galium odoratum), Kleines Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), 
Gewöhnliches Leimkraut (Silene vulgaris), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Giersch 
(Aegopodium podagraria), Rot-Klee (Trifolium pratense), Gamander-Ehrenpreis (Veronica 
chamaedrys), Zaun-Wicke (Vicia sepium), Knoten-Braunwurz (Scrophularia nodosa), Wald-
Engelwurz (Angelica sylvestris), Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa), Große Brennnessel 
(Urtica dioica), Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) und Einblütiges Perlgras (Melica 
uniflora) vor. Als Straßenbegleitgrün wird der Saum regelmäßig gemulcht. Gemäß der 
Pforzheimer Bewertungsmethode weist der Saum 3 Wertpunkte/m² auf (= mittlere natur-
schutzfachliche Bedeutung). 

 

Ahorn-Eschen-Holunder-Gehölz (41.14) 

Auf der westlichen Seite der Würmtalstraße bzw. im Bereich der geplanten Entwässerungs-
leitung erstreckt sich ein Feldgehölz, das Bestandteil des gesetzlich geschützten Biotops 
Feldgehölz an der Würm S Pforzheim (Nr. 171182310122) ist. Im Bereich der Antragsfläche 
zeichnet sich der Bestand aufgrund ehemaliger Gehölzentnahmen durch eine lichte Ausprä-
gung mit vergleichsweise wenigen Bäumen aus. Bei den mittelalten Bäumen handelt es 
sich um Rot-Buche (Fagus sylvatica), Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Berg-Ahorn (Acer 
pseudoplatanus) und Hainbuche (Carpinus betulus). Die Stammdurchmesser erstrecken sich 
von 10 bis 40 cm. In der wenig ausgeprägten Strauchschicht finden sich Fichte (Picea abies) 
und Weiß-Tanne (Abies alba). Im Bereich der ehemaligen Rodungstrasse ist ein Brombeer-
Gestrüpp vorhanden. Innerhalb der Biotopliste der Stadt Pforzheim ist es am ehesten dem 
Ahorn-Eschen-Holunder-Gehölz (41.14) (4-5 Wertpunkte/m²) zuzuordnen. Aufgrund der 
baumarmen Ausprägung mit hohem Anteil an Brombeer-Gestrüpp wird es mit 4 Wertpunk-
ten/m² bewertet (= große naturschutzfachliche Bedeutung). 
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Hainsimsen-Buchenwald (55.10) 

Der Großteil der Antragsfläche wird von einem älteren Hainsimsen-Buchenwald eingenom-
men. Neben der dominierenden Rot-Buche (Fagus sylvatica) kommen Trauben-Eichen (Quer-
cus petraea) und vereinzelt Fichten (Picea abies) vor. Die Stammdurchmesser der Buchen 
liegen in der Regel zwischen 60 und 80 cm. Gemäß Forsteinrichtungswerk hat der Bestand 
ein Alter von durchschnittlich 140 Jahren (Distr. 1 �r Hagenschieß, Abt. 83 �r Reiherstand, 
b 14). Der Waldbestand weist einen allgemein guten Vitalitätszustand mit geringen Tot-
holzanteilen auf. Aufgrund des größeren Baumabstands liegt eine strukturreiche und lichte 
Ausprägung vor. Vor diesem Hintergrund besitzt die Strauchschicht höhere Anteile, die in 
erster Linie von der Rot-Buche gebildet wird. 

Da nährstoffarme Standortbedingungen existieren, sind eine für Hainsimsen-Buchenwälder 
charakteristisch geringe Artenzahl und ein niedriger Deckungsgrad der Krautvegetation vor-
handen. Zu den festgestellten Arten gehören Wald-Hainsimse (Luzula sylvatica), Wald-
Schwingel (Festuca altissima), Wald-Segge (Carex sylvatica), Efeu (Hedera helix) und 
Busch-Windröschen (Anemone nemorosa). 

Im Rahmen des gesonderten Moosgutachtens erfolgte kein Nachweis des Grünen Besen-
mooses (Dicranum viride) (siehe Anlage D 1 der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung). Von 
dem Grünen Koboldmoos wurden in der Antragsfläche nur die für die Bewertung weniger 
bedeutenden Protonema-Stadien (Brutkörper) festgestellt (10 Fundpunkte). Die für ein Vor-
kommen bedeutenden Sporophyten wurden nur an zwei Standorten nachgewiesen, die 
außerhalb der Antragsfläche inklusive einer 30 m breiten Pufferzone lagen.  

Gemäß der Pforzheimer Bewertungsmethode weist ein Hainsimsen-Buchenwald 5 Wert-
punkte/m² auf, sodass eine sehr große naturschutzfachliche Bedeutung vorliegt. 

 

Vögel 

Innerhalb der Antragsfläche der Würmtalrampe wurden insgesamt 22 Vogelarten nachge-
wiesen (siehe Tabelle 2). Davon stellen 12 Arten Brutvögel dar (Arten mit Brutnachweis 
und -verdacht). Bezogen auf die eigentliche Eingriffsfläche sind 10 Brutvogelarten betrof-
fen. Wertgebende Brutvogelarten kommen in der Antrags- bzw. Eingriffsfläche nicht vor. 
Dagegen wurden im Umfeld mit Hohltaube (RL-BW V) und Schwarzspecht (streng geschützt) 
wertgebende Brutvogelarten festgestellt. 
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Tab. 2: Nachgewiesene Vogelarten im Bereich der Wümtalrampe 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

RL-
BW  

RL- 
D 

Arten-
schutz 

Eingriffs-
fläche 

Antrags-
fläche 

Umfeld 

Amsel Turdus merula     § B   b 

Blaumeise Cyanistes caeruleus     § b N b 

Buchfink Fringilla coelebs     §   b b 

Buntspecht Dendrocopos major     § N N b 

Eichelhäher Garrulus glandarius     §     N 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla     §   N b 

Gartengrasmücke Sylvia borin     §     b 

Gebirgsstelze Motacilla cinerea     § B   b 

Grauschnäpper Muscicapa striata V V §     b 

Grünspecht Picus viridis     §§ N   b 

Heckenbraunelle Prunella modularis     § b   b 

Hohltaube Columba oenas V   §   N b 

Kernbeißer Coccothraustes coccoth.     § N     

Kleiber Sitta europea     § N N b 

Kohlmeise Parus major     § b b b 

Misteldrossel Turdus viscivorus     §     N 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla     § b   b 

Ringeltaube Columba palumbus     § N   b 

Rotkehlchen Erithacus rubecula     § b b b 

Schwarzspecht Dryocopus martius     §§ N   B 

Singdrossel Turdus philomelos      § N b b 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla     § b b b 

Sumpfmeise Poecile palustris     §   N b 

Tannenmeise Periparus ater     §     b 

Waldbaumläufer Certhia familiaris     §     b 

Wanderfalke Falco peregrinus     §§     N 

Wasseramsel Cinclus cinclus     §     N 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus     §   b b 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes     § b b b 

Zilpzalp Phylloscopus collybita     § b N b 

Rote-Liste-Status: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste; n.b = nicht 
bewertet; RL-BW = Rote Liste Baden-Württemberg, Stand 2019 (KRAMER et al. 2022), RL-D = Rote Liste Deutschland, 
Stand 2020 (RYSLAVY et al. 2020); Artenschutz: § = besonders geschützt gem. BArtSchV, §§ = streng geschützt gem. 
BArtSchV, alle heimischen Vogelarten sind europarechtlich geschützt; Status der Vögel: B = Brutvogel (Brutnachweis), 
b = Vogel mit Brutverdacht, N = Nahrungsgast, Dz = Durchzügler 
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Fledermäuse 

Im Zuge des gesonderten Gutachtens erfolgte der Nachweis von mindestens 14 Arten im 
Untersuchungsgebiet (siehe Anhang E.3 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags). Die 
zusätzlich festgestellten Tiere aus der Gruppe Braunes/Graues Langohr lassen sich nicht 
exakt bestimmen. In der Antrags- bzw. Eingriffsfläche wurden sieben Arten festgestellt. Zu 
diesen gehören Kleiner Abendsegler (RL-BW 2, RL-D D), Großer Abendsegler (RL-BW i, RL-
D V), Braunes/Graues Langohr (RL-BW 3/1, RL-D V/2, Großes Mausohr (RL-BW 2, RL-D V), 
Mopsfledermaus (RL-BW 1, RL-D 2, Rauhautfledermaus (RL-BW i), Weißrandfledermaus 
(RL-BW D) und Zwergfledermaus (RL-BW 3). Die Nachweisdichte war insgesamt vergleichs-
weise gering. Innerhalb der Eingriffsfläche wurden maximal fünf potenziell geeignete Quar-
tierbäume festgestellt (fünf Bäume innerhalb der Antragsgrenze). Aufgrund der geringen 
Fledermausaktivität ist nach Angaben des Gutachtens eine Nutzung dieser Bäume nicht 
unbedingt zu erwarten, kann aber nicht ausgeschlossen werden. 

 

Haselmaus 

Die Untersuchung mittels künstlicher Nisthilfen lieferte keinen Hinweis auf ein Vorkommen 
der Art. 

 

Reptilien 

Aufgrund der überwiegend bewaldeten und damit stark beschatteten Ausprägung bietet 
die Antragsfläche wenig geeignete Lebensräume für Reptilien. Lediglich die westlich 
exponierte Waldrandzone entlang der Würmtalstraße stellt aufgrund der zeitweisen 
Besonnung ein potenzielles Habitat dar. Dort erfolgte mit der Waldeidechse (RL-BW V) ein 
Artnachweis.  

 

Amphibien 

Der Vorhabenbereich an der Wümtalrampe weist keine Kleingewässer und damit keine 
potenziell geeigneten Laichhabitate für Amphibien auf. Nur das bestehende Einleitungs-
gerinne für das Grubenwasser stellt hinsichtlich seiner morphologischen Ausprägung ein 
potenzielles Fortpflanzungsgewässer für den Feuersalamander dar. Aufgrund der erhöhten 
Wassertemperatur ist es jedoch für diese Art ungeeignet. Im Rahmen der Untersuchungen 
wurden Feuersalamander in dem Gerinne auch nicht festgestellt. Als einzige Art wurde die 
Erdkröte nachgewiesen, bei der es sich um ein überfahrenes Tier auf der Würmtalstraße 
handelte. 
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Spanische Flagge 

Die Spanische Flagge besiedelt u.a. sonnige Flächen in Laubmischwäldern, Schlagfluren, 
Lichtungen sowie Außen- und Innensäume (s. FARTMANN et al. 2001). Die Art weist eine 
ausgesprochene Präferenz für Wasserdost (Eupatorium cannabium) als Nektarpflanze auf, 
dessen Hauptblüte genau in der Flugzeit fällt (ebd.). Im Rahmen der Kartierung erfolgte kein 
Nachweis der Art im Untersuchungsgebiet, was in erster Linie auf das sehr geringe Ange-
bot an Wasserdost-Pflanzen zurückzuführen ist. Ein Nachweis gelang entlang einem Forst-
weg im südlichen Umfeld des Untersuchungsgebiets, der sich durch Wasserdost-Bestände 
auszeichnete. 

 

5.2.2.2 Übertägige Antragsfläche Würmtalstollen 

Biotope 

Im Folgenden werden die im Antragsbereich des Würmtalstollens vorhandenen Biotope 
beschrieben und bewertet. Eine Bestandskarte findet sich in der Anlage C.2. 

 

Völlig versiegelt Fläche (01.10) 

Unterhalb des Stollenmundlochs befindet sich an der Kreisstraße K 9806 eine asphaltierte 
Umfahrungsstraße, die ehemals als Betriebsstraße zur Flussspatverladung diente und 
aktuell als Parkplatz genutzt wird. Gemäß der Pforzheimer Bewertungsmethode sind den 
vollständig versiegelten Flächen 0 Wertpunkte/m² (negative naturschutzfachliche Bedeu-
tung) zuzuordnen. 

 

Wassergebundene Decke (01.30) 

Das Stollenmundloch ist über einen ausgebauten Forstwirtschaftsweg an die Kreisstraße 
K 9806 angebunden. Von dem Forstweg zweigt eine Zufahrt zum Mundloch ab; an der 
Abzweigung befindet sich die geschotterte Betriebsfläche des ehemaligen Bergbaus. Auf-
grund der extensiven Befahrung weist der Weg/Platz einen krautigen, niedrigen Pflanzen-
bewuchs auf. Diesem Biotoptyp werden 0,75 Wertpunkte/m² zugewiesen (sehr geringe 
naturschutzfachliche Bedeutung). 
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Mesophytischer Saum eher saurer Standorte (35.13) 

Die Randstreifen der unterhalb des Stollenmundlochs gelegenen asphaltierten Umfah-
rungsstraße weisen jeweils einen krautigen Vegetationsbestand auf. In diesen Gehölz-
säumen wurden folgende Arten festgestellt: Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Gewöhn-
liches Knaulgras (Dactylis glomerata), Wald-Zwenke (Brachypodium sylvaticum), Wolliges 
Honiggras (Holcus lanatus), Einblütiges Perlgras (Melica uniflora), Rot-Schwingel (Festuca 
rubra), Gewöhnliches Rispengras (Poa trivialis), Stachel-Segge (Carex spicata), Finger-
Segge (Carex digitata), Wald-Segge (Carex sylvatica), Winkel-Segge (Carex remota), 
Schmalblättrige Hainsimse (Luzula luzuloides), Löwenzahn (Taraxacum officinale), Zaun-
Wicke (Vicia sepium), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Gewöhnliche Goldnessel 
(Lamium galeobdolon), Wald-Erdbeere (Fragaria vesca), Spitz-Wegerich (Plantago lanceo-
lata), Rote Lichtnelke (Silene dioica), Echte Sternmiere (Stellaria holostea), Große Brenn-
nessel (Urtica dioica), Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris), Kletten-Labkraut (Galium apa-
rine), Kleines Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), Waldmeister (Galium odoratum), Rot-Klee 
(Trifolium pratense), Kriech-Günsel (Ajuga reptans) und Weiße Taubnessel (Lamium album).  

Weitere Gehölzsaumbestände mit einer vergleichbaren Zusammensetzung befinden sich im 
Umfeld des Stollenmundlochs und entlang des als Zufahrt vorgesehenen Forstwegs. 

Gemäß der Pforzheimer Bewertungsmethode weisen diese Säume 3 Wertpunkte/m³ auf (= 
mittlere naturschutzfachliche Bedeutung). 

 

Brombeer-Gestrüpp (43.10) 

Innerhalb der geplanten Eingriffsfläche beim höher gelegenen Stollenmundloch befindet 
sich in randlicher und ebener Lage ein Brombeer-Gestrüpp, dem 2 Wertpunkte/m² (= geringe 
naturschutzfachliche Bedeutung) zugeordnet werden. 

 

Laubholz-Sukzessionswald (-gebüsch) (58.10) 

Auf der inselartigen Fläche zwischen der kleinen, asphaltierten Umfahrung und der Kreis-
straße ist ein Gehölzbestand vorhanden, der sich vermutlich durch Sukzession entwickelt 
hat. Dieser setzt sich sowohl aus Gebüschen als auch Bäumen zusammen. Bei den Bäumen 
handelt es sich um mittelalte Berg-Ahörner (Acer pseudoplatanus) sowie junge Fichten 
(Picea abies). Die Gebüsche werden von Hasel (Corylus avellana), Hainbuche (Carpinus 
betulus), Weiß-Tanne (Abies alba) und Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior) gebildet. 

Auf dem Steilhang zwischen der kleinen Umfahrung und dem höher gelegenen Stollen-
mundloch befindet sich ein heterogen zusammengesetzter lichter Waldbestand, der ver-
mutlich ebenfalls durch Sukzession nach der Betriebseinstellung entstanden ist. Es domi-
niert der Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) mit Stammdurchmessern von 30�r40 cm.  
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Zu den weiteren Baumarten gehören Weiß-Tanne (Abies alba), Fichte (Picea abies) und Sal-
Weide (Salix caprea). Im Norden ist eine ausgeprägte Strauchvegetation vorhanden, die 
v.a. von Sal-Weide (Salix caprea), Hasel (Corylus avellana) und Blutroter Hartriegel (Cornus 
sanguinea) gebildet wird.  

Diesem Biotoptyp sind 4 Wertpunkte/m² zu zuordnen (= große naturschutzfachliche Bedeu-
tung). 

 

Vögel 

Innerhalb der Antragsfläche des Würmtalstollens wurden insgesamt neun Vogelarten nach-
gewiesen (s. Tab. 3). Bei drei ungefährdeten Arten handelt es sich um Brutvögel (Arten mit 
Brutnachweis und -verdacht).  

 

Tab. 3: Nachgewiesene Vogelarten im Bereich des Würmtalstollens 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

RL-BW  RL-D 
Arten-
schutz 

Antrags-
fläche 

Umfeld 

Amsel Turdus merula     §  b 

Buchfink Fringilla coelebs     § N b 

Buntspecht Dendrocopos major   §  b 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula   §  N 

Grünfink Carduelis chloris   § N  

Heckenbraunelle Prunella modularis   §  b 

Hohltaube Columba oenas V  §  b 

Misteldrossel Turdus viscivorus     § N  

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla     § b b 

Rabenkrähe Corvus corone corone   §  N 

Rotkehlchen Erithacus rubecula     § b b 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus   § N B 

Singdrossel Turdus philomelos      §  b 

Stieglitz Carduelis carduelis   § N  

Tannenmeise Periparus ater     § N B 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus   § b b 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes     §  b 

Zilpzalp Phylloscopus collybita     §  b 

Rote-Liste-Status: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste; n.b = nicht 
bewertet; RL-BW = Rote Liste Baden-Württemberg, Stand 2019 (KRAMER et al. 2022), RL-D = Rote Liste Deutschland, 
Stand 2020 (RYSLAVY et al. 2020); Artenschutz: § = besonders geschützt gem. BArtSchV, §§ = streng geschützt gem. 
BArtSchV, alle heimischen Vogelarten sind europarechtlich geschützt; Status der Vögel: B = Brutvogel (Brutnachweis), 
b = Vogel mit Brutverdacht, N = Nahrungsgast, Dz = Durchzügler 
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Fledermäuse 

In der Antragsfläche kommen vergleichsweise wenige ältere Bäume vor. Bei diesen handelt 
es sich um mittelalte Berg-Ahorn-Bäume, Tannen und Fichten. Eine Erfassung des Quartier-
potenzials für Fledermäuse ergab, dass diese keine fledermausrelevanten Strukturen 
(Höhlen, Spalten, Rindentaschen) aufweisen. 

 

Haselmaus 

Die Art bewohnt Baumkronen aller Waldgesellschaften sowie Feldhecken und Gebüsche 
(BRAUN & DIETERLEN 2005). Entscheidend für die Besiedlung ist das Futterangebot durch eine 
ausgeprägte, fruchttragende Strauchvegetation (ebd). Haselmäuse bauen ihre Nester in 
Baumhöhlen, Nistkästen, Rindentaschen oder Zweiggabeln (BÜCHNER et.al. 2017). Baum-
höhlen stellen dabei eine Schlüsselressource dar, da hier der Reproduktionserfolg höher ist 
(ebd.). Vor dem Hintergrund der beschriebenen Habitatansprüche kommt die Antragsfläche 
im Bereich des Würmtalstollens grundsätzlich als Lebensraum in Frage. Das Angebot an 
früchtetragenden Nahrungspflanzen ist jedoch beschränkt. Lediglich stellenweise sind 
Haselsträucher vorhanden. Baumhöhlen kommen im Vorhabenbereich nicht vor. Vor diesen 
Hintergründen ist mit einem Vorkommen der Haselmaus nicht zu rechnen. Außerdem deu-
ten die mit künstlichen Niströhren erfolgten Untersuchungen an der Würmtalrampe darauf-
hin, dass die Art in dieser Region nicht verbreitet ist. 

 

Reptilien 

Im Zuge der Kartierungen erfolgte der Nachweis der Waldeidechse (RL-BW V) in der 
Antragsfläche. Die Funde befanden sich zum einen stellenweise am unteren Hangabschnitt 
entlang der kleinen asphaltierten Umfahrung, zum anderen im Randbereich der nördlichen 
Antragsgrenze bzw. an der dort verlaufenden Waldrandböschung (s. Anlage C.2).  

 

Amphibien 

Innerhalb der Antragsfläche und deren Umfeld existieren keine Gewässer. Somit sind 
potenzielle Laichhabitate nicht vorhanden. Bei den Geländebegehungen wurden keine 
Amphibien im Landlebensraum registriert. Somit ist nicht von einem Vorkommen auszuge-
hen. 
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5.2.2.3 Übertägige Antragsfläche Wetterschacht 

Biotope 

Im Folgenden werden die im Antragsbereich des Wetterschachts vorhandenen Biotope 
beschrieben und bewertet. Eine Bestandskarte findet sich in der Anlage C.3. 

 

Völlig versiegelt Fläche (01.10) 

Der Teil der Antragsfläche erstreckt sich auf eine Betriebsfläche der Staatsforstverwaltung 
(ForstBW). Die vorhandenen Gebäude und Container sowie eine Betonfläche stellen versie-
gelte Flächen dar. Außerhalb des Areals weist die Zufahrt über einen Forstweg eine 
asphaltierte Decke auf. Gemäß der Pforzheimer Bewertungsmethode sind den vollständig 
versiegelten Flächen 0 Wertpunkte/m² (negative naturschutzfachliche Bedeutung) zuzuord-
nen. 

 

Wassergebundene Decke (01.30) 

Ein Teil des Antragsbereichs verfügt aufgrund bestehender Lagerflächen und Zufahrtswege 
über Schotterflächen, die mit 0,75 Wertpunkte/m² (= sehr geringe naturschutzfachliche 
Bedeutung) zu beurteilen ist. 

 

Wechselfeuchte Glatthaferwiese (33.41a) 

Im Nordosten erstreckt sich der Antragsbereich kleinflächig und randlich auf einen Grün-
landbestand. In der Wiese wurden unter anderem Glatthafer (Arrhenatherum elatius), 
Wiesen-Schwingel (Festuca pratensis), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Wiesen-
Sauerampfer (Rumex acetosa), Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi), Schlangen-
Wiesenknöterich (Bistorta officinalis), Flatter-Binse (Juncus effusus), Gewöhnlicher Frau-
enmantel (Alchemilla vulgaris) und Wiesen-Pippau (Crepis biennis) festgestellt. Nach der 
Bewertungsmethode der Stadt Pforzheim weist dieser Biotoptyp eine Spanne von 4 bis 5 
Wertpunkten/m² auf. Der vorliegende Bestand wird mit 4 Wertpunkte/m² beurteilt (= große 
naturschutzfachliche Bedeutung). 

 

Ruderale Wiese (33.80) 

Südlich des Forstgebäudes grenzt eine Lagerfläche an, die von einem ruderalisierten Gras-
bestand eingenommen wird. Dieser wird mit 2 Wertpunkten/m² beurteilt (= geringe natur-
schutzfachliche Bedeutung). 
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Mesophytischer Saum eher saurer Standorte (35.13) 

Im Norden der Antragsfläche verläuft zwischen der dort vorhandenen Lagerfläche und dem 
angrenzenden Wald ein schmaler Saum, der sich u.a. aus Wiesen-Rispengras (Poa praten-
sis), Gewöhnliches Knaulgras (Dactylis glomerata), Weiß-Klee (Trifolium repens), Scharfer 
Hahnenfuß (Ranunculus acris), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Stinkender Storch-
schnabel (Geranium robertianum) und Löwenzahn (Taraxacum officinale) zusammensetzt. 
Ein weiterer Saum erstreckt sich entlang des südlichen Zufahrtswegs. Dieser Biotoptyp 
wird mit 3 Wertpunkte/m² bewertet (= mittlere naturschutzfachliche Bedeutung). 

 

Brombeer-Gestrüpp (43.10) 

Südlich des Forstwegs ist ein kleiner Brombeer-Bestand vorhanden, dem 2 Wertpunkte/m² 
(= geringe naturschutzfachliche Bedeutung) zugeordnet werden. 

 

Hainsimsen-Buchenwald (55.10) 

Im Südosten der Antragsfläche erstreckt sich ein von der Rot-Buche (Fagus sylvatica) domi-
nierter mittelalter Laubwald. Baumarten mit geringeren Deckungsgraden stellen Douglasie 
(Pseudotsuga menziesii), Europäische Lärche (Larix decidua), Hänge-Birke (Betula pendula) 
und Wald-Kiefer (Pinus sylvestris) dar. Der Bestand befindet sich in einem guten Vitalitäts-
zustand mit geringem Totholzanteil. Die Strauchschicht wird von jungen Rot-Buchen und 
Fichten (Picea abies) eingenommen. Aufgrund der nährstoffarmen Standortbedingungen 
liegt eine arten- und deckungsarme Krautvegetation vor, die sich u.a. aus Schmalblättriger 
Hainsimse (Luzula luzuloides), Hänge-Segge (Carex pendula), Gewöhnlicher Frauenfarn 
(Athyrium filix-femina) und Einblütiges Perlgras (Melica uniflora) zusammensetzt. 

Gemäß der Pforzheimer Bewertungsmethode weist ein Hainsimsen-Buchenwald 5 Wert-
punkte/m² auf (= sehr große naturschutzfachliche Bedeutung). 

 

Laubholz-Sukzessionswald (58.10) 

Im zentralen Teil der nördlichen Antragsfläche erstreckt sich sehr kleinflächig ein sehr jun-
ger, lichter Baumbestand, der sich aus Sal-Weide (Salix caprea), Rot-Buche (Fagus 
sylvatica), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Hänge-Birke (Betula pendula) zusammen-
setzt. Der Bestand wird mit 4 Wertpunkten (= große naturschutzfachliche Bedeutung) beur-
teilt. 
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Nadelholzbestand (59.44) 

Der nordwestliche Teil der Antragsfläche wird von einem älteren Douglasien-Bestand ein-
genommen. Die Douglasien (Pseudotsuga menziesii) weisen einen Stammdurchmesser von 
50�r60 cm auf. Darüber hinaus kommen vereinzelt Rot-Buchen (Fagus sylvatica), Wald-
Kiefern (Pinus sylvestris) und Fichten (Picea abies) vor. Die Bäume befinden sich in einem 
guten Vitalitätszustand und besitzen keinen Totholzanteil. Aufgrund der nährstoffarmen 
Bodenverhältnisse liegt auch hier eine arten- und deckungsarme Krautvegetation vor. 
Gemäß der Pforzheimer Bewertungsmethoden weisen naturferne Nadelholzbestände ledig-
lich 1 Wertpunkt/m² auf (= sehr geringe naturschutzfachliche Bedeutung). 

 

Vögel 

Innerhalb der Antragsfläche des Wetterschachts wurden insgesamt 15 Vogelarten nachge-
wiesen (s. Tab. 4). Davon stellen 13 Arten Brutvögel dar (Arten mit Brutnachweis und -
verdacht). Beim Grauschnäpper (RL-BW V, RL-D V) handelt es sich um eine wertgebende 
Brutvogelart. 

 

Tab. 4: Nachgewiesene Vogelarten im Bereich des Wetterschachtes 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

RL-
BW  

RL- 
D 

Arten-
schutz 

Antrags-
fläche 

Umfeld 

Amsel Turdus merula     § b b 

Blaumeise Cyanistes caeruleus     § b  

Buchfink Fringilla coelebs     § b b 

Buntspecht Dendrocopos major     § N  

Grauschnäpper Muscicapa striata V V § b  

Kleiber Sitta europea     § b  

Kohlmeise Parus major     § B   

Misteldrossel Turdus viscivorus     § N  

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla     § b  

Ringeltaube Columba palumbus     § b  

Rotkehlchen Erithacus rubecula     § b  

Singdrossel Turdus philomelos      § b b 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla     § b  

Tannenmeise Periparus ater     §  b 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 2  §  b 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes     § b  

Zilpzalp Phylloscopus collybita     § b  

Rote-Liste-Status: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste; n.b = nicht 
bewertet; RL-BW = Rote Liste Baden-Württemberg, Stand 2019 (KRAMER et al. 2022), RL-D = Rote Liste Deutschland, 
Stand 2020 (RYSLAVY et al. 2020); Artenschutz: § = besonders geschützt gem. BArtSchV, §§ = streng geschützt gem. 
BArtSchV, alle heimischen Vogelarten sind europarechtlich geschützt; Status der Vögel: B = Brutvogel (Brutnachweis), 
b = Vogel mit Brutverdacht, N = Nahrungsgast, Dz = Durchzügler 
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Fledermäuse 

In der Antragsfläche kommen zwei unterschiedliche Waldbestände vor. Die Bäume des 
westlich vorhandenen Nadelholzbestandes (59.44) befinden sich in einem guten Vitalitäts-
zustand und weisen kaum Totholzanteile auf. Dementsprechend wurden dort auch keine 
fledermausrelevanten Strukturen (Höhlen, Spalten, Rindentaschen) festgestellt. Der im 
Südosten vorhandene Hainsimsen-Buchenwald (55.10) zeichnet sich ebenfalls durch einen 
guten Vitalitätszustand mit kaum Totholzanteilen aus, sodass kaum ein Quartierangebot für 
Fledermäuse vorliegt. 

 

Haselmaus 

Die Art bewohnt Baumkronen aller Waldgesellschaften sowie Feldhecken und Gebüsche 
(BRAUN & DIETERLEN 2005). Entscheidend für die Besiedlung ist das Futterangebot durch eine 
ausgeprägte, fruchttragende Strauchvegetation (ebd). Eine wichtige und bevorzugte 
Nahrungsquelle im Herbst stellen Haselnüsse dar (JUSKAITIS & BÜCHNER 2010). Haselmäuse 
bauen ihre Nester in Baumhöhlen, Nistkästen, Rindentaschen oder Zweiggabeln (BÜCHNER 
et.al. 2017). Baumhöhlen stellen dabei eine Schlüsselressource dar, da hier der Reproduk-
tionserfolg höher ist (ebd.). 

Bei der Ermittlung des Habitatpotenzials innerhalb der geplanten Eingriffsfläche wurde nur 
eine geringe Ausprägung einer Strauchvegetation festgestellt. Diese bestand vor allem aus 
jungen Rot-Buchen. Das Angebot an früchtetragenden Sträuchern ist somit sehr gering. 
Auch Baumhöhlen als potenzielle Neststrukturen sind nicht vorhanden. Aufgrund der 
fehlenden Lebensraumeignung ist nicht von einer Besiedlung der Eingriffsfläche durch die 
Haselmaus auszugehen. 

 

Reptilien 

Infolge des hohen Waldanteils bietet die Antragsfläche nur vergleichsweise wenig besie-
delbaren Lebensraum für wärmeliebende Reptilien. Innerhalb der geplanten Eingriffsfläche 
liegen jedoch aufgrund der betrieblichen Nutzung durch den Forst waldfreie und somit 
besonnte Waldrandstrukturen vor. Bei den Kartierungen erfolgte dort jedoch kein Nachweis 
der im Schwarzwald häufigen Waldeidechse. Auf der westlich gelegenen Lagerfläche 
wurde jedoch bei zwei Begehungen eine Östliche Ringelnatter (RL-BW V, RL-D 3) festge-
stellt, die einen Pflastersteinhaufen als Versteckmöglichkeit nutzte (s. Abb. 22). Bei einer 
2025 durchgeführten Begehung wurde festgestellt, dass der Steinhaufen mittlerweile 
beseitigt wurde. 
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Abb.22: Ringelnatter auf der Lagerfläche im geplanten Eingriffsbereich (13.05.2022) 

 

Amphibien 

Innerhalb der Antragsfläche und deren Umfeld existieren keine Gewässer. Somit sind 
potenzielle Laichhabitate nicht vorhanden. Da auch bei den Geländebegehungen keine 
Amphibien im Landlebensraum beobachtet wurden, liegt keine Betroffenheit dieser Tier-
gruppe vor. 

 

5.2.2.4 Würm als Einleitungsgewässer 

Da das gesonderte gewässerökologische Gutachten zur Beurteilung der geplanten Gruben-
wassereinleitung bereits eine ausführliche Darstellung zum Ist-Zustand der Würm enthält, 
wird hierauf verwiesen (siehe Teil H 2 des Antrags).  

Nachfolgend werden die Ergebnisse zusammengefasst beschrieben.  
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Artenstruktur des Makrozoobenthos 

Die gewässerökologischen Untersuchungen in der Würm wurden an drei Probestrecken (PS) 
durchgeführt (PS 1 und 2 oberhalb der Einleitstelle, PS 3 kurz unterhalb der Einleitstelle). 
Das Gutachten kommt hinsichtlich der Artenzusammensetzung des Makrozoobenthos zu 
folgenden Ergebnissen: 

�x Die erfasste Anzahl der Taxa lag auf einem für einen Mittelgebirgsfluss mittleren Niveau.  

�x Ähnlich wie die Taxazahl lag die Zahl der empfindlicheren EPT-Taxa (Eintagsfliegen-Ephe-
meroptera, Steinfliegen-Plecoptera und Köcherfliegen-Trichoptera) in PS 1 etwas niedriger 
als in PS 2 und 3, ebenso die EPTCBO-Taxa, die zusätzlich die Coleoptera (Käfer), Bivalvia 
(Muscheln) und Odonata (Libellen) umfassen. 

�x Die Köcherfliegen stellten in jeder Strecke die meisten Taxa dar, gefolgt von den Käfern 
und den Eintagsfliegen. 

�x Verschmutzungstolerante Taxa wie Schlammröhrenwürmer, Egel oder Wasserasseln wur-
den nicht oder nur in geringer Zahl gefunden. 

�x Die Zahl der Individuen/m² war in PS 1 mit ca. 500 sehr niedrig. Hier dominierte mit fast 
40 % die ursprünglich in Neuseeland beheimatete Zwergdeckelschnecke die Wirbellosen-
gemeinschaft. Sie besiedelt bevorzugt organisch belastete und strukturell verarmte 
Gewässer. Bachflohkrebse kamen in PS 1 nur mit wenigen Exemplaren vor. Die Flohkrebse 
gehören zum typischen Arteninventar eines Mittelgebirgsbaches oder -flusses. Der Bach-
flohkrebs reagiert auf toxische Stoffe (z.B. einige Pyrethroide), auf Kupfer und Ammonium 
empfindlicher als Insekten, weniger empfindlich auf organische Verschmutzungen. In den 
PS 2 und 3 machten die Flohkrebse 23 bzw. 13 % der deutlich höheren Individuensummen 
aus. Es dominierten die Eintagsfliegen und Käfer. 

�x Der Rhithron-Ernährungstypenindex (RETI) war in PS 1 etwas niedriger als in den anderen 
Strecken, da der Anteil der Feinsedimentfresser in PS 1 höher war.  

�x Der KLIWA-Index, als Maß zur Abschätzung des Einflusses der (sommerlichen) Wasser-
temperatur auf die Wirbellosen, war in PS 1 etwas höher als in PS 2 und 3. 

�x In den Probestrecken der Würm wurden drei Köcherfliegenarten, zwei Eintagsfliegenarten 
und eine Käferart nachgewiesen, die in den Roten Listen der gefährdeten Tier- und Pflan-
zenarten Baden-Württembergs und Deutschlands aufgeführt sind 

 

Bewertung nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

Die Saprobie war in den drei Probenstrecken �c�H�V�U�o�����%�F�S���4�B�Q�S�P�C�J�F�O�J�O�E�F�Y�
���B�M�T���.�B�º���G�×�S���E�J�F��
organische Belastung, lag um 1,8. Er zeigte eine leichte Verbesserung oberhalb der Einleit-
stelle von PS 1 nach PS 2 an.  

�%�J�F���"�M�M�H�F�N�F�J�O�F���%�F�H�S�B�E�B�U�J�P�O���X�B�S���J�O���E�F�S���8�×�S�N���C�F�J���1�4�����
�������V�O�E�������c�N�¿�º�J�H�o�
���E�F�S���.�V�M�U�J�N�F�U�S�J-
sche Index verbesserte sich von PS 1 nach 2 um 0,15 und lag somit in PS 2 und 3 knapp an 
�E�F�S���(�S�F�O�[�F���[�V���c�H�V�U�o���� 
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Das jeweils schlechteste Ergebnis zur organischen Verschmutzung und zur allgemeinen 
Degradation bestimmt das Gesamtergebnis bzw. die Einstufung in die ökologische 
Zustandsklasse (ÖZK) nach WRRL. Demnach werden alle drei Probestrecken der Würm in 
die ö�L�P�M�P�H�J�T�D�I�F���;�V�T�U�B�O�E�T�L�M�B�T�T�F���c�N�¿�º�J�H�o���F�J�O�H�F�T�U�V�G�U�� 

 

Fische 

Im Rahmen des Fischgutachtens erfolgte keine eigene Erhebung, sondern es wurden die 
Daten der Befischungen aus dem WRRL-Monitoring und anderen Bestandserhebungen von 
2015 bis 2022 ausgewertet. Oberhalb und unterhalb der geplanten Einleitstelle befinden 
sich bei Hausen und bei Würm zwei Befischungsstrecken aus dem Monitoring der WRRL. 

Die Auswertung kam zu folgenden Ergebnissen:  

Der Gewässerabschnitt bei Hausen (oberhalb der Einleitstelle) wird dem salmonidendomi-
nierten Rhithral zugeordnet. Bei den Befischungen wurden in den ersten Jahren Bachforelle 
und Schmerle als die dominierenden Arten ermittelt. 2022 wurde die Bachforelle vom 
Schneider abgelöst. Ebenfalls häufiger und mit steigender Tendenz war der Döbel. Fließ-
wassertypische Arten wie Groppe und Gründling blieben selten. Der Bestand der Elritzen 
war starken Schwankungen unterworfen. In dem gesonderten Fischgutachten wird die 
Fischzönose in der Würm bei Hausen �×�C�F�S�X�J�F�H�F�O�E���N�J�U���c�N�¿�º�J�H�o���C�F�V�S�U�F�J�M�U�����%�J�F�T�F�T���&�S�H�F�C�O�J�T��
hängt sicherlich auch mit der Gewässerstrukturqualität der Befischungsstrecke zusammen; 
�T�J�F���X�J�S�E���B�M�T���c�T�U�B�S�L���W�F�S�¿�O�E�F�S�U�o���F�J�O�H�F�T�U�V�G�U�� 

Der Gewässerabschnitt bei Würm (unterhalb der Einleitstelle) wird dem cyprinidendomi-
nierten Rhithral zugeordnet. Bei den Befischungen wurde der Schneider als die dominie-
rende Art ermittelt. Ebenfalls häufiger waren der Döbel und die Barbe, wobei der Döbel-
nachweis von 2016 nach 2022 stetig abnahm und der Bestand der Barbe starken Schwan-
kungen unterworfen war. Die fließwassertypische Schmerle ging über die Untersuchungs-
periode deutlich zurück. Häufiger waren die Groppe und die Bachforelle. Die Elritze wurde 
2021 und 2022 mit wenigen Individuen nachgewiesen. Der letzte Nachweis für den Strömer 
stammt aus dem Jahr 2008 und lag unweit der Mündung in die Nagold.  

Der Zustand des Fließgewässers bei Würm verschlechtert sich über die Jahre und fällt von 
�c�V�O�C�F�G�S�J�F�E�J�H�F�O�E�o���B�V�G���c�T�D�I�M�F�D�I�U�o���B�C�����%�B���F�T���T�J�D�I���C�F�J���E�F�S���#�F�G�J�T�D�I�V�O�H�T�T�U�S�F�D�Le um einen über-
wiegend naturnahen und strukturreichen Flussabschnitt handelt und zumindest einige der 
fehlenden Fischarten aus dem Oberwasser einwandern können, sind die Gründe für das 
schlechte Ergebnis nicht offensichtlich. Allerdings leiten auf der Strecke zwischen Hausen 
und Würm zwei Kläranlagen ein. 
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5.2.2.5 Untertägige Stollen als Fledermaus-Lebensraum 

Würmtalstollen 

Da die zwei Berichte zum Vorkommen überwinternder Fledermäuse im Würmtalstollen eine 
ausführliche Darstellung der Ergebnisse enthalten, folgt im vorliegenden Kapitel nur eine 
zusammenfassende Darstellung. 

Die Untersuchungen ergaben folgende Resultate: 

�x Bei den Sichterfassungen, den Untersuchungen mittels Fotolichtschranke und bei den 
akustischen Aufzeichnungen wurden insgesamt sieben Arten im Würmtalstollen 
(ohne Immelsklinge) festgestellt (s. Tab. 5). Darin enthalten sind zwei nicht näher 
bestimmte Arten aus zwei Gruppen (Langohren, Bartfledermäuse). 

�x Hinsichtlich der Häufigkeit weist die Fransenfledermaus, gefolgt vom Großen Maus-
ohr die größten Anzahlen auf. 

�x Die Dokumentation der Fundorte bei der Sichterfassung ergab, dass der überwie-
gende Teil der Fledermäuse (90 %) im vorderen Teil des Stollens bis zu einer Entfer-
nung von 225 m zum Mundloch festgestellt wurde. Die dortigen Temperaturverhält-
nissen von unter 10°C entsprechen auch den Präferenzen überwinternden Fleder-
mäuse. Im hinteren Stollenabschnitt wurden hingegen Temperaturen von über 10°C 
bis 13°C und somit für Fledermäuse suboptimale Habitatverhältnisse für eine Über-
winterung gemessen. Dementsprechend wies dieser Bereich nur vergleichsweise 
wenige Tiere auf. So wurden in dem hinteren Stollenabschnitt von 1.100 m bis 
maximal 1.230 m lediglich acht Fledermäuse festgestellt (bei insgesamt 386 Sichtun-
gen im Stollen). 

�x Bei der räumlichen Verteilung der Fledermäuse im Würmtalstollen gab es keine art-
spezifischen Unterschiede. 
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Tab. 5: Gesamtliste der bei den Untersuchungen im Würmtalstollen festgestellten Fledermaus-
arten bzw. Artengruppen 

Deutscher Name Wissenschaftlicher  Name RL-BW RL-D Artenschutz 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2 2 §§, IV 

Braunes Langohr Plecotus auritus 3 3 §§, IV 

Braunes/Graues Langohr Plecotus auritus/austriacus 3/1 3/1 §§, IV 

Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 * §§, IV 

Graues Langohr Plecotus austriacus 1 1 §§, IV 

Gr./Kl. Bartfledermaus Myotis brandtii/ Myotis mystacinus 1/3 */*  §§, IV 

Großes Mausohr Myotis myotis 2 * §§, IV 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 3 * §§, IV 

Wimperfledermaus Myotis emarginatus R 2 §§, IV 

Rote-Liste-Status: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste; 
R = Arten mit geographischer Restriktion / extrem selten, * = ungefährdet; RL BW = Rote Liste Baden -
Württemberg, Stand 2001 (BRAUN & DIETERLEN 2003), RL D = Rote Liste Deutschland, Stand 2019 (MEINIG et 
al. 2020); Artenschutzstatus: § = besonders geschützt gem. BArtSchV, §§ = streng geschützt gem. BArtSchV; 
IV = Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie (europarechtlich geschützt) 

 

Würmtalrampe 

Aufgrund des vorhandenen Grubenwassers weist der wasserfreie Stollenbereich lediglich 
eine Länge von 45 m auf. Bei einer Anfang Juni 2022 durchgeführten Begehung mit dem 
Fledermausgutachter Dr. Nagel wurden keine Fledermäuse in dem Stollen festgestellt, 
sodass eine Nutzung als Sommerquartier nicht vorliegt. Eine Eignung der Würmtalrampe 
als Winterquartier ist aufgrund der zu hohen Temperaturen nicht gegeben. 

 

5.2.3 Potenzielle Projektwirkungen 

Übertägiger Eingriff  

Die geplante Anlage einer Betriebsfläche im Bereich der Würmtalrampe sowie von tempo-
rären Bauflächen beim Würmtalstollen und dem Wetterschacht haben Flächeninanspruch-
nahmen bzw. Eingriffe in Biotopbestände und damit Auswirkungen auf die Tier- und Pflan-
zenwelt zur Folge. Für die drei Antragsbereiche ergeben sich je nach Art und Ausmaß des 
Eingriffs und der Empfindlichkeit der Biotopstruktur bzw. der betroffenen Tiergruppen 
unterschiedliche Projektwirkungen.  
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Typische, generell mögliche sowie für die Schutzgüter bedeutsame Folgewirkungen sind: 

�x Lebensraumverlust durch Flächeninanspruchnahme 

�x Störungen durch Schallemissionen 

�x Lebensraumveränderung durch Änderungen des Wasserhaushaltes 

�x Beeinträchtigung des Biotopverbundes durch Zerschneidungswirkung 

�x Beeinträchtigungen von Vegetationsbeständen durch Luftschadstoffe 

 

Durch das Vorhaben sind für das Schutzgut Fauna und Flora grundsätzlich bau- oder 
betriebsbedingte Projektwirkungen zu erwarten, die entweder zeitlich begrenzt oder 
dauerhaft auftreten können.  

Da es sich im vorliegenden Fall um einen beantragten Probeabbau handelt und eine Fort-
führung mit einem Dauerbetrieb derzeit noch nicht feststeht, wird ein Rückbau der Betriebs-
anlagen nach dem Probebetrieb angenommen. Somit besteht die Möglichkeit, die betroffe-
nen Biotope im Zuge einer Rekultivierung wiederherzustellen.  

Im vorliegenden Fall erfolgt neben einer Flächeninanspruchnahme eine Einleitung von 
Grubenwasser in die Würm. Dabei sind folgende Projektwirkungen denkbar: 

�x Beeinträchtigung des Lebensraums für Wasserpflanzen und -fauna durch Erhöhung 
der Wassertemperatur 

�x Beeinträchtigung des Lebensraums für Wasserpflanzen und -fauna durch Einleitung 
von Schad- und Nährstoffen. 

 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf artenschutzrechtlich relevante Arten werden in einem 
gesonderten Fachbeitrag dargestellt (siehe Teil E des Antrags). 

 

Untertägiger Eingriff 

Untertägige Stollen spielen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen eine vergleichsweise 
geringe Rolle. Eine Ausnahme stellen Fledermäuse dar, für die Stollen vor allem als 
Winterquartier eine große Bedeutung besitzen können. Insbesondere für den Würmtal-
stollen sind folgende Projektwirkungen für die dort vorhandenen Fledermäuse denkbar: 

�x Lebensraumverlust durch Veränderung der Standortverhältnisse (Temperatur, Luft-
bewegungen) im Zuge der geplanten Bewetterungsmaßnahmen 

�x Störungsbedingter Lebensraumverlust durch untertägige Abbau- und Bautätigkeiten 
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5.2.4 Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

5.2.4.1 Übertägige Eingriffsfläche Würmtalrampe 

Flächeninanspruchnahme 

Innerhalb des ca. 1,3 ha großen Eingriffsbereichs zur Anlage der geplanten Betriebsfläche 
an der Würmtalrampe und der Entwässerungsleitung kommt es zum Verlust der dort vor-
handenen Biotope. Deren naturschutzfachliche Bedeutungen reichen von sehr gering bis 
sehr hoch (s. Tab. 6). Den größten Flächenanteil besitzt dabei der sehr hochwertige 
Hainsimsen-Buchenwald. Kleinflächig ist ein gesetzlich geschütztes Biotop (Feldgehölz) 
betroffen. 

 

Tab. 6:  Zusammenfassende Darstellung und Bewertung des Biotopbestands der Eingriffsfläche 
an der Würmtalrampe 

Biotoptyp Fläche 
(m²) 

Bewertung   
[Wertpunkte/m²] 

Naturschutzfachliche 
Bedeutung 

Völlig versiegelt Fläche (01.10) 1.760 0 negativ (Stufe 0) 

Wassergebundene Decke (01.30) 685 0,75 sehr gering (Stufe 1) 

Graben (12.60) 200 2 gering (Stufe 2) 

Mesophytischer Saum eher saurer 
Standorte (35.13) (Straßenbegleitgrün) 

920 3 mittel (Stufe 3) 

Ahorn-Eschen-Holunder-Gehölz (41.14) 1.025 4 groß (Stufe 4) 

Hainsimsen-Buchenwald (55.10) 8.110 5 sehr groß (Stufe 5) 

 

 

Biotope mit keiner oder sehr geringer naturschutzfachlicher Bedeutung (Stufe 0 und 1) 

Bei den Biotopen mit geringer Wertigkeit handelt es sich um die bestendenden geschotter-
ten Forstwege sowie den asphaltierten Platz vor dem Stollenmundloch. Von deren 
Inanspruchnahme (v.a. Versiegelung Forstwege) keine Beeinträchtigung des Schutzguts 
ausgeht. 

 

Biotope mit geringer naturschutzfachlicher Bedeutung (Wertstufe (Stufe 2) 

Zu den betroffenen geringwertigen Lebensräumen gehört der Graben, über den aktuell das 
Grubenwasser in die Würm geleitet wird und der auch bei der geplanten Sümpfung genutzt 
werden soll. Ein baulicher Eingriff findet wenn überhaupt im Bereich der Austrittstelle des 
Grubenwassers statt. Der übrige Abschnitt bis zur Würm bleibt von Maßnahmen unberührt 
und liegt auch außerhalb der Antragsfläche. Ein baulicher Eingriff im Bereich der Austritts-
stelle führt nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung, da der Graben aufgrund der hohen 
Temperatur des seit der Stilllegung der Grube zulaufenden Grubenwassers (> 20 °C) keine 
fließgewässertypische bzw. wertgebende Ausprägung des Makrozoobenthos aufweist. 
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Biotope mit mittlerer naturschutzfachlicher Bedeutung (Stufe 3) 

Zu den mittelwertigen Biotopen innerhalb der Antragsfläche zählen Mesophytische Saum-
bestände eher saurer Standorte (35.13). Bei diesen handelt es sich jedoch um ca. 4 m Stra-
ßenbegleitgrün entlang der Landesstraße L 572. Aufgrund dieser Lage und verkehrsbeding-
ten Beeinträchtigungen liegt eine eher geringe faunistische Bedeutung vor. Eine vollstän-
dige Beanspruchung der Saumbestände durch bauliche Eingriffe findet nicht statt, es sind 
nur kleinere Abschnitte betroffen. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts tritt 
durch die Inanspruchnahme von Saumbeständen somit nicht ein. 

 

Biotope mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung (Stufe 4) 

Den einzigen Lebensraum mit einer hochwertigen Bedeutung stellt das Feldgehölz bzw. das 
Ahorn-Eschen-Holunder-Gehölz (41.14) auf der gegenüberliegenden Seite des Rampen-
mundlochs dar, das Bestandteil eines gesetzlich geschützten Biotops ist. Durch den 
Bestand soll eine größere unterirdische Entwässerungsleitung zur geplanten Sümpfung 
über die Würmtalrampe verlegt werden. Es erfolgt somit nur ein vergleichsweise klein-
flächiger bzw. schmaler Eingriff. Das Feldgehölz zeichnet sich aufgrund einer forstlichen 
Maßnahme durch eine baumarme Ausprägung aus. Es dominiert dort ein Brombeer-
Gestrüpp. Wertgebende Vogelarten wurden in dem Bestand nicht festgestellt. Die teil -
weise an den Bäumen vorhandenen Fledermauskästen werden im Falle einer Betroffenheit 
an Bäume im Umfeld umgehängt. Nach Fertigstellung der Entwässerungsleitung erfolgt 
eine Bepflanzung des freigestellten Trassenbereichs mit gebietsheimischen und standort-
gerechten Gehölzarten. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine erhebliche Beein-
trächtigung des Schutzguts durch die Beanspruchung des Feldgehölzes bzw. des gesetzlich 
geschützten Biotops Feldgehölz an der Würm S Pforzheim (Nr. 171182310122) nicht eintritt. 

 

Biotope mit sehr hoher naturschutzfachlicher Bedeutung (Stufe 5) 

Der flächenmäßig größte Eingriff an der Würmtalrampe erfolgt im Hainsimsen-Buchen-
wald, der aufgrund seines Alters eine sehr hohe Wertigkeit besitzt. Wertgebende Vogel -
arten wurden in dem Eingriffsbereich nicht festgestellt. Es liegen außerdem keine Hinweise 
auf ein genutztes Fledermausquartier vor. Auch mit weiteren artenschutzrechtlich relevan-
ten Arten (u.a. Haselmaus, europarechtlich geschützte Käferarten) ist nicht zu rechnen. Die 
einzige festgestellte wertgebende Tierart im Eingriffsbereich stellt die Waldeidechse dar, 
die den südlich exponierten Gehölzrandbereich zur Landstraße L 572 besiedelt. Bauliche 
Maßnahmen finden dort jedoch nur kleinflächig statt und es werden Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen zu der Art durchgeführt. Der vorhabenbedingte Verlust von Brut- 
und Quartierbäumen für Vögel und Fledermäuse wird durch das Aufhängen von Kästen 
sowie durch die Entwicklung von Habitatbäumen im Zuge der Ausweisung einer Ersatz-
fläche für das betroffene ausgewiesene Waldrefugium kompensiert. Die Beanspruchung 
des Hainsimsen-Buchenwaldes, der einen FFH-Lebensraumtyp darstellt, wird durch die Ent-
wicklung eines Buchenwaldes mit dreifacher Flächengröße im Zuge einer Kohärenzsiche-
rungsmaßnahme zur Natura 2000-Verträglichkeit ausgeglichen.  
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Darüber hinaus ist nach dem Probeabbau im Zuge einer Rekultivierung ein Rückbau der 
betrieblichen Anlagen, die Herstellung des ursprünglichen Geländereliefs durch Verfüllung, 
ein Bodenauftrag und abschließend die Entwicklung eines Buchenwaldes vorgesehen. Eine 
ausführliche Darstellung der Maßnahmen ist dem Landschaftspflegerischen Begleitplan zu 
entnehmen. 

Der betroffene Buchenwald ist Bestandteil eines von ForstBW ausgewiesenen Waldrefugi-
ums. Waldrefugien sind ein Element des Alt- und Totholzkonzepts Baden-Württemberg 
(LANDESBETRIEB FORST BW 2017) und stellen auf Dauer eingerichtete Waldflächen von in der 
Regel 1 bis 3 (max. 10, in Ausnahmefällen max. 20) Hektar Größe dar, die ihrer natürlichen 
Entwicklung bis zum Zerfall überlassen werden (Nutzungsverzicht aus ökologischen Grün-
den bzw. aus Gründen des Artenschutzes). Im vorliegenden Fall weist das Waldrefugium 
eine Größe von 33.230 m² auf. Der vorhabenbedingte Verlust von 5.750 m² führt nicht zu 
einer Verkleinerung unter die Mindestgröße für Waldrefugien (s.o.). Außerdem ist es nach 
Angabe von ForstBW möglich, die Beanspruchung der Fläche durch eine entsprechende 
Ausdehnung eines bestehenden Waldrefugiums in vergleichbarer Größenordnung auszu-
gleichen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass trotz der Betroffenheit eines sehr hochwertigen 
Lebensraums eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Tiere und Pflanzen nicht 
erfolgt. 

 

Störungen 

Da die artenschutzrechtliche Prüfung im Teil E der Antragsunterlagen eine ausführliche 
Beurteilung der Auswirkungen möglicher Störungen enthält, wird an dieser Stelle hierauf 
verwiesen.  

 

Übertägiger Betrieb 

Nach den Ergebnissen dieser Beurteilung ist mit erheblichen Beeinträchtigungen der 
Vogelfauna nicht zu rechnen, da  

�x die durch den bau- und betriebsbedingten Transportverkehr entstehenden Schall-
emissionen generell nicht die Größenordnungen aufweisen, um Gesänge und Rufe 
der Vögel in relevantem Umfang zu maskieren, 

�x eine hohe Vorbelastung an verkehrsbedingten Schallemissionen entlang der direkt 
angrenzenden Landesstraße L 572 bereits besteht und diese keine erkennbaren Aus-
wirkungen auf die Vogelfauna des Umfeldes hat, 

�x die baubedingten Arbeiten temporär auftreten, 
�x plötzlich auftretende Lärmereignisse (Knalleffekte) nicht auftreten, 
�x die Beseitigung des Vegetationsbestandes außerhalb der Brutzeit erfolgt, 
�x der Mensch als Störfaktor nur begrenzt in Erscheinung tritt, 
�x Kulissenänderungen zu keinen negativen Auswirkungen führen. 
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Mit erheblichen Beeinträchtigungen der Fledermausfauna durch Störungen ist ebenfalls 
nicht zu rechnen, da das Quartierpotenzial im Umfeld vergleichsweise gering ist. 

 

Untertägiger Betrieb 

Aufgrund des Grubenwasserspiegels ist der Zugang der Würmtalrampe nur eine kurze 
Strecke offen. Bei einer Begehung erfolgte dort kein Nachweis von Fledermäusen. Aufgrund 
der hohen Temperaturen im Winter bietet der Stollen keine Eignung als Winterquartier für 
Fledermäuse. Eine Betroffenheit dieser Tiergruppe liegt somit nicht vor. 

 

Veränderung des Wasserhaushalts 

Im vorliegenden Fall erfolgt durch die Anlage einer ebenen Betriebsfläche im unteren 
Bereich eines Berghanges die Herstellung eines Geländeeinschnitts. Im Allgemeinen kön-
nen durch derartige Geländeeinschnitte Veränderungen des Bodenwasserhaushalts eintre-
ten, die zu Beeinträchtigungen der im näheren Umfeld vorhandenen Pflanzengesellschaften 
und Biotope führen. Oberhalb des an der Würmtalrampe entstehenden Hanganschnitts ist 
ein älterer Buchenwald vorhanden. In der steilen Hanglage werden sich diesbezügliche 
Auswirkungen auf einen schmalen Streifen um die Eingriffsfläche und somit auf die 
Antragsfläche beschränken. 

 

Beeinträchtigung des Biotopverbundes 

Ein bedeutsamer, nach dem Generalwildwegeplan 2010 der FVA Baden-Württemberg aus-
gewiesener Wildtierkorridor verläuft nicht durch die Antragsfläche (siehe Daten- und Kar-
tendienst der LUBW im Internet). Der nächstgelegene Korridor befindet sich ca. 1 km östlich 
der Vorhabenfläche. 

Aufgrund der Kleinflächigkeit der geplanten Waldbeanspruchung bei der Würmtalrampe 
innerhalb eines großräumigen Waldgebiets erfolgte keine vollständige Trennung oder Iso-
lierung von Waldbeständen. Aufgrund der angrenzenden Lage der Landstraße L 572 ist 
davon auszugehen, dass der Waldbestand in der Antragsfläche und um die Antragsfläche 
herum nur eine geringe Biotopverbundfunktion für waldassoziierte Tierarten (z.B. Reh- und 
Rotwild, Wildschweine) aufweist.  

Da der Vorhabenbereich fast ausschließlich von Wald eingenommen wird, besitzt dieser 
keine Biotopverbundfunktionen für Offenlandarten. Zwar stellt die südliche Teil der 
Antragsfläche nach Angaben des Daten- und Kartendienstes der LUBW im Internet einen 
Suchraum für den landesweiten Verbund von Offenlandbiotopen feuchter Standorte dar, 
dies ist jedoch das Ergebnis einer rechnerisch generierten Verbindung von Offenlandbioto-
pen in der Würmaue. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass vom geplanten Vorhaben keine Beein-
trächtigung des Biotopverbundes ausgeht.  
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Beeinträchtigungen von Vegetationsbeständen durch Luftschadstoffe 

Nachfolgend wird geprüft, ob durch die untertägig in der Würmtalrampe entstehenden und 
infolge der Bewetterung aus der Würmtalrampe austretenden Luftemissionen, die Vegeta-
tionsbestände im Umfeld des Stollenmundlochs erheblich beeinträchtigt werden. Grund-
lage hierfür bildet ein gesondertes Gutachten zur Immissionsprognose (s. Teil I 3 des 
Antrags). In diesem werden unter anderem die Auswirkungen durch Stickoxide, Schwefel-
dioxide, Säureeinträge und Stickstoffdeposition betrachtet. Das Gutachten stellt in erster 
Linie nur die Zusatzbelastung durch den Probebetrieb der Grube Käfersteige dar. Es erfolgt 
keine gesonderte Berücksichtigung möglicher vorbelastender Anlagen. Im Falle einer Beur-
teilung der Gesamtbelastung wurde auf Messwerte von repräsentativen Messstationen 
des Landes Baden-Württemberg zurückgegriffen. Grundlage zur Beurteilung von Luftimmis-
sionen auf die Vegetation stellt Kapitel 4.4 der TA Luft dar. Nachfolgend werden die für die 
vorliegende Beurteilung relevanten Ergebnisse des Immissionsgutachtens zusammenge-
fasst dargestellt. 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die vom Vorhaben an der Würmtalrampe ver-
ursachten Immissionen die irrelevanten Zusatzbelastungswerte bzw. Abschneidewerte der 
TA Luft für Stickoxidkonzentration (3 µg/m³), Stickstoffdepositionen in FFH-Gebieten (0,3 kg 
pro ha u. Jahr) sowie Säureeinträge in FFH-Gebieten (0,04 keq pro ha u. Jahr) überschreiten. 
Der Irrelevanzwert für die Schwefeldioxidkonzentration im Hinblick auf empfindliche Bio-
tope von 2 µg/m³ wird eingehalten. Da die Vorbelastung im Rahmen des Gutachtens nicht 
ermittelt wurde, liegen keine Werte zu den Gesamtbelastungswerten der jeweiligen Luft-
schadstoffe vor. 

In dem Gutachten wurde eine Ausbreitungsberechnung für die jeweiligen Luftschadstoffe 
durchgeführt, die die räumliche Ausdehnung der Konzentrationen um den Stollenzugang 
zeigen. Die in dem Gutachten dazu erstellten Karten verdeutlichen, dass diese Bereiche 
sich ausschließlich auf das engere Umfeld des Stollenmundlochs erstrecken. Außerhalb 
liegen die Werte unterhalb der irrelevanten Zusatzbelastungswerte bzw. Abschneidewerte 
der TA Luft, sodass dort keine Auswirkungen auf die Vegetation zu erwarten sind. Für die 
einzelnen Schadstoffe ergab die Prognose folgendes Ergebnis: 

�x Der Bereich, in dem der irrelevante Zusatzbelastungswert der TA Luft für Stickoxidkon-
zentration (3 µg/m³) überschritten wird, erstreckt sich etwa 55 m bis maximal 140 m um 
das Mundloch der Würmtalrampe. Im engen zentralen Bereich um den Zugang beträgt 
die Gesamtzusatzbelastung im Jahresmittel 10 bis max. 30 µg/m³ (s. Abb. 23). 

�x Der Bereich, in dem der Abschneidewert der TA Luft (Anhang 8) für Stickstoffdeposition 
(0,3 kg/ha a) in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (Natura 2000-Schutzgebiete) 
hinsichtlich der Zusatzbelastung überschritten wird, erstreckt sich etwa 60 m bis maxi-
mal 150 m um das Mundloch der Würmtalrampe (s. Abb. 23). 
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�x Der Bereich, in dem der Abschneidewert der TA Luft (Anhang 8) für Säure (0,04 keq/ha a) 
in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (Natura 2000-Schutzgebiete) hinsichtlich 
der Zusatzbelastung überschritten wird, erstreckt sich etwa 50 m bis maximal 100 m um 
das Mundloch der Würmtalrampe (s. Abb. 23). 

�x Der Irrelevanzwert für die Schwefeldioxidkonzentration im Hinblick auf empfindliche 
Biotope (2 µg/m³) wird mit einem maximalen Jahresmittel der Schwefeldioxidkonzen-
tration von 0,4 µg/m³ eingehalten. 

 

Aufgrund der vergleichsweise geringen räumlichen Ausdehnung und Werten knapp über 
der Irrelevanzschwelle ist bei den Stickoxiden mit keiner erheblichen Schädigung der um 
das Mundloch der Würmtalrampe vorhandenen Vegetationsbestände auszugehen. Außer-
dem sind bei dem ehemaligen Abbau an der Würmtalrampe keine auffälligen Schädigungen 
an den Pflanzenbeständen bekannt geworden. Der Irrelevanzwert für die Schwefeldioxid-
konzentration im Hinblick auf empfindliche Biotope wird eingehalten. 

Da bei Stickstoffdeposition und Säureeintrag die im Anhang 8 der TA Luft dargestellten 
Werte zur Zusatzbelastung für Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung überschritten 
werden und das Umfeld der Wümtalrampe im FFH-Gebiet Würm-Nagold-Pforte (Nr. 7118-
341) liegt, ist dazu eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung erforderlich. Eine entspre-
chende Beurteilung enthält der Bericht zur Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung in Teil D 
des Antrags, auf den hier verwiesen wird. Die Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass mit 
einer erheblichen Beeinträchtigung des im Umfeld der Würmtalrampe vorkommenden 
Lebensraumtyp 9110 Hainsimsen-Buchenwälder nicht zu rechnen ist. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass keine erhebliche Beeinträchtigung der um das Por-
tal der Würmtalrampe vorhandenen Vegetationsbestände eintritt. 
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Abb. 23: Bereiche, in denen relevante Luftschadstoffgrenzen bei der Würmtalrampe 

überschritten werden (rote Umgrenzung = Antragsfläche, blaue Umgrenzung = Eingriffsbereich) 
(Datengrundlage: IfU 2025, Teil I 3 des Antrags) 
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5.2.4.2 Übertägige Eingriffsfläche Würmtalstollen 

Flächeninanspruchnahme 

Innerhalb der übertägigen Antragsfläche um das Stollenmundloch sind keine dauerhaften 
Betriebsflächen geplant. Für mögliche Baumaßnahmen und Instandsetzungsmaßnahmen im 
Würmtalstollen werden jedoch Flächen für die Baustelleneinrichtung und Bereitstellungs-
flächen benötigt. Bei den dortigen Eingriffen handelt es sich somit um temporäre Flächen-
veränderungen. Nach Beendigung der Baumaßnahmen werden die BE- und Bereitstellungs-
flächen wieder zurückgebaut. Derzeit ist jedoch noch nicht absehbar, wie groß der über-
tägige Flächenbedarf für die temporären Baumaßnahmen ist. Es wurde daher ein maximaler 
Eingriffsumfang definiert, der der ca. 0,4 ha großen Antragsfläche entspricht.  

Innerhalb der Antragsgrenze sind neben versiegelten und teilversiegelten Flächen (Asphalt-
weg, Forstweg) mit einer sehr geringen naturschutzfachlichen Bedeutung möglicherweise 
auch mittel- oder teilweise hochwertige Lebensräume betroffen (s. Tab. 7). Gesetzlich 
geschützte Biotope kommen in der Antragsfläche nicht vor.  

 

Tab. 7:  Zusammenfassende Darstellung und Bewertung des Biotopbestands der Antragsfläche 
(= max. Eingriffsfläche) am Würmtalstollen 

Biotoptyp Fläche 
(m²) 

Bewertung   
[Wertpunkte/m²] 

Naturschutzfachliche 
Bedeutung 

Völlig versiegelt Fläche (01.10) 530 0 negativ (Stufe 0) 

Wassergebundene Decke (01.30) 1.100 0,75 sehr gering (Stufe 1) 

Brombeer-Gestrüpp (43.10) 270 2 gering (Stufe 2) 

Mesophytischer Saum eher saurer 
Standorte (35.13) 

970 3 mittel (Stufe 3) 

Laubholz-Sukzessionswald (58.10) 1.260 4 groß (Stufe 4) 

 

 

Biotope mit keiner oder sehr geringer naturschutzfachlicher Bedeutung (Stufe 0 und 1) 

Die Inanspruchnahme der versiegelten und teilversiegelten Flächen führt nicht zu einer 
Beeinträchtigung des Schutzguts.  
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Biotope mit geringer naturschutzfachlicher Bedeutung (Stufe 2) 

Zu den möglicherweise betroffenen geringwertigen Lebensräumen innerhalb der Antrags-
fläche gehört ein randliches Brombeer-Gestrüpp, das sich beim höhergelegenen Stollen-
mundloch auf einer ehemalig genutzten Betriebsfläche erstreckt und somit gestörte Stand-
ortverhältnisse aufweist. Aufgrund seiner ebenen Ausprägung bietet es sich als temporäre 
Baustelleneinrichtungsfläche oder Bereitstellungsfläche an. Eine Besiedlung durch Brut-
vögel oder wertgebende Arten wurden nicht festgestellt. 

 

Biotope mit mittlerer naturschutzfachlicher Bedeutung (Stufe 3) 

Zu den vom Vorhaben betroffenen mittelwertigen Biotopen zählen die Mesophytischen 
Säume eher saurer Standorte (35.13). Sie erstrecken sich aktuell unter anderem auf die 
unteren Hangbereiche entlang der unterhalb des Mundlochs gelegenen Umfahrung und des 
oberhalb liegenden Forstwegs. Wertgebende Pflanzenarten wurden dort nicht festgestellt. 
Stellenweise erfolgte der Nachweis von Waldeidechsen (RL-BW V). Im Falle einer Bean-
spruchung dieser Saumbestände werden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ergrif-
fen, um eine Beeinträchtigung der Waldeidechsen zu vermeiden. Nach Beendigung einer 
möglichen Inanspruchnahme werden die ggf. betroffenen Böschungshänge wieder herge-
stellt und bleiben der Sukzession überlassen. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutz-
guts geht von der Beanspruchung dieses mittelwertigen Lebensraumes insgesamt nicht 
aus. 

 

Biotope mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung (Stufe 4) 

Teilbereiche einer möglichen temporären Eingriffsfläche weisen junge bis mittelalte, durch 
Sukzession entstandene Baumbestände auf, die dem hochwertigen Biotoptyp Laubholz-
Sukzessionswald (58.10) zugeordnet wurden. Wertgebende Brutvogelarten und potenzielle 
Fledermausquartiere wurden in diesen nicht nachgewiesen. Im Falle einer erforderlichen 
Beanspruchung bleiben die Bereiche nach Abschluss der Baumaßnahmen der Sukzession 
überlassen, sodass sich dort vergleichbare Gehölzbestände etablieren können. Eine erheb-
liche Beeinträchtigung des Schutzguts tritt durch eine Beanspruchung der hochwertigen 
Gehölzbestände nicht ein.  
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Störungen 

Da der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag in Teil E der Antragsunterlagen bereits eine aus-
führliche Beurteilung der Auswirkungen möglicher Störungen enthält, wird an dieser Stelle 
hierauf verwiesen. Nach den Ergebnissen dieser Beurteilung ist mit erheblichen Beein-
trächtigungen der Vogelfauna nicht zu rechnen, da  

�x die bau- und betriebsbedingten Schallemissionen der wenigen eingesetzten Fahr-
zeuge (Bagger, LKW) und Maschinen generell nicht die Größenordnungen aufweisen, 
um Gesänge und Rufe der Vögel in relevantem Umfang zu überdecken, 

�x die Schallemissionen nur während der temporären Bauphase auftreten und keine 
anlagen- und betriebsbedingten Emissionen vorliegen 

�x eine Vorbelastung an Schallemissionen durch die angrenzenden Straßen K 9806 und 
L 572 vorliegt, 

�x plötzlich auftretende Lärmereignisse (Knalleffekte) nicht auftreten, 

�x die Beseitigung des Vegetationsbestandes außerhalb der Brutzeit erfolgt,  

�x der Mensch als Störfaktor nur begrenzt in Erscheinung tritt, 

�x Kulissenänderungen zu keinen negativen Auswirkungen führen. 

Mit erheblichen Beeinträchtigungen der Fledermausfauna durch Störungen ist ebenfalls 
nicht zu rechnen, da das Quartierpotenzial im Umfeld vergleichsweise gering ist. 

 

Veränderung des Wasserhaushalts 

Gegebenenfalls erforderliche Baumaßnahmen im Wümtalstollen sind nicht mit Eingriffen 
in Oberflächengewässer oder das Grundwasser verbunden. 

 

Beeinträchtigung des Biotopverbundes 

Der Vorhabenbereich liegt innerhalb eines vom Generalwildwegeplan ausgewiesenen 
1.000 m breiten Wildtierkorridors von internationaler Bedeutung (s. Abb. 24). Eine erhebli-
che Beeinträchtigung dessen Funktion tritt jedoch durch das Vorhaben nicht ein, da die 
mögliche maximal beanspruchte Waldfläche mit 0,12 ha sehr kleinflächig ist und im Umfeld 
ein ausreichend großer Waldbestand innerhalb des ausgewiesenen Korridors für die Aus-
breitung waldbewohnender Tierarten zur Verfügung steht. Außerdem wird sich nach Been-
digung der Baumaßnahmen wieder ein Gehölzbestand durch Sukzession entwickeln, sodass 
nur ein sehr zeitlich begrenzter Waldverlust besteht. 

Offenlandbiotope, die für den Fachplan Landesweiter Biotopverbund relevant sind, kommen 
gemäß dem Daten- und Kartendienst der LUBW im Vorhabenbereich nicht vor. 
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Abb. 24: Lage des Wildkorridors von internationaler Bedeutung (violette Fläche) 

im Bereich des Würmtalstollens (violette Linie: Mitte des Korridors)  
(Kartengrundlage: Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de. LUBW) 

 

 

5.2.4.3 Übertägige Eingriffsfläche Wetterschacht 

Flächeninanspruchnahme 

Das Vorhaben am Wetterschacht umfasst in erster Linie die Öffnung des bestehenden 
Wetterschachts. Für die Bereitstellung von Material wird eine westlich angrenzende Fläche 
benötigt bzw. beansprucht. Optional soll für einen ggf. erforderlichen LKW-Wendeplatz 
sowie für die Ablage von Bohrkernen und für Oberbodmieten eine zusätzliche Betriebs-
fläche südlich des Forstwegs errichtet werden. Die Antragsfläche, die dem Eingriffsbereich 
entspricht, weist eine Größe von 0,7 ha auf. 

Die naturschutzfachliche Bedeutung der betroffenen Biotope innerhalb der Eingriffsfläche 
reicht von sehr gering bis mittel (s. Tab. 8). Gesetzlich geschützte Biotope oder hochwertige 
Lebensräume sind nicht betroffen. Die Flächen zwischen der Eingriffs- und der Antrags-
fläche bleiben erhalten und werden nicht beansprucht.  
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Tab. 8:  Zusammenfassende Darstellung und Bewertung des Biotopbestands der Eingriffsfläche 
am Wetterschacht 

Biotoptyp Fläche 
(m²) 

Bewertung   
[Wertpunkte/m²] 

Naturschutzfachliche 
Bedeutung 

Völlig versiegelt Fläche (01.10) 620 0 negativ (Stufe 0) 

Wassergebundene Decke (01.30) 1.110 0,75 sehr gering (Stufe 1) 

Nadelholzbestand (59.44) 2.280 1 sehr gering (Stufe 1) 

Ruderale Wiesen (33.80) 190  gering (Stufe 2) 

Brombeer-Gestrüpp (43.10) 70 2 gering (Stufe 2) 

Mesophytischer Saum eher saurer 
Standorte (35.13) 

390 3 mittel (Stufe 3) 

Wechselfeuchte Glatthaferwiese (33.41a) 30 4 groß (Stufe 4) 

Laubholz-Sukzessionswald (58.10) 130 4 groß (Stufe 4) 

Hainsimsen-Buchenwald (55.10 2.200 5 sehr groß (Stufe 5) 

 

 

Biotope mit keiner oder sehr geringer naturschutzfachlicher Bedeutung (Stufe 0 und 1) 

Die Inanspruchnahme der versiegelten und teilversiegelten Flächen führt nicht zu einer 
Beeinträchtigung des Schutzguts. Ein dort abgelagerter Pflastersteinhaufen diente zwar der 
Ringelnatter (RL-BW V, RL-D 3) als Versteckplatz, die Pflastersteine wurden jedoch mittler-
weile entfernt, sodass der Lagerbereich der Art keine Besiedlungsmöglichkeiten mehr bie-
tet. 

Der ältere, naturferne Nadelholz- bzw. Douglasienbestand ist gemäß der Pforzheimer 
Bewertungsmethode lediglich mit einem Wertpunkt bzw. mit einer sehr geringen natur-
schutzfachlichen Bedeutung zu beurteilen. Wertgebende Vogelarten wurden in diesem 
Wald nicht festgestellt. Ein Quartierpotenzial für Fledermäuse liegt nicht vor. Nach Rückbau 
der dort geplanten temporären, baubedingten Bereitstellungsflächen erfolgt eine Wieder-
aufforstung eines Waldbestands. Somit tritt insgesamt keine erhebliche Beeinträchtigung 
des Schutzguts durch die Beanspruchung des Nadelbaumbestands ein. 

 

Biotope mit geringer naturschutzfachlicher Bedeutung (Wertstufe (Stufe 2) 

Zu den betroffenen geringwertigen Lebensräumen innerhalb der Eingriffsfläche gehören ein 
als Lagerfläche genutzter ruderaler Grasbestand sowie ein Brombeer-Gestrüpp. In der 
ruderalen Wiese wird nicht eingegriffen. Die Beanspruchung des kleinflächigen Brombeer-
Bestandes führt nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzguts. 
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Biotope mit mittlerer naturschutzfachlicher Bedeutung (Stufe 3) 

Zu den vom Vorhaben betroffenen mittelwertigen Biotopen zählen die Mesophytischen 
Säume eher saurer Standorte (35.13). Sie weisen eine kleinflächige Ausprägung auf. Wert-
gebende Arten wurden in diesen Beständen nicht festgestellt. Nach Fertigstellung des 
Wetterschachts und Rückbau der Bereitstellungsfläche werden sich auf den betroffenen 
Bereichen wieder vergleichbare Saumbestände durch Sukzession entwickeln. Eine erhebli -
che Beeinträchtigung des Schutzguts geht von der Beanspruchung dieses mittelwertigen 
Lebensraums nicht aus. 

 

Biotope mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung (Stufe 4) 

Innerhalb der Eingriffsfläche liegt ein sehr kleinflächiger Bestand eines jungen, durch Suk-
zession entstandenen Gehölzbestands, der dem hochwertigen Biotoptyp Laubholz-Sukzes-
sionswald (58.10) zugeordnet wird. Wertgebende Brutvogelarten und potenzielle Fleder-
mausquartiere wurden in diesem nicht nachgewiesen. Aufgrund der kleinflächigen und 
artenarmen Ausprägung, ergibt sich keine Beeinträchtigung. 

Zu den hochwertigen Lebensräumen gehört auch eine Wechselfeuchte Glatthaferwiese 
(33.41a). Da nur ein randlicher und sehr kleinflächiger Eingriff erfolgt, führt die vorhaben-
bedingte Beanspruchung nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung. 

 

Biotope mit sehr hoher naturschutzfachlicher Bedeutung (Stufe 5) 

Optional soll für einen ggf. erforderlichen LKW-Wendeplatz sowie für die Ablage von Bohr-
kernen und für Oberbodenmieten eine zusätzliche Betriebsfläche südlich des Forstwegs 
beansprucht werden. Betroffen hiervon wäre ein mittelalter Hainsimsen-Buchenwald. Im 
Rahmen der Vogelkartierung wurde mit dem Grauschnäpper (RL-BW V, RL-D V) eine wert-
gebende Art nachgewiesen. Zum Ausgleich erfolgt ein Aufhängen von zwei für den Grau-
schnäpper geeigneten Vogelkästen im Umfeld des Eingriffsbereichs. Da keine fledermaus-
relevanten Strukturen festgestellt wurden, ist nicht von einem Quartiervorkommen auszu-
gehen. Nach Abschluss der Instandsetzungsmaßnahmen erfolgt nach Rückbau der Betriebs-
fläche und einer Bodenrekultivierung die Wiederherstellung eines Buchenwalds durch eine 
Aufforstung. Somit ergeben sich insgesamt keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
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Störungen 

Da die Artenschutzrechtliche Prüfung im Teil E der Antragsunterlagen eine ausführliche 
Beurteilung der Auswirkungen möglicher Störungen enthält, wird an dieser Stelle hierauf 
verwiesen. Nach den Ergebnissen dieser Beurteilung ist mit erheblichen Beeinträchtigun-
gen der Vogelfauna nicht zu rechnen, da  

�x die bau- und betriebsbedingten Schallemissionen der wenigen eingesetzten Fahr-
zeuge (Bagger, LKW) und Maschinen generell nicht die Größenordnungen aufweisen, 
um Gesänge und Rufe der Vögel in relevantem Umfang zu überdecken, 

�x die Schallemissionen nur während der temporären Bauphase auftreten und keine 
anlagen- und betriebsbedingten Emissionen vorliegen, 

�x plötzlich auftretende Lärmereignisse (Knalleffekte) nicht auftreten, 

�x die Beseitigung des Vegetationsbestandes außerhalb der Brutzeit erfolgt,  

�x der Mensch als Störfaktor nur begrenzt in Erscheinung tritt, 

�x Kulissenänderungen zu keinen negativen Auswirkungen führen. 

Mit erheblichen Beeinträchtigungen der Fledermausfauna durch Störungen ist ebenfalls 
nicht zu rechnen, da das Quartierpotenzial im Umfeld vergleichsweise gering ist.  

 

Veränderung des Wasserhaushalts 

Die Baumaßnahmen zur Ertüchtigung des Wetterschachts sind nicht mit Eingriffen in Ober-
flächengewässer oder das Grundwasser verbunden. 

 

Beeinträchtigung des Biotopverbundes 

Der zentrale Bereich eines Wildtierkorridors von internationaler Bedeutung verläuft gemäß 
dem Generalwildwegeplan durch den westlichen Bereich der Eingriffsfläche statt (s. Abb. 
25). Eine erhebliche Beeinträchtigung dessen Funktion tritt jedoch durch das Vorhaben nicht 
ein, da die beanspruchte Waldfläche mit rund 0,5 ha kleinflächig ist und im Umfeld ein 
ausreichend großer Waldbestand innerhalb des ausgewiesenen Korridors für die Ausbrei-
tung waldbewohnender Tierarten zur Verfügung steht. Außerdem erfolgt nach Fertigstel-
lung des Wetterschachts die Wiederaufforstung des betroffenen Waldes, sodass nur ein 
sehr zeitlich begrenzter Waldverlust besteht. 

Offenlandbiotope, die für den Fachplan Landesweiter Biotopverbund relevant sind, kommen 
gemäß dem Daten- und Kartendienst der LUBW im Vorhabenbereich nicht vor. 
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Abb. 25: Lage des Wildkorridors von internationaler Bedeutung (violette Fläche)  

im Bereich des Wetterschachts (violette Linie: Mitte des Korridors)  
(Kartengrundlage: Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de. LUBW) 

 

 

5.2.4.4 Würm als Einleitungsgewässer 

Eingriffsbeschreibung 

Für den Zeitraum der Sümpfung ist von einer höheren mittleren Einleitmenge als im Regel-
betrieb auszugehen. Für das ungünstigste Szenario ist während der Sümpfungsphase eine 
maximale Einleitung von 200 l/s erforderlich. Die aktuelle Einleitmenge beträgt ca. 16 l/s. 
Der geplante Sümpfungszeitraum erstreckt sich zwischen 6 und 12 Monaten. Nach Leer-
pumpen und Erreichen eines konstanten Zuflusses wird mit einer Zuflussmenge von etwa 
70�r100 l/s gerechnet. Maximal werden 200 l/s ausgeleitet. 

Die Ableitung aus der Grube erfolgt über einen neu anzulegenden unterirdischen Kanal, der 
parallel zur aktuellen Leitung von der Würmtalrampe unter der Landesstraße 572 hindurch 
zur Würmaue geführt wird. Die geplante Austrittsstelle des Grubenwassers ist mit dem 
aktuellen Ausleitstandort identisch. Wie bei der derzeitigen Grubenentwässerung wird das 
Grubenwasser in einen Graben eingeleitet, der eine naturnahe Ausprägung aufweist und 
nach einer Lauflänge von ca. 80 m in die Würm einmündet. Maßnahmen zur Sohlsicherung 
und zur Ausbildung von Fließstrukturen (z.B. Störsteine) sind in dem Graben nicht vorgese-
hen.   
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Es ist davon auszugehen, dass bei der geplanten Einleitmenge von max. 200 l/s das 
Grubenwasser über die Ufer des Grabens tritt und zeitweise zu einer Überschwemmung 
führt. Da der Bereich in einer Aue liegt, entspricht dies jedoch einer natürlichen Über-
flutung. Vor dem Hintergrund einer durch den Klimawandel zunehmenden Trockenheit 
tragen die durch das Vorhaben verursachten temporären Überflutungen zum Erhalt feucht-
nasser Standortverhältnisse in der Würmaue bei. Im Bereich der Einleitstelle des Grabens 
in die Würm sind keine Maßnahmen notwendig. 

 

Analyse des aktuellen Grubenwassers 

Um die Auswirkungen der geplanten Einleitung von Grubenwasser auf die Würm beurteilen 
zu können, erfolgten im Rahmen des gewässerökologischen Gutachtens (Teil H 2 des 
Antrag) physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen aus der aktuell aktiven 
Einleitung bei der Würmtalrampe, deren Ergebnisse anhand der Orientierungs-
werte/Umweltqualitätsnormen der Oberflächenwassergrundverordnung (OGewV), der 
Trinkwasser-Verordnung (TrinkV) und anhand der Deponie-Verordnung (DepV) beurteilt wur-
den. Darüber hinaus wurden die Analysedaten aus der aktiven Einleitung mit den Daten der 
Chemie-Messstelle der LUBW verglichen, die ca. 5 km unterhalb der aktuellen und geplan-
ten Einleitstelle liegt. Da die Ergebnisse sowohl in dem gewässerökologischen Gutachten 
als auch zum Schutzgut Wasser (Kap. 5.5) bereits dargestellt sind, wird hier darauf verwie-
sen. 

 

Mischungsszenarien mit den aktuellen Analysendaten 

Da bei der geplanten Sümpfung der Würmtalrampe eine deutlich höhere Wassermenge in 
die Würm eingeleitet wird als aktuell, wurden im Rahmen des gewässerökologischen Gut-
achtens Mischungsszenarien berechnet, die auch die jahreszeitlich unterschiedlichen 
Abflussmengen der Würm berücksichtigten. Auch diese Ergebnisse wurden im Kapitel 5.5 
zum Schutzgut Wasser bereits beschrieben, sodass darauf verwiesen wird. 

 

Maximale gewässerverträgliche Belastungskonzentrationen 

Es ist davon auszugehen, dass sich die physikalisch-chemischen und chemischen Eigen-
schaften des Grubenwassers vor allem beim späteren Probeabbau ändern werden. Die 
Werte der unterschiedlichen Parameter und Stoffe lassen sich jedoch nicht vorab angeben. 
So kann die Trübung stark zunehmen und damit auch die Belastung mit bestimmten Schwer-
metallen (z.B. Chrom, Zink) und PCB, da diese Stoffe die Tendenz haben, sich an Partikel 
anzulagern. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen des gewässerökologischen Gutach-
tens geprüft, bei welchen maximalen Konzentrationen und Einleitbedingungen im Gruben-
wasser die Orientierungswerte und Umweltqualitätsnormen der Oberflächengewässer-
Verordnung in der Würm noch eingehalten werden können. Die einzelnen Werte sind dem 
Gutachten zu entnehmen. 
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Maßnahmenempfehlungen 

Aufbauend auf die Mischungsszenarien und die ermittelten maximalen gewässerverträgli -
chen Einleitkonzentrationen werden im gewässerökologischen Gutachten Maßnahmen-
empfehlungen vorgestellt und Einleitwerte vorgeschlagen, die mit der Unteren Wasser-
behörde abgestimmt wurden. Auch die Maßnahmenempfehlungen sind dem Gutachten zu 
entnehmen. 

Im Rahmen eines Monitorings wird die Einhaltung der Einleitwerte durch regelmäßige 
Wasseranalysen kontrolliert. Bei Überschreitungen der Einleitwerte werden vom Vorhaben-
träger geeignete Maßnahmen zu deren Reduktion ergriffen. Aufgrund ihrer chemischen 
Eigenschaften zeigen Schwermetalle und PCB eine starke Tendenz, sich an Partikel anzula-
gern. Dementsprechend können die Schwebstoffe stärker belastet sein. Aufgrund der z.T. 
toxischen und kanzerogenen Wirkungen muss im späteren Betrieb eine Trübungsmessung 
mit kontinuierlicher Überwachung installiert werden und, nach Kontrollanalysen, ggf. eine 
Behandlungsanlage (Filter o.ä.) zum Einsatz kommen.  

 

Auswirkungen auf das Makrozoobenthos 

Die derzeit geringe Einleitmenge von Grubenwasser zeigt keine negativen Effekte auf das 
Makrozoobenthos. In der oberen Probestrecke machen sich vermutlich noch Auswirkungen 
des Zulaufs von der Kläranlage Tiefenbronn in die Würm bemerkbar. Unter Berücksichti-
gung der oben aufgeführten Maßnahmenempfehlungen ist davon auszugehen, dass die 
geplante Einleitung von größeren Mengen an Grubenwasser bei der geplanten Sümpfung 
nicht zu einer Beeinträchtigung des Makrozoobenthos führt. 

 

Auswirkungen auf die Fischfauna 

Das zu dem gewässerökologischen Gutachten gesondert erstellte Fischgutachten hat die 
Auswirkungen der aktuellen Grubenwassereinleitung auf diese Tiergruppe anhand aktuel-
ler Messwerte in der Würm unterhalb der Einleitstelle untersucht. Es kommt dabei zu 
folgenden Ergebnissen: 

�x Die Sommertemperaturen lagen mit 14,5 °C im Durchschnitt und 20,9 °C im Maximum 
in einem für Fische tolerablen Bereich und stets unterhalb des Orientierungswerts. In 
den Wintermonaten wurde in der Würm eine Durchschnittstemperatur von 6,9 °C 
gemessen und eine Maximaltemperatur von 13,5 °C, die den Orientierungswert deutlich 
überschreitet. Dass gerade temperaturempfindliche Arten wie die Bachforelle und die 
Groppe in diesem Gewässerabschnitt mit hoher Individuenzahl, Reproduktion und 
Stetigkeit nachgewiesen wurden, verdeutlicht, dass die kurzeitigen Temperaturüber-
schreitungen im Winter für die schlechte Bewertung der vorhandenen Fischzönose nicht 
verantwortlich ist. 
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�x Die pH-Werte stellen keine akute Gefährdung für den Fischbestand dar.   

�x Die gemessenen Sauerstoffkonzentrationen entsprechen dem Wohlfühlbereich der hier 
zu erwartenden Arten. Ein deutlich negativer Einfluss auf die Sauerstoffsättigung und 
den Fischbestand ist nicht zu erwarten. 

�x Bei den Stickstoffkomponenten (Nitrit, Ammoniak, Ammonium) überschreiten Ammo-
nium und Nitrit mit ihren Maximalwerten die geforderten Orientierungswerte. Im Mittel 
bleiben beide Parameter deutlich darunter. Eine Beeinträchtigung des Fischbestands 
durch das toxische Nitrit ist annähernd auszuschließen. Bei den festgestellten Konzen-
trationen an Ammoniak können, je länger und öfter erhöhte Konzentrationen auftreten, 
Schädigungen am Fischbestand nicht ausgeschlossen werden. Erhöhte Nitrit- oder 
Ammoniakgehalte sind im aktuellen Grubenwasser nicht enthalten, sodass diese aus 
anderen Einleitungen stammen. 

�x Eine Beeinträchtigung für Fische durch den festgestellten höheren Phosphat-Gehalt ist 
nicht auszuschließen. Auch die ortho-Phosphat-P-Belastung liegt höher als der Orientie-
rungswert und wirkt sich indirekt auf die Fauna aus. Der Abbau der durch die Phosphate 
begünstigten höheren Wasserpflanzen und Algen kann zur Sauerstoffzehrung am Grund 
und im Lückensystem führen. Erhöhte Phosphatgehalte sind in dem aktuellen Gruben-
wasser jedoch nicht enthalten, sodass diese aus anderen Einleitungen stammen. 

�x Eine Gefährdung des Fischbestands durch die vorhandene Chlorid-Belastung ist annä-
hernd auszuschließen.   

�x Der Eisengehalt liegt im Mittel deutlich unter dem Orientierungswert. Der Maximalwert 
übersteigt diesen Wert allerdings deutlich. 

�x Die Konzentrationen an PAK Fluoranthen, Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen, und 
Benz(ghi)perylen überschreiten die Qualitätsnormen. Schwermetalle und PCB sind in der 
Würm dagegen unauffällig. 

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die aktuelle Einleitung des Grubenwassers nicht den 
schlechten Zustand der Fischfauna unterhalb der Einleitstelle verursacht. 

Unter Berücksichtigung der im Fischgutachten enthaltenen Beurteilung und den oben auf-
geführten Maßnahmenempfehlungen ist davon auszugehen, dass die geplante Einleitung 
von größeren Mengen an Grubenwasser bei der geplanten Sümpfung nicht zu einer  Beein-
trächtigung der Fischfauna führt. 
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Auswirkungen auf die Wasserpflanzen 

Der betroffene und im FFH-Gebiet gelegene Würmabschnitt ist im Managementplan als 
Lebensraumtyp Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (3260) ausgewiesen. Der 
Anhang D.3 des Berichts zur Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Teil D des Antrags) ent-
hält eine gutachterliche Stellungnahme zur den vorhabenbedingten Auswirkungen auf die 
Wasserpflanzen. Demnach weist die Würm keine artenreiche Zusammensetzung auf. Es 
dominiert das Gewöhnliche Brunnenmoos. Bestände des Flutenden Wasserhahnenfußes 
kommen dort nicht vor. Lichtmangel und Nährstoffüberfluss beeinträchtigen die Vegetation 
gerade in der Würm stark. Nach Angaben des Gutachters sind bei Berücksichtigung der im 
gewässerökologischen Gutachten aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen keine Beein-
trächtigungen der Wasserpflanzen-Bestände zu erwarten. 

 

5.2.4.5 Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet Unteres Würmtal 

Würmtalrampe 

Die Antragsfläche an der Würmtalrampe erstreckt sich teilweise auf das Naturschutzgebiet 
(NSG) Unteres Würmtal. Ein konkreter Verlauf der Eingriffsgrenze liegt noch nicht vor. Im 
Rahmen einer Worse-Case-Betrachtung umfasst der Eingriff im NSG einen maximalen 
Flächenumfang von fast 0,6 ha (s. Abb. 6). Östlich der Landstraße L 572 wird dieser Bereich 
aktuell von einem älteren Hainsimsen-Buchenwald (55.10) eingenommen, der gemäß dem 
Pforzheimer Bewertungsmodell eine sehr hohe naturschutzfachliche Bedeutung aufweist 
(siehe Bestandsbeschreibung im Kap. 5.2.2.1 und Bestandskarte in Anlage C.1). Bei den 
Kartierungen wurde dort keine wertgebende Brutvogelart festgestellt. Potenzielle Quartier-
bäume für Fledermäuse wurden dort ebenfalls nicht festgestellt. Bei der einzigen wert-
gebenden Art handelt es sich um die Waldeidechse (RL-D V), die den Waldrand zur L 572 
als Lebensraum nutzt. Westlich der L 572 ist in dem dort sehr kleinflächigen Vorhaben-
bereich ein Ahorn-Eschen-Holunder-Feldgehölz (41.14) ohne festgestelltes Vorkommen 
wertgebender Arten ausgebildet. 

Aufgrund der durch das NSG verlaufenden Landstraße und der damit verbundenen Trenn- 
und Störwirkungen besitzen die Eingriffsbereiche eine geringere Lebensraumeignung als 
die straßenferneren Bereiche. 

Der vorliegende Rahmenbetriebsplan umfasst umfangreiche Explorationsarbeiten und 
einen Probebetrieb zur Klärung der Frage, ob eine wirtschaftliche Flussspatgewinnung mög-
lich ist. Mangels ausreichender Kenntnis der Lagerstätte kann noch kein dauerhafter Abbau 
beantragt werden. Im Hinblick auf die Wiedernutzbarmachung als Zulassungsvoraus-
setzung wird daher von einem vollständigen Rückbau der beanspruchten Flächen ausge-
gangen, mit nachfolgender Rekultivierung und Wiederherstellung eines naturnahen Bio-
topzustandes. 
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Der LBP (Teil F des Antrags) sieht im Zuge der Rekultivierung nach dem Probeabbau einen 
Rückbau der betrieblichen Anlagen, die Herstellung des ursprünglichen Geländereliefs 
durch Verfüllung, einen Bodenauftrag und abschließend die Entwicklung eines Buchen-
waldes vor. Dementsprechend werden auch im NSG die aktuell vorhandenen Biotoptypen 
wiederhergestellt. Allerdings ist zwischen dem Eingriffszeitpunkt und der Rekultivierung 
ein größerer mehrjähriger Zeitraum (time-lag) vorhanden. Der Ausgleich dieses time-lags 
erfolgt durch die geplante Wiederherstellung des an der Würmtalrampe betroffenen und 
teilweise im NSG gelegenen FFH-Lebensraumtyps Hainsimsen-Buchenwälder (9110) auf 
einer externen Fläche im Zuge eines Kohärenzausgleichs. Die Ausgleichsfläche befindet 
sich im westlichen Umfeld der Würmtalrampe auf der gegenüberliegenden Flussseite und 
liegt vollständig auch im NSG Unteres Würmtal. Im Rahmen der Kohärenzmaßnahme wird 
auf einer Fläche von 3,3 ha ein aktuell vorhandener Fichtenbestand zu einem Buchenwald 
umgebaut. Eine ausführliche Darstellung der Maßnahme enthält der Bericht zur Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung (Teil D des Antrags).  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der im NSG an der Würmtalrampe betroffene 
Biotopbestand nach dem Probeabbau zum einen an gleicher Stelle wiederhergestellt wer-
den und zusätzlich der beanspruchte hochwertige Buchenwald zeitnah auf einer externen 
Ausgleichsfläche entwickelt wird.  

 

Würmtalstollen 

Die übertägige Antragsfläche beim Würmtalstollen erstreckt sich vollständig auf das NSG 
Unteres Würmtal (s. Abb. 10). Derzeit ist jedoch noch nicht absehbar, wie groß der über-
tägige Flächenbedarf für die dort vorgesehenen temporären Baumaßnahmen ist. Es wurde 
daher ein maximaler Eingriffsumfang definiert, der der ca. 0,4 ha großen Antragsfläche 
entspricht.  

Neben den bereits voll- oder teilversiegelten Flächen wird der Großteil der Antragsfläche 
von einem Sukzessionswald eingenommen, der gemäß dem Pforzheimer Bewertungsmodell 
eine große naturschutzfachliche Bedeutung aufweist. Mit Ausnahme der Waldeidechse 
(RL-BW D) wurde jedoch keine wertgebende Art bei den Kartierungen festgestellt. Nach 
Beendigung der temporären Baustelleneinrichtungsflächen erfolgt die Wiederherstellung 
des ursprünglichen Biotopbestands (siehe LBP, Teil F des Antrags), sodass keine nachhal-
tige Beeinträchtigung des NSG eintritt. 
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NSG-Verordnung 

Gemäß § 4 der Schutzgebiets-Verordnung von 1995 ist es unter anderem verboten: 

�x bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung zu errichten oder der Errichtung 
gleichgestellte Maßnahmen durchzuführen;  

�x Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen anzulegen, Leitungen zu verle-
gen oder Anlagen dieser Art zu verändern;  

�x die Bodengestalt zu verändern, insbesondere durch Auffüllungen und Abgrabungen; 
�x Entwässerungs- oder andere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasserhaushalt ver-

ändern; 
�x Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-

stören; 
�x Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, 

sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, Eier oder Nester oder 
sonstige Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten dieser Tiere zu entfernen, zu beschädigen 
oder zu zerstören. 

Zu den nach § 5 Abs. 5 Nr. 5 NSG-VO zulässigen Handlungen gehören jedoch die Auf-
suchung und Gewinnung von Fluss- und Schwerspat mit der Maßgabe, dass die Zulassung 
neuer Rahmen-, Haupt-, Sonder- und Abschlussbetriebspläne im Einvernehmen mit der der 
höheren Naturschutzbehörde erfolgt, soweit das bergbauliche Vorhaben Auswirkungen auf 
die Tagesoberfläche hat und hierdurch der Schutzzweck dieser Verordnung berührt werden 
kann. Vor diesem Hintergrund wird ein Antrag auf Befreiung gemäß § 11 NSG-VO für nicht 
erforderlich angesehen. 

 

5.2.4.6 Auswirkungen auf gesetzlich geschützte Biotope 

Eine Flächeninanspruchnahme in einem gesetzlich geschützten Biotop erfolgt im Bereich 
der Würmtalrampe. Durch die geplante Errichtung einer neuen Entwässerungsleitung findet 
dort westlich der L 527 ein sehr kleinflächiger Eingriff in das geschützte Offenlandbiotop 
Feldgehölz an der Würm S Pforzheim (Nr. 171182310122) statt. Wertgebende Arten wurden 
dort nicht festgestellt. Nach Beendigung der Baumaßnahme erfolgt zum Ausgleich eine 
Bepflanzung mit gebietsheimischen Gehölzarten. Eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Biotops tritt somit nicht ein. Formal wird gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG förmlich eine Aus-
nahme von dem Verbot, gesetzlich geschützter Biotope zu zerstören oder zu beeinträchti-
gen, beantragt (siehe Teil B 5 des Antrags). 
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5.2.4.7 Untertägige Grubenbaue als Fledermauslebensraum 

Würmtalstollen 

Der Würmtalstollen stellt ein bekanntes Winterquartier für Fledermäuse dar und wurde 
dementsprechend im MaP als Lebensstätte für Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr 
ausgewiesen Im Gegensatz zur Wümtalrampe ist im Würmtalstollen keine ständige betrieb-
liche Nutzung als Zufahrtsweg oder durch Infrastruktur vorgesehen. Für die Maßnahmen 
zur Sümpfung, Exploration und zum Probebetrieb muss das Bergwerk jedoch bewettert, das 
heißt ausreichend mit Frischluft versorgt werden. Dazu ist ein Verschluss des Würmtal-
stollens durch eine Wetterwand im Bereich bestehender Schächte, d.h. bei einer Entfer-
nung von ca. 1.400 m vom Mundloch erforderlich (siehe Erläuterungsbericht, Teil A). 

Da der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (Teil E) bereits auf Basis der vorliegenden Gut-
achten eine Eingriffsbeurteilung enthält, wird hierauf verwiesen.  

 

Auswirkungen der zur Bewetterung erforderlichen Wetterwand  

Durch die geplante Wetterwand bei 1.400 m wird ein 110 m langer Abschnitt des Würmtal-
stollens vom übrigen Teil abgetrennt. Im Rahmen der Sichterfassung wurden dort trotz 
guter Erfassungsbedingungen keine Fledermäuse festgestellt. Die Auswertung der 
Fotolichtschranke sowie der akustischen Aufzeichnungen zeigt jedoch, dass Fledermäuse 
den Bereich ab 1.400 m zumindest aufsuchen. Die dort für überwinternde Fledermäuse 
ungünstigen Wintertemperaturen von ca. 12 °C sowie die festgestellten fehlenden Aus-
flüge im Frühjahr sprechen gegen eine Nutzung als Winterquartier. Die gewonnenen Daten 
deuten darauf hin, dass sich die im hinteren Stollenabschnitt festgestellten Fledermäuse 
sich nur bis Mitte Dezember dort aufhielten. 

Unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des hintersten Stollenabschnitts ist jedoch her-
vorzuheben, dass der überwiegende Teil der überwinternden Fledermäuse den vorderen 
Teil des Stollens bis 225 m nutzt. Im Gegensatz zum hinteren Stollenbereich herrschen dort 
auch die niedrigsten bzw. für die Fledermäuse optimalen Wintertemperaturen vor. Artspe-
zifische Unterschiede bei der räumlichen Verteilung der Fledermäuse im Würmtalstollen 
liegen nicht vor.  

Somit ist festzustellen, dass der Wümtalstollen hinter der geplanten Wetterwand mit sub-
optimalen Wintertemperaturen keine essentielle Bedeutung als Winterhangplatz besitzt. 
Die Fledermäuse können auf das vordere optimale Winterquartier ausweichen. Eine derar-
tige Verlagerung von Hangplätzen vom hinteren Stollenabschnitt zum vorderen Bereich 
wurde bei den Untersuchungen auch festgestellt. Der durch die geplante Wetterwand 
abgetrennte hintere Stollenbereich macht lediglich 7 % des gesamten Würmtalstollens 
aus. Hinter dem Würmtalstollen schließt sich zwar noch der ehemalige Abbaubereich des 
�c�"�M�U�F�O���.�B�O�O�T�o���B�O�
 eindeutige Hinweise, ob bzw. inwieweit dieser von Fledermäusen als 
Winterquartier genutzt wird, ergeben sich aus den vorliegenden Daten nicht.  
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Unter der Annahme, dass Fledermäuse den Alten Mann als Winterquartier nutzen, besteht 
für diese ebenfalls die Möglichkeit, auf den vorderen Abschnitt des Würmtalstollens als 
Ersatzhabitat auszuweichen. 

Bei der Wetterwand ist davon auszugehen, dass im verbleibenden Abschnitt des Würmtal-
stollens und der damit verbundenen Immelsklinge ein ausreichendes Angebot an Hang-
plätzen und Hohlräumen vorliegt, die als Ersatz für den Verlust von möglichen Quartieren 
im hintersten Teil des Stollens (inkl. Alter Mann) dienen und dass geeignete Quartierstruk-
turen keinen limitierenden Faktor darstellen. Dennoch sollen im Zuge einer vorgezogenen 
artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme 10 Kästen für spaltenbewohnende Arten (z.B. 
Modell Fledermaus-Wandschale 2FE der Firma Schwegler) im vorderen Stollenabschnitt 
installiert werden. 

Um die derzeitigen Wetterverhältnisse im Würmtalstollen nicht maßgeblich zu verändern, 
ist in der geplanten Wetterwand der Einbau einer Regelblende sowie eines Ventilators vor-
gesehen.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genannten Maßnah-
men keine erhebliche Beeinträchtigung des Winterquartiers für die Fledermäuse im Würm-
talstollen eintritt. 

 

Beeinträchtigungen der Fledermäuse durch Störungen 

Eine direkte Störung von Fledermäusen durch die Anwesenheit von Menschen tritt durch 
das Vorhaben nicht ein. So finden die Baumaßnahmen zur geplanten Wetterwand außer-
halb der Winterschlafphase, d.h. von 15. Mai bis 15. September statt. Auf die ursprünglich 
über den Würmtalstollen geplante Entwässerung des Grubenwassers wurde aus Gründen 
des Fledermausschutzes verzichtet. 

Ein mögliches Störpotenzial geht von den in der Wümtalrampe stattfindenden Sprengungen 
im Zuge des Probeabbaus aus. Es sind bis zu drei Sprengungen pro Tag geplant. Um mögli-
che Auswirkungen der Sprengungen zu überprüfen, erfolgte die Erstellung eines gesonder-
ten Erschütterungsgutachtens (siehe Teil I 1 des Antrags), das die Grundlage für die arten-
schutzrechtliche Beurteilung bildete (Teil E). Die Prüfung ergab, dass die im Würmtalstollen 
eintreffenden Erschütterungen nicht die Größenordnungen aufweisen, um bei den Fleder-
mäusen relevante Störungen auszulösen. Eine Literaturrecherche ergab außerdem, dass 
Fledermäuse grundsätzlich wenig empfindlich auf sprengbedingte Erschütterungen reagie-
ren. 

 

5.2.4.8 Auswirkungen vorhabenbedingter Bodenbewegungen 

Die vorhabenbedingt zu erwartenden sehr geringen Bodenbewegungen sind für das Schutz-
gut Tiere und Pflanzen nicht erheblich. Relevante Beeinträchtigungen der Tagesoberfläche 
sind nicht zu erwarten. 
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5.2.5 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Um negative Auswirkungen des Vorhabens soweit wie möglich zu verringern, sollen fol-
gende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen durchgeführt werden, die im Land-
schaftspflegerischen Begleitplan beschrieben werden (siehe Teil F): 

�x Entfernung des Vegetationsbestandes außerhalb der Brut- bzw. Aktivitätszeit (V 1) 
�x Vergrämung der Waldeidechsen (V 2) 
�x Umhängen bestehender Fledermauskästen (V 3) 
�x Verwendung naturverträglicher Beleuchtung (V 4) 
�x Bau der Wetterwand im Würmtalstollen außerhalb der Winterschlafphase der 

Fledermäuse (V 5) 
�x Installation einer Regelblende und eines Ventilators in der Wetterwand zur 

Bewetterung (V. 6) 
�x Abtrag und Wiederverwendung des kulturfähigen Bodens (V 7) 

 

5.2.6 Ausgleichsmaßnahmen 

Rekultivierungsmaßnahmen 

Der vorliegende Rahmenbetriebsplan umfasst umfangreiche Explorationsarbeiten und 
einen Probebetrieb zur Klärung der Frage, ob eine wirtschaftliche Flussspatgewinnung mög-
lich ist. Mangels ausreichender Kenntnis der Lagerstätte kann noch kein dauerhafter Abbau 
beantragt werden. Im Hinblick auf die Wiedernutzbarmachung als Zulassungsvoraus-
setzung wird daher von einem vollständigen Rückbau der beanspruchten Flächen ausge-
gangen, mit nachfolgender Rekultivierung und Wiederherstellung eines naturnahen Bio-
topzustandes. 

Nachfolgend werden die Maßnahmen zur Rekultivierung der drei Vorhabenflächen bzw. zur 
Kompensation der verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft aufgelistet, die im Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (Teil F des Antrags) erläutert werden: 

 

Würmtalrampe 

�x Rückbau und Entsiegelung der Betriebsfläche (R 1) 
�x Verfüllung des Geländes (R 2) 
�x Wiederherstellung von Böden (R 3) 
�x Entwicklung eines naturnahen Laubwaldbestands (R 4) 
�x Erhalt von Wirtschaftswegen (R 5) 

 

Würmtalstollen 

�x Rückbau temporärer Bau- und Bereitstellungsflächen (R 6) 
�x Bodenrekultivierung (R 7) 
�x Entwicklung eines Gehölzbestands (R 8)  
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Wetterschacht 

�x Rückbau der temporären Bau- und Bereitstellungsflächen (R 9) 
�x Modellierung des Geländes (R 10) 
�x Bodenrekultivierung (R 11) 
�x Entwicklung eines naturnahen Laubwaldbestands (R 12) 
�x Vegetationsentwicklung durch Sukzession (R 13) 

 

Externe Ausgleichsmaßnahme 

Da bei der geplanten Errichtung einer Betriebsfläche im Umfeld der Wümtalrampe ein 
Bestand des FFH-Lebensraumtyp Hainsimsen-Buchenwälder (9110) beansprucht wird, ist 
folgende externe Kohärenzmaßnahme vorgesehen, die im Bericht zur Natura 2000-Verträg-
lichkeitsprüfung und im LBP beschrieben ist:  

�x Entwicklung eines Buchenwald-Bestandes (K 1) 
 

Vorgezogene Artenschutzmaßnahmen 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG sind fol-
gende vor Eingriffsbeginn durchzuführende Maßnahme erforderlich, die im Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag (Teil E des Antrags) beschrieben sind: 

�x Aufhängen von Vogelnistkästen (CEF 1) 
�x Aufhängen von Fledermauskästen im Umfeld der Würmtalrampe (CEF 2) 
�x Aufhängen von Fledermauskästen im Würmtalstollen 

 

Weitere Artenschutzmaßnahmen 

Neben den CEF-Maßnahmen zu den europarechtlich geschützten Arten sollen gemäß dem 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Teil E) folgende weitere Artenschutzmaßnahmen (A) 
durchgeführt werden: 

�x Anlage von Totholzstrukturen für die Waldeidechse (A 1) 
�x Erweiterung des bestehenden Waldrefugiums (A 2) 

 

 

5.2.7 Fazit 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen sowie von Rekultivierungs- und Ausgleichsmaßnahmen das 
geplante Vorhaben nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzguts Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt führt. 
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5.3 Schutzgut Fläche 

5.3.1 Methodik 

Das Schutzgut Fläche ist nach dem im Juli 2017 novellierten UVPG separat zu berücksich-
tigen. Das Schutzgut Fläche stellt weniger ein eigenständiges, sondern mehr ein integrie-
rendes Schutzgut dar: Ein vorhabenbedingter Eingriff in das Schutzgut Fläche wirkt sich 
oftmals unmittelbar auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und 
Klima sowie Landschaft aus. 

Ziel der gesonderten Behandlung ist es, grundsätzliche Auswirkungen einer dauerhaften 
Umnutzung von Flächen �r d.h. insbesondere durch Bebauung oder Versiegelung �r zu unter-
suchen und mit größerem Gewicht in die Gesamtbewertung einfließen zu lassen. 

Zur Bewertung des Schutzguts werden die bisher unversiegelten und ungestörten Flächen 
im Eingriffsbereich den bereits überprägten bzw. überbauten Flächen gegenübergestellt 
sowie die vorhabenbedingt temporäre Überbauung dargestellt. Da für das Schutzgut Fläche 
noch keine Bewertungsmethodik vorliegt, erfolgt die Bewertung der vorhabenbedingt tem-
porären Nutzung der Antragsflächen für den Rohstoffabbau verbal-argumentativ.  

 

5.3.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Die Antragsflächen liegen innerhalb eines großräumigen Waldgebiets. Sie erstrecken sich 
zum Teil auf bereits bestehende übertägige Einrichtungen (Mundlöcher und Bewetterungs-
schacht) des ehemaligen Flussspat-Abbaus. Zudem erstrecken sich die Vorhabenbereiche 
auch auf die bestehenden Zuwegungen (Straßenzufahrten und Waldwege). Die aufgeführ-
ten Flächen sind versiegelt bzw. durch die bestehenden Nutzungen überprägt. Außerdem 
muss davon ausgegangen werden, dass auch die randlich angrenzenden Flächen im Zuge 
der früheren Bauarbeiten durch Abgrabung, durch die Einmischungen von bodenfremden 
Substraten, durch Verdichtungen infolge von Überlagerung und Befahrung sowie Störungen 
im Profilaufbau infolge von Bodenumlagerungen überprägt sind. Die Überprägungen sind 
teilweise so intensiv, dass die Bodenkarte von Baden-Württemberg in einzelnen Eingriffs-
flächen auch gestörte Verhältnisse ausweist (siehe Kapitel 5.4) 

Die bislang ungestörten Flächen bzw. Flächen, in deren Böden bislang nicht maßgeblich 
eingegriffen worden ist, befinden sich vor allem in den Randbereichen der jeweiligen Ein-
griffsflächen. 

Die bereits versiegelten/überbauten Flächen innerhalb der Vorhabenbereiche wurden aus 
den einzelnen Lagerissen (siehe Erläuterungsbericht, Teil A) entnommen. Als überprägt 
wurden jeweils die Flächen in Abhängigkeit von der Vegetationsausprägung eingestuft. Der 
sich daraus ergebende Flächenbestand in den Eingriffsbereichen ist in der nachfolgenden 
Tabelle 9 zusammengefasst.  
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Tab. 9:  Zusammenfassende Darstellung des Flächenbestands in den Eingriffsbereichen  

Eingriffs-
bereich 

überbaute/ 
versiegelte 
Flächen [m²] 

anthropogen 
überprägte 
Flächen [m²] 

bisher 
ungestörte 
Flächen [m²] 

Summe [m²] 

Würmtalrampe 2.445 920 9.335 12.700 

Würmtalstollen 1.630 1.240 1.260 4.130 

Wetterschacht 1.780 810 4.430 7.020 

Summe [m²] 5.850 2.970 14.915 23.850 

 

Die Aufstellung in Tabelle 9 zeigt, dass ca. 25 % der Eingriffsbereiche bereits versiegelt, 
überbaut oder aufgeschottert sind. Weitere ca. 12,5 % der Eingriffsbereiche werden von 
deutlich anthropogen überprägten Flächen eingenommen wird. Bisher nur wenig oder gar 
nicht gestörte Flächen machen ca. 62,5 % der Eingriffsbereiche aus. 

Eine hervorgehobene Funktion für die Raumplanung oder die kommunale Planung nehmen 
die Antragsflächen nicht ein. Ihre Bedeutung für die anderen Schutzgüter wird in den 
jeweiligen Kapiteln dargestellt.  

 

5.3.3 Potenzielle Projektwirkungen 

Die geplanten übertägigen Überbauungen und Flächenbefestigungen führen zu einem mög-
lichen Verbrauch von bisher ungestörten Flächen, insbesondere durch Flächenversiegelung.  

 

5.3.4 Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Für die Dauer der Exploration und des Probebetriebs ändert sich die Nutzung der übertägi-
gen Antragsflächen durch zeitweise Überbauungen bzw. durch Nutzung als Bereitstellungs- 
oder Aufstandsflächen. Der Eingriff hinsichtlich des Schutzguts Fläche ist jedoch vorüber-
gehend �r �F�J�O���c�'�M�¿�D�I�F�O�W�F�S�C�S�B�V�D�I�o���J�O���(�F�T�U�B�M�U���F�J�O�F�S���E�B�V�F�S�I�B�G�U���B�O�E�F�S�X�F�J�U�J�H�F�O���/�V�U�[�V�O�H, ins-
besondere durch zusätzliche Versiegelung, findet nicht statt.  

 

5.3.5 Fazit 

Ein Eingriff in das Schutzgut Fläche erfolgt lediglich kleinflächig im Bereich der drei Tages-
öffnungen. Die geplanten zusätzlichen Überbauungen und Flächenbefestigungen werden 
nach Abschluss der Exploration und des Probebetriebs vollständig wieder zurückgebaut. 
Nur bei den zusätzlich ausgebauten Wegen ist davon auszugehen, dass diese dauerhaft 
erhalten bleiben. 

Zusammenfassend betrachtet sind keine dauerhaften bzw. erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Fläche mit dem Vorhaben verbunden. 
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5.4 Schutzgut Boden  

5.4.1 Methodik 

Der Untersuchungsraum für das Schutzgut Boden beschränkt sich auf die drei Eingriffs-
bereiche Würmtalrampe, Würmtalstollen und Wetterschacht. Diese Eingriffsbereiche um-
fassen auch die für das geplante Vorhaben einzurichtenden Wege und Bereitstellungs-
flächen, soweit diese nicht bereits bestehen. Die Bestandsbeschreibung und -bewertung 
für das Schutzgut Boden bezieht sich auf diese Eingriffsbereiche (siehe Anlagen C.4 bis 
C.6). Die darüberhinausgehenden Flächen in den Geltungsbereichen des Rahmenbetriebs-
plans werden nicht weiter betrachtet, da diese unverändert erhalten bleiben. 

Das Bodeninventar für den Untersuchungsraum wurde der Bodenkarte von Baden-Württem-
berg 1:50.000 (BK 50, LGRB 2024) entnommen. Zur Abgrenzung der Bodeneinheiten wurde 
zusätzlich die Biotoptypenkarte ausgewertet. Die sich daraus ergebende Verteilung des 
Bodenbestands ist in den Anlagen C.4 bis C.6 dargestellt.  

Anhand der Angaben der Bodenkarte und der vom LGRB getroffenen Einstufung der Leis-
tungsfähigkeit der Böden wurde der Bodenbestand nach dem Leitfaden Bewertung von 
Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit (LUBW 2010) bewertet. Die Ausweisungen der BK 50 
werden bei anzunehmender anthropogener Überprägung modifiziert. Die abgeleiteten 
Bodenbewertungen werden verbal-argumentativ begründet.  

 

5.4.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Das Ausgangsmaterial für die Bodenentwicklung im Untersuchungsraum bildet das Ver-
witterungsmaterial des anstehenden Buntsandsteins. Im Periglazial wurde der aufgewit-
terte Gesteinszersatz des Buntsandsteins umgelagert (Fließerden). In geschützten Lagen 
hat sich zudem eine lößlehmhaltige Deckschicht erhalten bzw. wurde akkumuliert.  

Aus diesen Ausgangsmaterialien haben sich nach den Ausweisungen der Bodenkarte von 
Baden-Württemberg 1:50.000 (BK 50) (LGRB 2024) nachfolgend aufgeführte Bodentypen 
bzw. Bodengesellschaften an den einzelnen Eingriffsbereichen entwickelt.  

 

Eingriffsbereich Würmtalrampe  

Podsol-Braunerde und podsolige Braunerde aus Buntsandstein Hangschutt 

Nahezu der gesamte nicht bereits überbaute Eingriffsbereich bei der Würmtalrampe wird 
in der BK 50 als Bodengesellschaft aus Podsol-Braunerde und podsolige Braunerde aus 
Buntsandstein-Hangschutt ausgewiesen. Das Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist Bunt-
sandsteinhangschutt örtlich mit einer Basislage aus sandig-steinigen Fließerden. Die 
Böden sind durch die sandigen Bodenarten (schwach schluffiger Sand, lehmiger Sand) 
sowie den hohen Schuttanteil im Boden geprägt. Im Oberboden wird ein Steinanteil 
zwischen 10 Vol.-% und 75 Vol.-% ausgewiesen. Im Unterboden steigt der Steinanteil auf 
über 75 Vol.-%. Nach BK 50 liegen Sandsteinblöcke auf der Bodenoberfläche auf. Das san-
dige Substrat weist nur geringe Wasserhalte- und Nährstoffbindungskapazitäten auf.  
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Die Bodenreaktion ist sehr stark sauer. Die sauren Verhältnisse bedingen eine Podsolierung 
(Primär- und Sekundärmineral/-oxid-Zerstörung). Diese Verwitterungsprodukte werden 
zusammen mit dem Humus durch Regenwasser in die unteren Bodenschichten verlagert, 
wodurch der Oberboden deutlich bleicher wird.   

Die natürliche Bodenfruchtbarkeit der Böden wird aufgrund der aufgeführten Verhältnisse 
als gering bis mittel (Wertstufe 1,5) eingestuft. Ihre Funktion als Filter und Puffer für Schad-
stoffe ist gering (Wertstufe 1). In der Bewertung des Bodens als Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf wird auch die Nutzung der Fläche berücksichtigt. Unter Wald erreichen die 
Podsol-Braunerden eine mittelwertige Einstufung (Wertstufe 2). Im Offenland würde ihre 
Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf nur als gering eingestuft werden.   

Aufgrund der sehr ungünstigen Standortbedingungen, die eine Entwicklung von angepass-
ten und damit meist seltenen Pflanzengesellschaften begünstigen, weisen die Böden eine 
hohe Bedeutung (Wertstufe 3) als Standort für die naturnahe Vegetation auf.  

In der Gesamtbetrachtung werden die Podsol-Braunerden als gering- bis mittelwertig ein-
gestuft (Wertstufe 1,5) (siehe Tabelle 10).  

 

Auengley, meist kalkhaltig, aus Auenlehm 

Kleinflächig erstreckt sich der Eingriffsbereich bis in die Würmaue, in der ein Auengley aus 
Auenlehm ansteht. Der Auenlehm weist einen hohen Anteil an Lössbodenmaterial und 
einen geringen Steingehalt auf. Infolge des Karbonatgehalts meist ab Bodenoberfläche 
liegt die Bodenreaktion im neutralen bis schwach alkalischen Bereich. 

Das Bodensubstrat bedingt günstige Bodeneigenschaften. Nach der BK 50 wird die natür-
liche Bodenfruchtbarkeit der Auengleye als mittel (Wertstufe 2,0), ihre Funktion als Aus-
gleichskörper im Wasserkreislauf als sehr hoch (Wertstufe 4,0) und ihre Funktion als Filter 
und Puffer für Schadstoffe als hoch (Wertstufe 3,0) eingestuft. Insgesamt stellt der Auen-
gley mit der Gesamteinstufung in Wertstufe 3,0 den hochwertigsten Boden dar.   

 

Versiegelte und befestigte Flächen  

Auf größeren Bereichen der Eingriffsfläche liegen mit der Landstraße L 572, der Zufahrt zur 
Würmtalrampe sowie der Forstwege stark überprägte Böden vor. Die Zufahrt und die Land-
straße sind versiegelt. Die Forstwege sind aufgeschottert. Ihr Untergrund ist infolge der 
langjährigen Nutzung verdichtet.  

Die Böden der versiegelten Fläche können keine Bodenfunktionen erfüllen. Sie werden 
daher als funktionslos (Wertstufe 0) eingestuft. Für die Böden der befestigten Waldwege 
wird davon ausgegangen, dass diese soweit überprägt sind, dass sie praktisch keine 
Bodenfunktionen mehr erfüllen können. Sie werden daher analog zu den versiegelten 
Flächen bewertet.  
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Überprägte Podsol-Braunerde und podsolige Braunerde 

In den an die befestigten und versiegelten Bereiche angrenzenden Flächen ist davon aus-
zugehen, dass die anstehenden Böden im Zuge der Bauarbeiten zur Errichtung der L 572, 
und der Zufahrt zur Würmtalrampe überprägt worden sind. Mögliche Überprägungen sind 
Einmischungen von bodenfremden Substraten (mineralische Fremdbestandteile wie Bau-
schutt oder Störstoffe wie Kunststoffe, Glas und Metallteile), Verdichtungen durch Über-
lagerung und Befahrung oder Störungen im Profilaufbau durch Bodenumlagerungen. 
Zusätzlich ist in Straßenrandbereichen mit der Anreicherung von Schadstoffen (Schwer-
metalle und organische Schadstoffe) im Oberboden zu rechnen. 

Diese Überprägungen werden pauschal durch eine Abwertung der Bodenfunktionen um 0,5 
Wertstufen berücksichtigt.  

 

Eingriffsbereich Würmtalstollen 

Böden, die durch anthropogene Einflüsse gestört sind  

Im direkten Umfeld des Würmtalstollens weist die BK 50 einen hohen Flächenanteil an 
Böden aus, die durch anthropogene Einflüsse gestört sind (Auftrag, Abbau, Terrassierung, 
Golfplätze, militärisch genutztes Gelände usw.); ursprünglich mittel tiefes bis tiefes Kollu-
vium aus holozänen Abschwemmmassen.  

Ausgangsmaterial der Bodenbildung sind holozäne Abschwemmmassen aus Lössboden- 
und Buntsandstein-Material. Nach der Bodenbeschreibung der BK 50 handelt es sich dabei 
um heterogene Böden. Gemeinsam ist den Böden ein meist höherer Lössanteil. Der Stein-
anteil im Oberboden entspricht mit 10 Vol.-% bis 75 Vol.-% dem Anteil der im Umfeld 
anstehenden Podsol-Braunerden. Infolge der günstigeren Bodenart werden die einzelnen 
Bodenfunktionen höher bewertet. Die natürliche Bodenfruchtbarkeit wird als mittel bis 
hoch (Wertstufe 2,5) und die Leistung als Puffer und Filter für Schadstoffe als mittel (Wert-
stufe 2) eingestuft. Die Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf erreicht die 
Wertstufe 3 (hoch).  

Insgesamt werden die gestörten Böden nach LGRB (2024) als mittel bis hochwertig (Wert-
stufe 2,5) eingestuft. Diese Bewertung entspricht der Bodeneinheit Mittel tiefes bis tiefes 
Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen ohne Berücksichtigung möglicher anthropo-
gener Einflüsse. Da sich die Böden alle im Bereich des Würmtalstollens befinden, in dem 
ein Gebäude errichtet wurde und die Zufahrtsstraße angelegt wurde, muss von einer 
Beeinträchtigung der Bodenfunktionen im Zuge der Bautätigkeiten ausgegangen werden. 
Insbesondere ist von Verdichtungen und Einmischung bodenfremder Substrate auszugehen. 
Daher werden die Böden in der vorliegenden Betrachtung pauschal um eine halbe Wert-
stufe abgewertet (siehe Tabelle 10).  

Zusätzlich befinden sich im Eingriffsbereich Würmtalstollen auch Podsol-Braunerde und 
podsolige Braunerde, und versiegelte und befestigte Flächen wie sie bereits für den Ein-
griffsbereich Würmtalrampe beschrieben und bewertet worden sind. 
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Eingriffsbereich Wetterschacht 

Braunerde aus geringmächtiger lösslehmhaltiger Fließerde über Fließerde aus Buntsand-
stein-Material 

Die ungestörten Böden im Bereich des Wetterschachts werden in der BK 50 als Braunerde 
aus geringmächtiger lösslehmhaltiger Fließerde über Fließerde aus Buntsandstein-Material 
ausgewiesen.  

Ausgangsgestein der Bodenbildung sind geringmächtige lösslehmhaltige Fließerde (Deck-
lage) über Fließerde aus Material des Oberen Buntsandsteins (Basislage); örtlich lösslehm-
reiche Fließerden (Deck- und Mittellage) über Basislage. Bereits in der Decklage ist nach 
der BK 50 mit einem Steinanteil zwischen 2 Vol.-% und 50 Vol.-% zu rechnen. Infolge des 
Lösslehmanteils herrschen lehmige Bodenarten im Oberboden vor. Das lehmige Substrat 
führt zu günstigen Bodeneigenschaften.  

Die natürliche Bodenfruchtbarkeit wird als mittel bis hoch (Wertstufe 2,5) und die Leistung 
als Puffer und Filter für Schadstoffe als gering bis mittel (Wertstufe 1,5) eingestuft. Die 
Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf erreicht die Wertstufe 3 (hoch).  

Insgesamt werden die ungestörten Böden als mittelwertig (Wertstufe 2,33) eingestuft. 

 

Versiegelte und befestigte Flächen 

Im überwiegenden Teil des Eingriffsbereichs Wetterschacht wurde der Boden intensiv 
überprägt. Es bestehen bereits Wege und Lagerflächen, deren Böden durch Umlagerung 
von Substrat und die Herstellung von wassergebundenen Decken bzw. durch Versiegelung 
stark beeinträchtigt sind. Diese Flächen werden analog zu den versiegelten und befestigten 
Flächen im Bereich der Würmtalrampe bewertet.  

 

Überprägte Braunerden 

In den an die befestigten und versiegelten Bereiche angrenzenden Flächen ist davon aus-
zugehen, dass die anstehenden Böden im Zuge der Bauarbeiten überprägt worden sind. 
Deutlich erkennbar sind die Randbereiche, die zur Gestaltung einer ebenen Fläche ange-
böscht worden sind. Mögliche weitere Überprägungen sind Einmischungen von boden-
fremden Substraten, Verdichtungen durch Überlagerung und Befahrung oder Störungen im 
Profilaufbau durch Bodenumlagerungen. 

Diese Überprägungen werden pauschal durch eine Abwertung der Bodenfunktionen um 0,5 
Wertstufen berücksichtigt. 
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Gesamtbewertung 

Die Gesamtbewertung der Böden drückt sich in der Wertstufe aus. Diese wird aus dem 
arithmetischen Mittel der Bewertungsklassen aller Bodenfunktionen mit Ausnahme der 
Bodenfunktion Standort für die natürliche Vegetation ermittelt. Die Ableitung der Gesamt-
bewertung aus der Funktion Standort für die natürliche Vegetation erfolgt gemäß LUBW 
(2024) nur für Böden, die in dieser Funktion die Bewertungsklasse 4 erreichen. 

Die im Untersuchungsraum anstehenden Bodengesellschaften sind auf der Basis ihrer Funk-
tionalität im Natur- und Stoffhaushalt, mit Ausnahme der als funktionslos eingestuften 
Schotterwege, als gering- bis mittelwertig (Wertstufen 1,0 bis 2,33) einzustufen (siehe 
Tabelle 10). Besonders leistungsfähige oder schützenswerte Böden liegen nicht vor. 

Die geringe Bedeutung der Eingriffsflächen für das Schutzgut Boden resultiert aus dem 
Anteil an anthropogen überprägten bzw. versiegelten Flächen und den sandigen und sauren 
Substraten der ungestörten Böden. 

 

Tab. 10: Bewertung der im Untersuchungsgebiet anstehenden Böden 
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Podsol-Braunerde und podsolige 
Braunerde aus Buntsandstein-Hangschutt 

1,5 2,0 1,0 3 1,5 

Auengley aus Auenlehm 2,0 4,0 3,0 3 3,0 

Überprägte Podsol-Braunerde und 
podsolige Braunerde 

1,0 1,5 0,5 3 1,0 

Böden, die durch anthropogene Einflüsse 
gestört sind; ursprünglich mitteltiefes bis 
tiefes Kolluvium aus holozänen 
Abschwemmmassen 

2,0 2,5,0 1,5 <3 2,0 

Braunerde aus geringmächtiger 
lösslehmhaltiger Fließerde über Fließerde 
aus Buntsandstein-Material 

2,5 3,0 1,5 <3 2,33 

Überprägte Braunerden 2,0 2,5 1,0 <3 1,83 

Versiegelte und befestigte Flächen 0 0 0 0 0 

Funktionserfüllung: 0 = keine, 1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch, 4 = sehr hoch  
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Zusätzlich zu den der Bodenbewertung zugrundeliegenden Bodenfunktionen wurde ihre 
Bedeutung als landschafts- und kulturgeschichtliche Urkunde betrachtet. Böden, denen 
infolge ihrer Seltenheit wissenschaftliche Bedeutung sowie nach Ausprägung und Eigenart 
der pedogenetischen und geogenetischen Prozesse eine Bedeutung als naturgeschichtliche 
Urkunde zukommen könnte, sind auf Grundlage der vorliegenden Daten nicht anzunehmen.  

Das Geotop-Kataster Baden-Württemberg weist keine Geotope innerhalb des Unter-
suchungsraumes aus. Die Böden der Antragsfläche weisen daher keine hervorgehobene 
Bedeutung als Archiv der Naturgeschichte auf.  

 

5.4.3 Potenzielle Projektwirkungen 

Mit der Erschließung und Herstellung der übertätigen Betriebsflächen an den drei Tages-
öffnungen Würmtalrampe, Würmtalstollen und Wetterschacht wird in die anstehenden 
Böden eingegriffen. Dabei kommt es zum Abtrag und zur Umlagerung sowie zur Überbauung 
von Böden.  

Die infolge des Vorhabens potenziell zu erwartenden Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden lassen sich zusammenfassend wie folgt benennen: 

�x Verlust von Böden bzw. Bodenfunktionen 

�x Verdichtung der natürlichen Böden im Randbereich der Vorhaben 

�x Eintrag von bodenfremden Stoffen und damit verbundene schädliche Boden-
veränderungen  

 

5.4.4 Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Bei den im Zuge des Vorhabens zur Beanspruchung vorgesehen bisher ungestörten Böden 
handelt es sich, mit Ausnahme der Auengleye, weder um hochwertige Böden noch um 
Böden mit überdurchschnittlichen Leistungsfähigkeiten. Die Eingriffsbereiche in den Boden 
sind in der nachfolgenden Tabelle 11 zusammengefasst. 

Nach § 2 Abs. 3 des Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetzes Baden-Württemberg 
(LBodSchAG) ist ein Bodenschutzkonzept zu erstellen, wenn auf einer nicht versiegelten,  
nicht baulich veränderten oder unbebauten Fläche von mehr als 0,5 Hektar auf den Boden 
eingewirkt wird. Mit dem Bodenschutzkonzept soll der sparsame, schonende und haus-
hälterische Umgang mit dem Boden gewährleistet werden. Dabei stehen vor allem die Ver-
meidung von schädlichen Bodenveränderungen sowie eine möglichst hochwertige Verwer-
tung des anfallenden Bodensubstrats im Vordergrund. Nach der Aufstellung in Tabelle 11 
werden in den drei Eingriffsbereichen, die eine Gesamtfläche von 23.850 m² einnehmen, 
ca. 14.915 m² bisher ungestörte Böden beansprucht.  

Die Eignung eines Bodensubstrats zur Wiederverwertung wird in der DIN 19731 vor allem 
anhand der Bodenarten, des Steingehalts sowie des Anteils mineralischer Fremdbestand-
teile definiert. Danach sind Böden mit einem Steingehalt bis 5 Vol.-% als geeignet und 
einem Steingehalt bis max. 10 Vol.-% als eingeschränkt geeignet einzustufen.  
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Böden mit einem Steingehalt bis max. 25 Vol.-% können im Einzelfall verwertet werden, 
wenn dadurch am Standort des Bodenauftrags eine Verbesserung der Standorteigenschaf-
ten erzielt werden kann. Blöcke, d.h. Steine mit einem Durchmesser > 200 mm, sind nicht 
für eine Verwertung bei Bodenmaßnahmen geeignet. Mineralische Fremdbestandteile dür-
fen bis max. 5 Vol.-% enthalten sein. Störstoffe (bspw. Holz, Glas, Metallteile, Kunststoffe) 
werden nur in vernachlässigbaren Anteilen geduldet. 

Anhand der aufgeführten Kriterien wurde für die Bodeneinheiten der Eingriffsbereiche die 
Verwertbarkeit abgeleitet (siehe Tabelle 11). Boden zur fachgerechten Wiederverwendung 
fällt dabei maximal auf 4.430 m² an.  

 

Tab. 11: Eingriffsbereiche in das Schutzgut Boden 

Eingriffs-
bereich 

Bodentyp Eingriffs-
fläche 
[m²] 

Fläche der bisher 
ungestörten Böden 

[m²] 

Fläche der wieder-
verwertbaren Böden 
gemäß DIN 19731 [m²] 

W
ü

rm
ta

lr
a

m
p

e 

Podsol-Braunerde 9.035 9.035 - 

Auengley 300 300 300 

Überprägte Podsol-
Braunerde 

920 - - 

Versiegelte/befestigte 
Flächen 

2.445 - - 

W
ü

rm
ta

ls
to

lle
n 

Podsol-Braunerde 1.150 1.150 - 

Böden, die durch 
anthropogene Einflüsse 
gestört sind 

1.350 - - 

Versiegelte/befestigte 
Flächen 

1.630 - - 

W
e

tt
e

rs
ch

a
ch

t 

Braunerde aus gering-
mächtiger lösslehm-
haltiger Fließerde 

4.430 4.430 abhängig vom  
tatsächlichen Steinanteil; 

maximal:  4.430  

Überprägte Braunerden 810 - - 

Versiegelte/befestigte 
Flächen 

1.780 - - 

Summe: 23.850 14.915 maximal: 4.430 * 

*In der Fläche der Auengley wir lediglich eine Leitung verlegt, Böden zur Verwertung fallen dabei nicht an. 
Daher werden die Auengley hier nicht berücksichtigt.  

 

Da zur Verwertung geeigneter Boden nur in geringem Umfang anfällt, wird in vorliegendem 
Fall auf die Aufstellung eines separaten Bodenschutzkonzepts verzichtet. Dennoch ist ein 
schonender Umgang mit dem anfallenden verwertbaren Boden vorgesehen, wie nach-
folgend dargestellt.  
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Eingriffsbereich Würmtalrampe  

Ein möglicher Eingriff in die Bodeneinheit der Auengleye beschränkt sich auf eine kurz-
zeitige Nutzung als Bereitstellungsfläche im Zuge der Anlage einer Grundwassermess-
stelle. Bei fachgerechter Umsetzung der Arbeiten ist davon auszugehen, dass diese Arbei-
ten zu keiner Beeinträchtigung des Auengleys führen. Boden zur Verwertung fällt im Bereich 
der Auengleye nicht an.  

Das Bodensubstrat der Podsol-Braunerde ist aufgrund des hohen Steingehalts sowie der 
enthaltenen Blöcke als nicht kulturfähig einzustufen. In der überprägten Podsol-Braunerde 
ist zusätzlich ein unbestimmter Anteil an Störstoffen zu erwarten. Auch auf den bereits 
überbauten und versiegelten Flächen fällt kein kulturfähiger Boden an. Damit fällt im 
gesamten Eingriffsbereich der Würmtalrampe kein zur Verwertung geeigneter Boden an. 
Das beim Eingriff abgetragene Bodensubstrat wird vor Ort zum Massenausgleich einge-
setzt. Überschüssiges Bodenmaterial wird zur Entsorgung abgefahren.  

Die Eingriffsbereich innerhalb der jeweiligen Geltungsbereiche wurden so abgegrenzt, dass 
jeweils ein Puffer um die tatsächlichen Baubereiche gegeben ist, der auch als Standfläche 
für die Baumaschinen oder als Bereitstellungsfläche für Baustoffe oder Abraummassen 
genutzt werden kann. Die Gefahr, dass Böden über die abgegrenzten Eingriffsbereiche hin-
aus in Anspruch genommen werden, ist gering, da die angrenzenden Flächen entweder 
bereits durch die bestehenden Straßen und Wege befestigt sind oder von Waldbeständen 
eingenommen werden und daher schwer zugänglich sind.  

Einer potenziellen Gefährdung der Böden durch den Austritt von Schmier- oder Kraftstoffen 
wird durch geeignete Vorsorgemaßnahmen entgegengewirkt, sodass die Eintrittswahr-
scheinlichkeit eines derartigen Ereignisses als sehr gering eingeschätzt werden kann. 

 

Eingriffsbereich Würmtalstollen: 

Im Eingriffsbereich des Würmtalstollens wird vorrangig in Böden eingegriffen, die laut 
Bodenkarte durch anthropogene Einflüsse gestört sind. Diese Böden sind, wie auch die 
Podsol-Braunerde sowohl aufgrund ihres Steingehalts als auch wegen möglicher weiterer 
Beeinträchtigungen nicht zur Verwertung geeignet. In den bereits überbauten und versie-
gelten Flächen fällt ebenfalls kein kulturfähiger Boden an. Auch im Eingriffsbereich des 
Würmtalstollens wird der ausgehobene Boden zum Massenausgleich genutzt oder abge-
fahren.  
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Eingriffsbereich Wetterschacht: 

Auf etwa der Hälfte der Eingriffsfläche des Wetterschachts steht ein ungestörter Boden 
des Bodentyps Braunerde aus gering-mächtiger lösslehm-haltiger Fließerde an.  

Der Bodentyp liegt überwiegend im Westen des Eingriffsbereichs im Bereich des Biotoptyps 
Nadelholzbestand vor, der als ebene und befestigte Bereitstellungsfläche gestaltet werden 
soll. Die zur Modellierung und Befestigung vorgesehene Fläche erstreckt sich auf ca. 
1.700 m² der ungestörten Braunerden.  

Das nach der Gehölzentnahme verbleibende Bodensubstrat wird sich aus dem ursprünglich 
in ca. 0,1 bis 0,2 m mächtig anstehenden humosen Oberboden, dem infolge der Forst-
arbeiten und der Wurzelstockentnahme eingemischten Unterbodensubstraten und ein-
gemischten Wurzelresten zusammensetzen. Im Oberbodengemisch kann nach der Wurzel-
stockentnahme der Steinanteil einfach abgeschätzt werden. Sofern der Boden einen Stein-
anteil von 10 Vol.-% nicht überschreitet, ist es vorgesehen, diesen für eine Verwertung im 
Rahmen der Rekultivierung zu sichern. 

Ein solches Bodengemisch ist nach UMWELTBERATUNG ISTE (2011) insbesondere für eine 
Wiederverwertung auf Aufforstungsflächen geeignet und kann als eine Bodenschicht in bis 
zu 0,6 m Mächtigkeit gewonnen werden. Da die Waldböden im Unterboden einen Anstieg 
des Steingehalts aufweisen, wird die Abtragmächtigkeit der Waldböden auf ca. 0,3 m 
begrenzt. Sollte der Boden der gesamten zur Modellierung und Befestigung vorgesehen 
Fläche als kulturfähig eingestuft werden, fallen maximal ca. 510 m³ Boden an.      

Im Westen des Eingriffsbereichs ist für den Fall, dass kulturfähiger Oberboden anfällt, eine 
optionale Bodenmiete (siehe Anlage C.6) vorgesehen. Zur fachgerechten Umsetzung wird 
eine maximal 2 m hohe und maximal 8 m breite Bodenmiete vorgesehen. Dort kann der 
Boden bis zur Rekultivierung ohne eine Beeinträchtigung durch weitere Betriebsvorgänge 
zwischengelagert werden.  

Der übrige Teil der Eingriffsfläche ist überbaut oder wird von Böden eingenommen, die 
aufgrund ihrer Überprägung nicht zur Wiederverwertung geeignet sind.  

 

Bodenrekultivierung  

Nach Abschluss des Vorhabens ist vorgesehen, die überbauten Flächen zurückzubauen und 
Waldbestände im ursprünglichen Umfang wieder zu entwickeln. Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Wiederaufforstung ist eine Wiederherstellung von Böden. Daher ist auf den 
Wiederaufforstungsflächen eine qualifizierte Bodenrekultivierung geplant. 

Nach dem LANDESARBEITSKREIS FORSTLICHE REKULTIVIERUNG VON ABBAUSTÄTTEN (2011) soll auf 
Flächen zur Wiederaufforstung die Rekultivierungsbodenschicht ca. 1,5 m mächtig auf-
gebaut werden. Dementsprechend ist vorgesehen, über einer ca. 1,2 m mächtigen kultur-
fähigen Unterbodenschicht einen ca. 0,3 m mächtigen humosen Oberboden aufzutragen.  
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Mit Ausnahme des ggf. im Eingriffsbereich Wetterschacht anfallenden humosen Ober-
bodengemischs steht kein autochthoner Boden zur Rekultivierung zur Verfügung. Daher 
muss geeigneter Fremdboden zur Bodenrekultivierung angeliefert werden. Hierzu eignen 
sich insbesondere die im regionalen Umfeld bei Baumaßnahmen anfallenden Lösslehme.  

Generell können durch eine entsprechende Arbeitsweise, die sich an den Vorgaben der 
Vollzugshilfe zu §§ 6�r8 BBodSchV (LABO 2023), des LANDESARBEITSKREIS FORSTLICHE REKULTI-
VIERUNG VON ABBAUSTÄTTEN (2011) sowie der DIN 19731 und der DIN 19639 orientiert, Ver-
dichtungen des Bodens minimiert werden. Die meist sehr steinhaltigen und sandigen Böden 
sind wenig empfindlich gegen Verdichtungen. Die Auenböden im Eingriffsbereich der 
Würmtalrampe sowie die lösslehmhaltigen Braunerden im Bereich des Wetterschachts 
sind anfällig gegen Verdichtung und Verschlämmung. Deswegen wird darauf geachtet, dass 
nur trockenes oder leicht feuchtes Bodenmaterial umgelagert wird und der Kulturboden 
möglichst nicht bzw. nur durch Fahrzeuge mit geringer Bodenpressung befahren wird.  

Mit der geplanten Bodenrekultivierung können Böden hergestellt werden, die die ursprüng-
lichen Funktionen der Böden im Naturhaushalt wieder erfüllen. Aufgrund der deutlich 
besseren und tieferen Gründigkeit können die Rekultivierungsböden bei fachgerechter 
Umsetzung der Bodenarbeiten die ursprünglichen Leistungsfähigkeiten sogar übertreffen.  

Die vor dem Eingriff bestehenden überbauten, versiegelten oder befestigten Flächen und 
Wege bleiben unverändert erhalten. Auf den weiteren Flächen der Eingriffsbereiche ist die 
Wiederherstellung der Bodenverhältnisse, wie sie vor dem Eingriff gegeben waren, vorge-
sehen. Dazu werden die überbauten oder aufgeschotterten Flächen rückgebaut, 
mechanisch gelockert und humoser Oberboden ca. 0,3 m mächtig aufgetragen. Die so 
gestalteten flachgründigen Böden werden geringe Leistungsfähigkeiten, vergleichbar mit 
den Leistungsfähigkeiten der überprägten Böden, erreichen. 

 

5.4.5 Fazit 

Insgesamt zeigt sich, dass das Vorhaben nicht mit dauerhaften erheblich nachteiligen Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Boden verbunden ist. 
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5.5 Schutzgut Wasser 

5.5.1 Methodik 

Untersuchung der Würm 

Da im Zuge der Sümpfungsmaßnahme grubeneigenes Wasser in die Würm eingeleitet wer-
den soll, sind diesbezügliche relevante Veränderungen der Wasserqualität mit möglichen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie auf das Naturschutzgebiet und 
das FFH-Gebiet zu betrachten. Ein direkter Eingriff in Oberflächengewässer findet dagegen 
nicht statt. 

Die Beurteilung der gewässerökologischen Auswirkungen erfolgt in einem gesonderten 
Gutachten durch das Büro ALAND (siehe Teil H 2 des Antrags). Da das gewässerökologische 
Gutachten die vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Makrozoobenthos, die Fische und 
die Wasserpflanzen betrachtet, wird dieser Aspekt beim Schutzgut Tiere und Pflanzen in 
Kapitel 5.2 dargestellt. Das vorliegende Kapitel zum Schutzgut Wasser behandelt nur die 
Auswirkungen auf die Wasserqualität. 

Da das gewässerökologische Gutachten bereits eine ausführliche Beschreibung der ange-
wendeten Methoden enthält, wird hierauf verwiesen. Das Untersuchungsprogramm zur 
Bestimmung der Wasserqualität umfasst die folgenden Maßnahmen: 

�x Auswertung vorliegender, älterer Messdaten aus der Betriebs- und Stilllegungszeit 

�x Festlegung der zu analysierenden Parameter anhand der vorhandenen Wasseranalysen, 
der Mineralien der Lagerstätte und der Analyseergebnisse der Nachversatzstoffe 

�x Entnahme von Wasserproben aus der aktuellen Einleitung bei der Würmtalrampe und von 
Proben aus dem Blindschacht 1 

�x Vor-Ort-Erfassung der physikalisch-chemischen Parameter (Temperatur, Leitfähigkeit,  
pH-Wert und Sauerstoffgehalt) 

�x Analyse der allgemeinen chemischen Parameter (ACP), Abfiltrierbaren Stoffe (AFS) und 
weiterer, auf Grundlage der vorliegenden Daten festgelegter Stoffe in einem zertifizierten 
Labor 

 

Untersuchungen zum Grundwasser 

Die Beurteilung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Grundwasser erfolgt in 
einem gesonderten hydrogeologischen Gutachten durch das Büro DR. SPANG INGENIEUR-
GESELLSCHAFT FÜR BAUWESEN, GEOLOGIE UND UMWELTTECHNIK MBH (Teil H 1 des Antrags). Das 
Gutachten basiert in erster Linie auf einer Aufarbeitung und Auswertung bereits vorhande-
ner Daten, Akten und Veröffentlichungen aus dem ehemaligen Betrieb der Grube. 
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Wasserrahmenrichtlinie 

Im Zuge des Wasserrechtsverfahrens ist auch eine Bewertung der ökologischen und chemi-
schen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf Fließgewässer und Grundwasser vor 
dem Hintergrund der Bestimmungen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) not-
wendig. Hierfür wurde durch das Büro ALAND ein entsprechender Fachbeitrag erstellt (Fach-
beitrag WRRL, Teil H 3 des Rahmenbetriebsplans). 

Im Fachbeitrag WRRL wird streng formalisiert geprüft, ob ein Vorhaben mit den Zielen der 
WRRL bzw. den Bewirtschaftungszielen gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbin-
dung mit der Oberflächengewässerverordnung (OGewV) sowie der Grundwasserverordnung 
(GrwV) vereinbar ist. Dabei sind die vorhabenbedingten Auswirkungen auf alle direkt und 
indirekt betroffenen Wasserkörper zu beurteilen, insbesondere erfolgt eine Prüfung des 
Verschlechterungsverbotes und eine Prüfung des Zielerreichungsgebotes.  

Grundlage für die Bewertung sind das gewässerökologische Gutachten (Antragsteil H 2) 
und die Daten aus dem Monitoring der WRRL (RPK 2021). 

 

5.5.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Wasserqualität der Würm 

Die Beschreibung der physikalisch-chemischen Wasserqualität der Würm basiert auf den 
Untersuchungsdaten der LUBW zur Wasserrahmenrichtlinie. Die ausgewertete Messstelle 
befindet sich ca. 5 km unterhalb der aktuellen Einleitstelle des Grubenwassers. Eine 
zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse enthält das gewässerökologische Gutach-
ten (S. 9). Danach wurden im Zeitraum 2014�r2018 bei den Parametern Wintertemperatur 
und Biologischer Sauerstoffbedarf die Hintergrundwerte (Übergang vom sehr guten in 
guten ökologischen Zustand) eingehalten. Die Parameter Sommertemperatur, pH-Wert, 
Sauerstoff, Ammonium, Nitrit und Chlorid hielten die Orientierungswerte (Übergang vom 
guten in mäßigen ökologischen Zustand) ein. Die Parameter Ammoniak, Phosphor und Sul-
fat überschritten dagegen die Orientierungswerte. 

 

Wasserqualität des aktuellen Grubenwassers 

Um die Auswirkungen der geplanten Einleitung von Grubenwasser auf die Würm beurteilen 
zu können, erfolgten im Rahmen des gewässerökologischen Gutachtens physikalisch-
chemische und chemische Untersuchungen aus der aktuell aktiven Einleitung bei der 
Wümtalrampe, deren Ergebnisse anhand der Orientierungswerte/Umweltqualitätsnormen 
der Oberflächenwassergrundverordnung (OGewV), der Trinkwasser-Verordnung (TrinkV) 
und anhand der Deponie-Verordnung (DepV) beurteilt wurden. Darüber hinaus wurden die 
Analysedaten aus der aktiven Einleitung mit den Daten der Chemie-Messstelle der LUBW 
verglichen, die ca. 5 km unterhalb der aktuellen und geplanten Einleitstelle liegt. 
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Die Analysen des aktuellen Grubenwassers kamen zu folgenden Ergebnissen: 

�x Mit Ausnahme des Sauerstoffs und der Wassertemperatur lagen alle allgemeinen 
chemischen Parameter unter den Orientierungswerten.  

�x Der Sauerstoffgehalt war im Schacht und unterhalb des Austritts sehr niedrig. Bei einer 
Einleitung über den vorhandenen Graben unterhalb der Rampe wird auf der Strecke von 
ca. 80 m bis zur Würm der Sauerstoff in ausreichender Menge physikalisch ins Wasser 
eingetragen. 

�x Die Wassertemperatur von rund 20 °C kann je nach Jahreszeit und Größe der Abflüsse 
in der Würm kritisch werden. 

�x Die sonstigen Parameter (u.a. Fluorid, Bor, Natrium) lagen in den Proben der Käfer-
steige auf einem ähnlichen Niveau wie die Werte der LUBW-Messstelle. 

�x Die Abfiltrierbaren Stoffe (AFS) und die Trübung wiesen niedrige Werte auf. Dies kann 
sich in der Sümpfungs- und Betriebsphase jedoch ändern. 

�x Fluorid lag über dem Grenzwert der TrinkwV (2023), entsprach jedoch den Werten in 
der Würm der LUBW-Messstelle.  

�x Bei den Metallen und Halbmetallen gab es Unterschiede zwischen den im Schacht und 
in der Rampe gemessenen Werten und im Vergleich zur LUBW-Messstelle unterhalb 
der Einleitstelle. Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Mangan, Molybdän, Queck-
silber, Selen, Silber Thallium, Vanadium und Zink lagen in den Wasserproben der 
Käfersteige im Mittel höher als in der Würm bei der LUBW-Messstelle. Die Konzen-
trationen von Blei, Nickel, Quecksilber und Selen lagen deutlich unter den Werten der 
jeweiligen Umweltqualitätsnormen, während die Konzentrationen von Cadmium, Sil-
ber und Thallium in den Mittelwerten der Stichproben die UQN überschritten. Ihr Ein-
fluss auf die Würm muss in den Mischungsrechnungen geprüft werden. 

�x Mit Ausnahme von Antimon und Arsen lagen die in der Käfersteige gemessenen Kon-
zentrationen weit unter den Werten der TrinkwV. Antimon lag knapp über dem Grenz-
wert der TrinkwV. Für Antimon liegen jedoch aus der Würm keine Messwerte vor. 

�x Die Konzentrationen der Polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) lagen 
fast immer unter der Nachweisgrenze. Ausnahme war Naphthalin in einer Schacht-
probe, deren Wert jedoch deutlich unter dem Wert der Umweltqualitätsnorm bezüglich 
des Jahresdurchschnittswerts (JD-UQN) und dem der Würm-Messstelle lag. 
Benzo(a)pyren lag bei den ersten Messungen zwar über der JD-UQN, jedoch ebenfalls 
weit unter dem Wert in der Würm-Messstelle. 

�x Die Polychlorierten Biphenyle (PCB) lagen bei den ersten Messungen unter der Nach-
weisgrenze von 0,01 µg/l. Dieser Wert lag über der JD-UQN von 0,0005 µg/l. Bei den 
weiteren Messungen mit niedrigeren Bestimmungsgrenzen (0,0003 µg/l) lagen die 
Messwerte unter der Bestimmungsgrenze und damit unter der UQN. Die PCB werden 
in der Würm nicht kontrolliert. 
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Hydrogeologische Verhältnisse 

Da das hydrogeologische Gutachten in Teil H 1 des Antrags bereits eine Beschreibung ent-
hält, erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung. 

Maßgebend für die hydrogeologischen Verhältnisse in der Grube Käfersteige sind Kluft -
aquifere im Festgestein. Die Grundwasserfließrichtung orientiert sich entlang der varis -
zischen Störungslinien. Untersuchungen zeigten, dass alle Wässer aus der nördlichen 
Hagenschieß-Verwerfung nach Norden, Richtung Enz entwässern. Vor allem in den steil 
stehenden herzynischen angelegten Störungen (weiteste Öffnung) sind gute Wasserweg-
samkeiten gegeben. Warme Tiefenwässer fließen durch Spalten des unterlagernden Gra-
nits zu. Die warmen Tiefenwässer bleiben im tiefen Aquifer. Die Temperatur der warmen 
Tiefenwässer wurde mit 20 °C �r 25 °C auf der 310 m Sohle gemessen. 

Im Vorhabenbereich sind folgende Grundwasserleiter vorhanden: Porengrundwasserleiter 
im Quartär, Oberstes Kluftgrundwasserstockwerk (Oberer Buntsandstein), Kluftgrund-
wasserstockwerk (Mittlerer Buntsandstein), Kluftgrundwasser in permischen Sediment-
gesteinen (Zechstein, Rotliegend) sowie ältere warme Tiefenwässer aus dem Granitstock. 

Untersuchungen ergaben, dass in den Grubensümpfungswässern nur ein geringer Anteil 
(< 20 %) von Grundwasser aus den oberen Grundwasserstockwerken vorhanden ist, die von 
jungem zusickerndem Oberflächenwasser gespeist werden. Der überwiegende Zufluss von 
bis zu 90 % erfolgt offenbar aus dem tiefen Grundwasserstockwerk im Grundgebirge 
(Gneis/Granit), ggf. aus dem Rotliegend.  

 

5.5.3 Potenzielle Projektwirkungen 

Durch die geplante Einleitung von Grubenwasser in die Würm sowie durch die Entwässe-
rung des Bergwerks bis auf das historische Sümpfungsniveau (310 m Sohle) sind folgende 
Projektwirkungen denkbar: 

�x Verschlechterung der Wasserqualität der Würm unterhalb relevanter Orientierungs-
werte/Umweltqualitätsnormen und Grenzwerte. 

�x Absinken des Grundwasserspiegels 

�x Verschlechterung der Grundwasserqualität. 
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5.5.4 Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Oberflächengewässer 

Eingriffsbeschreibung 

Für den Zeitraum der Sümpfung ist von einer höheren mittleren Einleitmenge in die Würm 
als im Regelbetrieb auszugehen. Für das ungünstigste Szenario ist während der Sümpfungs-
phase eine maximale Einleitung von 200 l/s erforderlich. Die aktuelle Einleitmenge beträgt 
ca. 16 l/s. Der geplante Sümpfungszeitraum erstreckt sich zwischen 6 und 12 Monaten. 
Nach Leerpumpen und Erreichen eines konstanten Zuflusses wird mit einer Zuflussmenge 
von etwa 70�r100 l/s gerechnet. Maximal werden 200 l/s ausgeleitet. 

Die Ableitung aus der Grube erfolgt über einen neu anzulegenden unterirdischen Kanal, der 
parallel zur aktuellen Leitung von der Würmtalrampe unter der Landesstraße 572 hindurch 
zur Würmaue geführt wird. Die geplante Austrittsstelle des Grubenwassers befindet sich 
am aktuellen Ausleitstandort. Wie bei der derzeitigen Grubenentwässerung wird das 
Grubenwasser in einen Graben eingeleitet, der eine naturnahe Ausprägung aufweist und 
nach einer Lauflänge von ca. 80 m in die Würm einmündet. Maßnahmen zur Sohlsicherung 
und zur Ausbildung von Fließstrukturen (z.B. Störsteine) sind in dem Graben nicht vorgese-
hen. Es ist davon auszugehen, dass bei der geplanten Einleitmenge von max. 200 l/s das 
Grubenwasser über die Ufer des Grabens tritt und zeitweise zu einer Überschwemmung 
führt. Da der Bereich in einer Aue liegt, entspricht dies jedoch einer natürlichen Über-
flutung. Vor dem Hintergrund einer durch den Klimawandel zunehmenden Trockenheit tra -
gen die durch das Vorhaben verursachten temporären Überflutungen zum Erhalt feucht-
nasser Standortverhältnisse in der Würmaue bei. Im Bereich der Einleitstelle des Grabens 
in die Würm sind keine Maßnahmen notwendig. 

Im Bereich der Würmtalrampe sowie des Wetterschachts sind keine Entwässerungs-
maßnahmen sowie keine Eingriffe in Oberflächengewässer und ins Grundwasser vorgese-
hen. 

 

Mischungsszenarien mit den aktuellen Analysendaten 

Da bei der geplanten Sümpfung über die Würmtalrampe eine deutlich höhere Wasser-
menge in die Würm eingeleitet wird als aktuell, wurden im Rahmen des gewässerökologi -
schen Gutachtens Mischungsszenarien berechnet, die auch die jahreszeitlich unterschied-
lichen Abflussmengen der Würm berücksichtigten.  

Folgende Parameter gingen in die Mischungsberechnungen mit ein: Cadmium, Silber, 
Thallium und Arsen sowie Wassertemperatur (Sommer, Winter). 

  



DFG, Grube Käfersteige   �r   Rahmenbetriebsplan   �r   Teil C: UVP-Bericht 100 I 126 

Die Mischungsszenarien ergaben zusammengefasst folgende Resultate:  

�x Die Einleitung von Cadmium aus der Käfersteige mit den aktuell erfassten Werten führt 
in der Würm nicht zu kritischen Konzentrationen, die JD-UQN wird eingehalten. 

�x �6�N���E�F�O���c�H�V�U�F�O�o���D�I�F�N�J�T�D�I�F�O���;�V�T�U�B�O�E���C�F�[�×�H�M�J�D�I���4�J�M�C�F�S���J�O���E�F�S���8�×�S�N���[�V���F�S�I�B�M�U�F�O�
���N�V�T�T��
die Einleitmenge (auf 200 l/s) begrenzt und bei Abflüssen kleiner des Mittleren 
Niedrigwassers (MNQ) weiter reduziert werden oder ein Verfahren zur Wasserbehand-
lung / Reduktion des Eintrags eingesetzt werden. 

�x Die Einleitung von Arsen aus der Käfersteige mit den aktuell erfassten Werten führt in 
der Würm nicht zu kritischen Konzentrationen; die TrinkwV wird eingehalten.  

�x Die Temperatur des einzuleitenden Grubenwassers wird bei 20 °C bis max. 25 °C lie-
gen. Im Sommer (April�rNovember) darf die Temperatur der Würm nicht über 23 °C 
steigen und die Temperaturdifferenz in der Würm von oberhalb nach unterhalb der Ein-
leitstelle sollte unter 2 K bleiben. Dies wird sowohl unter mittleren Bedingungen (MQ, 
Temperatur Sommer-Mittelwert) bei einer Einleittemperatur von 20 °C eingehalten, als 
auch unter Extrembedingungen (MNQ, NQ, Temperatur Sommer-Maximum) und 25 °C 
Einleittemperatur. Lediglich bei sehr niedrigen Temperaturen in der Würm und niedri-
gem Abfluss (MNQ, NQ) kann die erlaubte Temperaturdifferenz von 2 K theoretisch im 
Sommer überschritten werden. Bei kalter Witterung wird sich aber das Wasser der 
Einleitung auf der langen Grabenstrecke zur Würm unter Einfluss der Außentemperatur 
weiter abkühlen (< 20 °C), bevor es die Würm erreicht. 

�x Im Winter (Dezember�rMärz) darf die Temperatur der Würm nicht über 10 °C steigen. 
Die Temperaturdifferenz von oberhalb nach unterhalb der Einleitstelle sollte unter 2 K 
bleiben. Dies wird unter mittleren Bedingungen (MQ, Temperatur Winter-Mittelwert) 
bei einer Einleittemperatur von 20 °C eingehalten. Beim MNQ und einer Einleitmenge 
von 300 l/s (nicht geplant) würde die erlaubte Temperaturdifferenz von 2 K überschrit-
ten werden.   

 

Maximale gewässerverträgliche Belastungskonzentrationen 

Es ist davon auszugehen, dass sich die physikalisch-chemischen und chemischen Eigen-
schaften des Grubenwassers vor allem beim späteren Probeabbau ändern werden. Die 
Werte der unterschiedlichen Parameter und Stoffe lassen sich jedoch nicht vorab angeben. 
So kann die Trübung stark zunehmen und damit auch die Belastung mit bestimmten Schwer-
metallen (z.B. Chrom, Zink) und PCB, da diese Stoffe die Tendenz haben, sich an Partikel 
anzulagern.  
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Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen des gewässerökologischen Gutachtens geprüft, 
bei welchen maximalen Konzentrationen und Einleitbedingungen im Grubenwasser die 
Orientierungswerte und Umweltqualitätsnormen der Oberflächengewässer-Verordnung in 
der Würm noch eingehalten werden können. Die einzelnen Werte sind dem Gutachten zu 
entnehmen (s. S. 42 ff.). 

 

Maßnahmenempfehlungen 

Aufbauend auf die Mischungsszenarien und die ermittelten maximalen gewässerverträgli -
chen Einleitkonzentrationen werden im gewässerökologischen Gutachten Maßnahmen-
empfehlungen vorgestellt und Einleitwerte vorgeschlagen, die mit der Unteren Wasser-
behörde abgestimmt wurden. Für zahlreiche Parameter sind im Gutachten jeweils ein 
gewässerverträglicher mittlerer Einleitwert sowie ein maximal zulässiger Einleitwert für 
das Grubenwasser angegeben, die eine maßgebliche Verschlechterung der Wasserqualität 
der Würm verhindern (siehe Tabelle 8.1 auf S. 47 des Gutachtens). Die Einhaltung dieser 
Einleitwerte wird durch regelmäßige Wasseranalysen kontrolliert.  

Bei Überschreitungen der Einleitwerte werden vom Vorhabenträger geeignete Maßnahmen 
zu deren Reduktion ergriffen. Aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften zeigen Schwer-
metalle und PCB eine starke Tendenz, sich an Partikel anzulagern. Dementsprechend kön-
nen die Schwebstoffe stärker belastet sein. Aufgrund der z.T. toxischen und kanzerogenen 
Wirkungen muss im späteren Betrieb eine Trübungsmessung mit kontinuierlicher Über-
wachung installiert werden und, nach Kontrollanalysen, ggf. eine Behandlungsanlage 
(Filter o.ä.) zum Einsatz kommen.  

Es bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der Umsetzung der 
Maßnahmenempfehlungen eine erhebliche Beeinträchtigung der Wasserqualität der Würm 
nicht eintritt. 

 

Grundwasser 

Eingriffsbeschreibung 

Geplant ist die Sümpfung und Sicherung der Grube bis auf das Niveau der 310 m Sohle 
(tiefste, zuletzt im Abbau stehende und mithin bereits vorhandene Sohle), inklusive der 
Auffahrung eines Sumpfes bzw. einer Sumpfstrecke bis unter das Niveau der 310 m Sohle 
zur technisch sicheren Fassung und Haltung des Grubenwassers für den darüber liegenden 
Explorations- und Probebetrieb. Das abzuleitende Grubenwasser wird von Zuflüssen aus 
den Grundwasserstockwerken gespeist. 
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Auswirkungen  

Nachfolgend werden die Ergebnisse des hydrogeologischen Gutachtens (Teil H 1 des 
Antrags) zu den Auswirkungen des Vorhabens zusammengefasst dargestellt.  Das Gutach-
ten bewertet eine Absenkung des Grubenwassers bis auf das historische Sümpfungsniveau 
(310 m Sohle). 

Beim ehemaligen Betrieb der Grube wurde keine Absenkung in der Würm oder dem quar-
tären Aquifer festgestellt. Der Einfluss der Grubensümpfung auf die oberflächennahen 
Grundwasserleiter (Porengrundwasserleiter im Quartär des Würmtals und Kluftgrund-
wasser im obersten Kluftgrundwasserstockwerk des Oberen Buntsandsteins) ist �r auch 
bestätigt durch seinerzeitige Pegelmessungen �r als gering zu bewerten. Im seinerzeitigen 
Betrieb wurden ungünstige Einflüsse auf die hydrogeologischen Gegebenheiten im Umfeld 
der Grube Käfersteine nicht festgestellt; sowohl im Hinblick auf die Würm und deren ober-
flächennahen quartären Aquifer, als auch im Hinblick auf die im weiteren Umfeld liegenden 
Wassergewinnungsanlagen. 

Im Umfeld der Grube Käfersteige befinden sich einige Trinkwassergewinnungsanlagen, vor-
wiegend im Tal der Nagold, der Enz und auch im Oberlauf der Würm. Fast alle Grund-
wasserentnahmen finden aus tieferen Brunnen in den Sandsteinabfolgen des Oberen und 
Mittleren Buntsandsteins, teilweise sogar im Unteren Muschelkalk statt. Da wie im Kapitel 
5.5.2 zur Bestandsbeschreibung erläutert, der Großteil des Grubenwassers (ca. 90 %) 
offenbar aus dem tiefen Grundwasserstockwerk im Grundgebirge (Gneis/Granit, ggf. aus 
dem Rotliegend) stammt, erfolgen die Trinkwasserentnahmen aus Aquiferen, die einen 
geringen Anteil am Grubenwasser besitzen. Somit ist durch die geplante Sümpfung nicht 
mit maßgeblichen Auswirkungen auf die Wassergewinnung zu rechnen. Auch bei der Sümp-
fung im Zuge des ehemaligen Abbaubetriebs sind keine negativen Auswirkungen bekannt 
geworden. 

Die bislang maximal dokumentierte Fördermenge im Betrieb betrug ca. 100 l/s, die letzte 
dauerhafte Sümpfungsmenge lag bei ca. 75 l/s. Gemäß der aktuellen Planung wird zunächst 
das Standwasser im Grubengebäude mit einer erhöhten Förderrate abgepumpt �r eine 
dauerhafte Erhöhung gegenüber der Sümpfungsmenge zum Ende des Betriebs auf der 
310 m Sohle ist nicht zu erwarten. Damit wird quasi nur der Stand zum Zeitpunkt der Still -
legung wiederhergestellt �r der seinerzeit gegebene hydrogeologische Zustand wird damit 
nicht verändert. 
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Hinsichtlich der Hydrochemie kommt das Gutachten zu folgenden Ergebnissen: 

�x Das Grubenwasser stellt ein Mischwasser dar, dessen Temperatur und Leitfähigkeit 
zwischen den Werten des kühleren Kluftwassers mit geringer Leitfähigkeit und denen 
des wärmeren Tiefenwassers mit höherer Leitfähigkeit liegen. Es ist anzunehmen, dass 
der Anteil an wärmeren Tiefenwässern grundsätzlich mit zunehmender Teufe des 
Abbaus zunehmen wird. 

�x Gemäß dem gewässerökologischen Gutachten (Teil H 2 des Antrags) ist beim Gruben-
wasser nur eine geringfügige Überschreitung der Grenzwerte der Trinkwasserverord-
nung (TVO) bei Fluorid, Eisen und Antimon gegeben. Insgesamt liegen �r geogen bedingt 
�r die Gehalte einiger Metalle (Arsen, Kupfer, Mangan, Molybdän, Silber und Zink) über 
den Grenzwerten der TVO. Organische Schadstoffe sind nicht vorhanden. 

�x Die Bewertung nach der OGewV (Oberflächengewässerverordnung) zeigt bei den 
Grubenwässern geringfügige Überschreitungen bei den Schwermetallen Cadmium, Sil-
ber und Blei (siehe gewässerökologisches Gutachten). 

Um die Auswirkungen der geplanten Sümpfung zu überprüfen, sind ein begleitendes Moni-
toring der Grundwasserstände sowie chemisch-physikalische Wasseruntersuchungen 
innerhalb und außerhalb der Grube Käfersteige vorgesehen. Eine Beschreibung des geplan-
ten Monitorings enthält das hydrogeologische Gutachten.  

Es ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung eines kontrollierenden und begleitenden 
Monitorings eine erhebliche Beeinträchtigung des Grundwassers nicht eintritt. 

 

5.5.5 Fazit 

Zusammenfassend betrachtet ergeben sich mit dem geplanten Probebetrieb und der damit 
verbundenen Sümpfung keine negativen Auswirkungen auf die Wasserqualität der Würm 
und auf das Grundwasser, sodass eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Wasser 
nicht zu erwarten ist. 
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5.6 Schutzgüter Klima und Luft 

5.6.1 Methodik 

Eine mögliche Beeinträchtigung des (Lokal-)Klimas entsteht durch die geplante Vegeta-
tionsbeseitigung außerhalb der Grube sowie durch die Bewetterung (Frischluftversorgung). 
Auswirkungen auf die Luftqualität sind nur durch den vorhabenbedingten Transportverkehr 
möglich. 

Für die mesoklimatische Bestandsbeschreibung wurden die Klimadaten des Klimaatlas 
Baden-Württemberg (LUBW 2006) sowie ergänzende Angaben der LUBW ausgewertet. Die 
lokalklimatischen Verhältnisse können aus den topographischen Verhältnissen sowie aus 
den gegebenen Landnutzungen abgleitet werden. Hierzu erfolgt eine verbal-argumentative 
Einschätzung der Situation. 

Gemäß UVPG sind die potenziellen Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimawandel zu 
betrachten. Das Gebot zur Berücksichtigung des Klimaschutzes ergibt sich aus § 13 des 
Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG). Danach haben öffentliche Träger bei Entscheidungen 
zu berücksichtigen, ob der Zweck und die festgelegten Ziele des KSG erfüllt werden. Die 
Beschreibung und Bewertung hierzu erfolgen verbal-argumentativ mit Angabe der prinzi-
piellen Auswirkungen insbesondere durch die vorhabenbedingte Landnutzungsänderung.  

Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Luftqualität wurden im Rahmen eines geson-
derten Gutachtens durch die IfU GmbH geprüft (siehe Antragsteil I 3), bei dem Stickoxide, 
Staub, Schwefeloxide und Kohlenstoffmonoxid betrachtet werden. 

Eine Immissionsprognose zum Wasserdampf, der durch die Einleitung von warmem 
Grubenwasser in die benachbarte Vorflut emittiert wird, wurde ebenfalls von der IfU GmbH 
erstellt (siehe Antragsteil I 4).  

 

5.6.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Großklimatisch ist das Untersuchungsgebiet dem Übergangsbereich zwischen maritimer 
und kontinentaler Beeinflussung zuzuordnen. Die ca. 13 km südöstlich der Käfersteige 
gelegene Klimastation Weil der Stadt der Landwirtschaftsverwaltung in Baden-Württem-
berg (wetter-bw.de) weist für den Zeitraum 2011 bis 2024 eine Jahresmitteltemperatur von 
10,1°C und eine mittlere Jahresniederschlagsmenge von 583 mm auf. Da die Mundlöcher 
der Würmtalrampe und des Würmtalstollens niedriger und innerhalb der großflächigen 
Waldgebiete des Schwarzwalds liegen, ist im Gegensatz zum Wetterschacht von veränder-
ten Werten auszugehen. Der Wind im Bereich der drei Vorhabenbereiche kommt vorrangig 
aus Nordwest und Südost (siehe synthetische Winddaten im Daten- und Kartendienst der 
LUBW).  

  



DFG, Grube Käfersteige   �r   Rahmenbetriebsplan   �r   Teil C: UVP-Bericht 105 I 126 

Die aufgeführten Klimaverhältnisse spiegeln die Situation im Betrachtungsraum in der Ver-
gangenheit wider. Infolge des Klimawandels ist zukünftig mit steigenden Jahresmittel -
temperaturen sowie geänderten und stark schwankenden Niederschlagsmengen zu rech-
nen.  

Die Vorhabenbereiche des vorliegenden Rahmenbetriebsplans erstrecken sich zum über-
wiegenden Teil auf Waldbestände. Diese üben eine wichtige bioklimatische und luft-
hygienische Funktion als Puffer gegenüber extremen Temperaturen und Winden sowie als 
Sauerstoffproduzent und Filter für Luftschadstoffe aus. Die Blattorgane filtern Staub, Ruß 
und gasförmige Verunreinigungen aus der Luft. Zusätzlich tragen sie durch Verdunstung zur 
Luftbefeuchtung bei. Die Waldbestände weisen, im Vergleich zum ackerbaulich geprägten 
Umland, eine verringerte Anzahl von Tagen mit Wärmebelastung auf. Im Waldbestand kühlt 
sich im Gegensatz zum Freiland ein größeres Luftvolumen ab, erreicht jedoch nicht die 
tiefen Temperaturen der Freiflächen. Die Baumkronen-Oberfläche des belaubten Wald-
anteils bzw. des immergrünen Nadelwalds schirmt den Waldboden zur Atmosphäre hin ab 
und reguliert den Wärmeumsatz so, dass der Stammraum tagsüber nicht so stark aufgeheizt 
wird wie die bodennahe Luftschicht über Freiflächen, und sich zur Nachtzeit auch nicht 
extrem abkühlt. Diese, den Tagesgang der Lufttemperatur ausgleichende Wirkung, ermög-
licht es, dass Wälder eine temperaturausgleichende Funktion zugunsten von Siedlungs-
flächen ausüben.  

Aufgrund der siedlungsfernen Lage gehen von den drei Vorhabenbereichen jedoch keine 
bioklimatischen Ausgleichswirkungen aus. 

Die lufthygienischen Verhältnisse im Planungsraum sind aufgrund der siedlungsfernen Lage 
innerhalb eines großräumigen Waldgebiets als wenig belastet einzustufen. Lediglich der 
Verkehr auf der Wümtalstraße (Landesstraße L 572) und der Kreisstraße K 9806 (Würmtal-
stollen) führt zu Schadstoffemissionen, die eine Vorbelastung darstellen. 

 

5.6.3 Potenzielle Projektwirkungen 

Durch die geplante Beseitigung von Baum- oder Gehölzbeständen kann es zu Veränderun-
gen der lokalklimatischen Verhältnisse in den jeweiligen Eingriffsbereichen kommen. 
Darüber hinaus könnte das Vorhaben durch hohe vorhabenbedingte CO2-Emissionen einen 
relevanten Beitrag zum Klimawandel aufweisen. 

Zu den möglichen Projektwirkungen gehört auch eine erhebliche Verschlechterung der Luft-
qualität durch vorhabenbedingte Emissionen sowie die verstärkte Bildung von Nebel, Ver-
nässung und Vereisung durch emittierten Wasserdampf. 
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5.6.4 Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Auswirkungen auf das Lokalklima 

Im Zuge der geplanten Errichtung von technischen Anlagen und Infrastruktureinrichtungen 
bei der Würmtalrampe erfolgt eine Waldbeanspruchung mit einem Flächenumfang von ca. 
1,3 ha. Darüber hinaus findet eine Flächenversiegelung durch die Anlage von Zufahrts-
wegen, Parkplätzen und technischen Anlagen statt, die zu einer Erwärmung des Lokalklimas 
führt. Da jedoch nur ein sehr kleinflächiger Waldbestand innerhalb eines großräumigen 
Waldgebiets beansprucht wird, hat das Vorhaben keine maßgeblichen Auswirkungen auf 
das Lokalklima im Würmtal. Aufgrund der siedlungsfernen Lage treten auch keine relevan-
ten Änderungen der bioklimatischen Ausgleichsfunktion des Waldgebiets ein. 

Innerhalb der übertägigen Vorhabenfläche um das Mundloch des Würmtalstollens (ca. 
0,4 ha) sind nur kleinere Bereich mit Wald bestanden. Am Würmtalstollen sind keine 
dauerhaften Betriebsflächen geplant. Für die temporär benötigten Baustelleneinrichtungs- 
und Bereitstellungsflächen muss voraussichtlich nicht oder nur in sehr geringem Umfang in 
Waldflächen eingegriffen werden. Somit ergeben sich auch dort keine relevanten Verände-
rungen der lokalklimatischen Verhältnisse. 

Im Bereich des Wetterschachts wird zur Anlage von Baustelleneinrichtungs-, Bereitstel-
lungs- und Betriebsflächen die befristete Umwandlung von 0,7 ha Wald beantragt. Auf-
grund des geringen Flächenumfangs führt dies innerhalb eines großräumigen Waldgebiets 
nicht zu einer relevanten Veränderung des Lokalklimas. Außerdem grenzt der Vorhaben-
bereich an eine bereits waldfreie Fläche, da sich neben dem Wetterschacht teilweise 
asphaltierte oder geschottert Betriebsflächen von ForstBW sowie ein Betriebsgebäude von 
ForstBW befinden. 

Da der Wetterschacht bereits besteht und wärmere Luft des Wümtalstollens aus diesem 
austritt, gehen von der geplanten Öffnung keine maßgeblichen Änderungen aus. Außerdem 
führt die Emission wärmerer Luft aufgrund des vernachlässigbaren Umfangs nicht zu einer 
relevanten Veränderung des umgebenen Waldklimas. 

 

Auswirkungen auf den Klimawandel bzw. die Klimaschutzziele 

Betrachtungsgegenstand sind die vorhabenbezogenen Auswirkungen auf das globale 
Klima, insbesondere auf die Freisetzung von Treibhausgasen. Zu den Treibhausgasemissi-
onen sind im Klimaschutzgesetz (KSG) nationale Klimaschutzziele festgelegt. Die Emissi-
onen sind aber räumlich nicht beschränkt und wirken global. Bei der Betrachtung von Treib-
hausgasen steht Kohlenstoffdioxid (CO2) im Vordergrund. Weitere relevante Treibhausgase 
sind nach § 2 KSG Methan, Lachgas sowie weitere technische Gase, die eine sehr viel 
stärkere Klimawirkung aufweisen als CO2. 
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Folgende vorhabensbedingte Emissionsquellen kommen im vorliegenden Fall in Betracht:  

�x Einsatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren 

�x Vorhabenbedingte Beanspruchung von Waldbeständen 

Beim Bau der technischen Anlagen an der Wümtalrampe sowie im Zuge des späteren 
Probeabbaus kommt es zu CO2-Emissionen durch die dabei eingesetzten Fahrzeuge mit Ver-
brennungsmotoren. Diese baubedingten Emissionen treten jedoch nur zeitlich begrenzt und 
in sehr geringem Umfang auf. Für den Abtransport des gewonnenen Gesteins beim zeitlich 
begrenzten Probeabbau werden 24 LKW-Fahrten pro Arbeitstag veranschlagt, d.h. jeweils 
12 LKW-Hin- und Rückfahrten. Auch hierbei ist der Umfang an CO2-Emissionen sehr gering. 

Durch die geplante Errichtung von Betriebsflächen bei der Würmtalrampe, beim Würmtal-
stollen und beim Wetterschacht findet eine Beanspruchung von Waldbeständen statt. 
Deren Funktion als CO2-Senke geht somit verloren. So sind sowohl im Baumbestand eines 
Waldes als auch in den Waldböden erhebliche Mengen Kohlenstoff gespeichert. Nach 
Angaben des BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 
(2012) nehmen Wälder zwischen 7 und 14 t CO2 pro Jahr und Hektar auf. Aufgrund der 
vergleichsweise Kleinflächigkeit des Waldverlusts geht von dem geplanten Vorhaben 
jedoch keine maßgebliche Förderung des Klimawandels aus. Bei einem erfolglosen Probe-
betrieb finden außerdem ein Rückbau der technischen Anlagen und nachfolgend eine Wald-
aufforstung statt, sodass die Funktion als CO2-Senke wieder besteht. Im Falle einer Fort-
setzung des Abbaubetriebs ist für den forstrechtlichen Ausgleich an anderer Stelle eine 
Waldentwicklung erforderlich. 

Der in der Käfersteige geförderte Flussspat trägt selbst zur Begrenzung des Klimawandels 
bei. So wird Flussspat in der Metallverhüttung eingesetzt, wo er als Flussmittel den 
Schmelzpunkt reduziert und damit zu Energieeinsparung führt. Darüber hinaus kommt er bei 
der Herstellung von Solarzellen und Elektrolyten in Batterien zum Einsatz. Gerade der 
Batterie-Technologie fällt als Stromspeichertechnologie eine Schlüsselrolle bei der erfolg-
reichen Umsetzung der Energie- und Mobilitätswende zu. 

In der Betrachtung der Klimawirksamkeit des Vorhabens sind zudem die indirekten Klima-
wirkungen zu berücksichtigen. Aus einer regionalen Gewinnung und Aufbereitung der Roh-
stoffe mit deutlich kürzeren Transportwegen und damit weniger CO2-Emissionen durch den 
Transportverkehr resultieren geringere Klimawirkungen als bei einem möglichen Import der 
Rohstoffe aus anderen Regionen bzw. weit entfernt liegenden Abbaustandorten. 

Zusammenfassend ist als Fazit zu konstatieren, dass das beantragte Vorhaben mit den 
öffentlichen Belangen zum Klimaschutz, konkretisiert durch das Klimaschutzgesetz und den 
dort für den globalen Klimaschutz definierten Zielen, vereinbar ist. 
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Luftqualität 

Eine Beurteilung zu vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Luftqualität enthält ein 
gesondertes Gutachten (siehe Teil I 3 des Antrags). Da die Ergebnisse im Gutachten selbst 
und zusammengefasst in den Kapiteln zum Schutzgut Mensch sowie zum Schutzgut Tiere 
und Pflanzen dargestellt sind, wird hierauf verwiesen. Das Gutachten kommt zum Resultat, 
dass eine erhebliche Beeinträchtigung der Luftqualität nicht eintritt. 

 

Wasserdampf 

Im Rahmen des Vorhabens (Sümpfung, Exploration und Probebetrieb) wird Grubenwasser 
aus dem Bergwerk in die Vorflut (Würm) eingeleitet. Die Entwässerung erfolgt über die 
Würmtalrampe und dann zunächst in einem Kanal unter der Würmtalstraße hindurch. 
Jenseits der Würmtalstraße soll das Grubenwasser über einen offenen Graben in die Würm 
eingeleitet werden.  

Für die Sümpfung der Grube im gegenwärtigen Zustand ist eine Einleitung von 200 l/s 
geplant, wobei das Grubenwasser eine Temperatur von etwa 20 bis 25°C haben wird. Da 
das Grubenwasser im Allgemeinen eine höhere Temperatur als die Umgebung hat, wird 
Wasserdampf emittiert. 

Die IfU GmbH hat eine Immissionsprognose für Wasserdampf durchgeführt (siehe Antrags-
teil I 4), um zu prüfen, inwieweit durch den emittierten Wasserdampf eine verstärkte 
Bildung von Nebel, Vernässung und Vereisung im Bereich der Würmtalstraße zu erwarten 
ist. Die Immissionsprognose kommt zu dem Ergebnis, dass für die Würmtalstraße nicht von 
einer nennenswerten oder nachteiligen Beeinträchtigung durch Nebel, Vereisung und Ver-
nässung infolge der Einleitung des Grubenwassers in die Würm auszugehen ist.  

 

5.6.5 Fazit 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit dem geplanten Vorhaben (Sümpfung, Explora-
tion und Probebetrieb der Grube Käfersteige) keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
auf die Schutzgüter Klima und Luft verbunden sind. 
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5.7 Schutzgut Landschaft und Erholung 

5.7.1 Methodik 

Nach § 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Natur und Landschaft so zu schützen, 
dass Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
dauerhaft gesichert sind.  

Vielfalt, Eigenart und Schönheit lassen sich nicht quantitativ messen oder anhand allge-
mein akzeptierter Kriterien objektiv bewerten, wie dies bei den Bewertungskriterien ande-
rer Schutzgüter teilweise der Fall ist. Vielmehr ist der Landschaftseindruck geprägt vom 
individuellen Empfinden des einzelnen Betrachters sowie dessen orts- und situations-
bezogener Einstellung zu dem zu bewertenden Landschaftsausschnitt. Diese individuelle 
Wahrnehmung der Landschaft und das Landschaftsempfinden fügen sich für den Betrachter 
vor seinem Erfahrungs- und Erwartungshintergrund zu einem subjektiven Landschaftsbild 
zusammen, welches auch von den übrigen Sinneswahrnehmungen wie Gerüchen und 
Geräuschen beeinflusst wird. 

Aus diesem Grund gibt es bislang keine allgemein akzeptierte und im Zulassungsverfahren 
einheitlich anzuwendende Bewertungsmethodik für die Landschaft bzw. das Landschafts-
bild. Eine Bewertung der Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schönheit erfolgt häufig unter 
Berücksichtigung nachfolgender Definitionen:  

Die Vielfalt einer Landschaft äußert sich in einem naturraumtypischen Strukturreichtum, 
der insbesondere auch von dem Übergang verschiedener Landschaftselemente und den 
dabei entstehenden Randeffekten geprägt ist. Der Übergangsbereich zwischen verschiede-
nen Landschaftselementen führt zur Ausbildung von Ökotonen bzw. Saumstrukturen, die oft 
auch besonders artenreich sind. 

Die Eigenart einer Landschaft zeigt sich neben der naturräumlichen Ausstattung in ihrer 
Prägung durch historische oder aktuelle Landnutzungsformen. Bezugspunkt für die Betrach-
tung der Eigenart stellt das für den Naturraum typische visuelle Erscheinungsbild der Land-
schaft dar, wobei naturräumliche und kulturhistorische Gegebenheiten zu berücksichtigen 
sind. 

Am schwierigsten zu bewerten ist die Schönheit, da diese von der subjektiven und emo-
tionalen Wahrnehmung und den Wertmaßstäben des Betrachtenden geprägt ist. Häufig 
wird bei der Beurteilung der Schönheit hilfsweise die Naturnähe als Bewertungsmaßstab 
herangezogen. 

Weiterhin ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben bei dieser Betrachtung die Ausstat tung 
der Landschaft im Hinblick auf ihre Erholungsfunktion mit den dazugehörigen Einrichtungen 
zu berücksichtigen. Die Erholungsfunktionen werden aufgrund des engen fachlichen 
Zusammenhangs üblicherweise bei der Bearbeitung des Schutzguts Landschaft einbezo-
gen, obwohl sie wesentlich auch dem Schutzgut Mensch zuzurechnen wären. 
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Der Bewertung besser zugänglich ist die potenzielle Beeinträchtigung der Landschaft bzw. 
des Landschaftsbildes durch einen geplanten Eingriff. Hier ist die Art, die Dauer, die Reich-
weite sowie die Intensität der Störungen zu berücksichtigen. Demgemäß ist für die Ein-
griffsbeurteilung ausschlaggebend, inwieweit die Landschaft, deren Wahrnehmung durch 
den Menschen (Landschaftsbild) sowie die Erholungsfunktion verändert bzw. beeinträchtigt 
werden. Insbesondere die Einsehbarkeit des Vorhabens von Siedlungs- und Erholungs-
gebieten aus sowie der Grad der Beeinträchtigung der funktionalen Ausstattung der Land-
schaft im Hinblick auf die Erholungsfunktion sind dabei von Bedeutung. 

Zur Bearbeitung des Schutzguts wurde neben der Bestandsaufnahme des Untersuchungs-
raums im Rahmen der Kartierarbeiten auch die Geländetopographie auf Basis der topo-
graphischen Karte berücksichtigt und die Freizeitkarte 502 Pforzheim (1:50.000) des 
Landesvermessungsamtes Baden-Württemberg ausgewertet. 

 

5.7.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb der Großlandschaft Schwarzwald (Nr. 15) 
im Naturraum Schwarzwald-Randplatten (Nr. 150) (Daten- und Kartendienst der LUBW im 
Internet). 

Die drei Vorhabenbereiche (Würmtalrampe, Würmtalstollen, Wetterschacht) liegen in 
einem großräumigen bergigen Waldgebiet. Die Mundlöcher der Würmtalrampe und des 
Würmtalstollens befinden sich im unteren Hangbereich des Würmtals. Im nahen Umfeld 
der Tagesöffnungen verlaufen die Landesstraße L 572 und die Kreisstraße K 9806 (Würm-
talstollen). 

Die Vorhabenbereiche der Würmtalrampe und des Wetterschachts befinden sich teilweise 
bzw. vollständig im Landschaftsschutzgebiet Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis 
Pforzheim (siehe Abb. 5 und 11). Alle drei Standorte liegen im Naturpark Schwarzwald 
Mitte/Nord. 

Die Antragsflächen zeichnen sich aufgrund der Lage in einem großräumigen Waldgebiet 
nicht durch eine Vielfalt der Landschaft aus. Bei Betrachtung eines größeren Raumaus-
schnitts bei der Würmtalrampe erhöht sich jedoch die Anzahl der Landschaftselemente 
durch Hinzutreten der von Grünland geprägten Würmaue. 

Aufgrund der Lage in einem für den Schwarzwald großflächigen Waldgebiet ist in den drei 
Vorhabenbereichen eine typische Eigenart gegeben. Da die Antragsfläche der Würmtal-
rampe sich auch auf den versiegelten Eingangsbereich des Stollens und auf die Landes-
straße L 572 erstreckt, liegt jedoch dort eine eingeschränkte Ausprägung vor. Kulturhisto-
rische Nutzungsformen sind im Planungsraum nicht vorhanden. 

Die für den Naturraum charakteristische Waldausprägung sowie die Lage im Würmtal 
führen dazu, dass dort der Aspekt der Schönheit vorhanden ist.  
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Der Wald im Bereich der drei Vorhabenflächen ist hinsichtlich seiner Waldfunktionen als 
Erholungswald der Stufe 1 und 2 ausgewiesen. Einrichtungen für eine landschaftsbezogene 
Erholung (Rastplätze, Hütten) sind in den Antragsflächen oder in deren näheren Umfeld 
nicht vorhanden. Die Flächen werden nicht von ausgewiesenen Rad- oder Wanderwegen 
gequert. Auf der den Betriebspunkten gegenüberliegenden Uferseite der Würm verläuft ein 
ausgewiesener Radweg. Am Waldhang oberhalb des geplanten Betriebspunkts Würmtal-
rampe verläuft ein Fernwanderweg (�cOstweg�o) des Schwarzwaldvereins. 

 

5.7.3 Potenzielle Projektwirkungen 

Durch die geplante Beseitigung von Vegetationsbeständen und stellenweise Abgrabungen 
könnte das Landschaftsbild erheblich und nachhaltig beeinträchtigt werden. Darüber hin-
aus ist eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion im Umfeld denkbar. 

 

5.7.4 Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Würmtalrampe 

Im Bereich der Würmtalrampe ist zur Errichtung technischer Anlagen und Infrastruktur -
einrichtungen die Beanspruchung eines maximal 1,3 ha großen Waldbestandes erforder-
lich. Um eine ebene Fläche für die Anlagen herzustellen und um einen möglichen zweiten 
Zugang zum Bergwerk anzulegen, erfolgt zusätzlich ein Abtrag des dortigen Hangbereichs 
mit Anlage von Steilböschungen. Auf der Betriebsfläche werden versiegelte Flächen her-
gestellt und u.a. Container aufgestellt. Die Waldbeanspruchung, die Errichtung technischer 
Anlagen sowie der Geländeeinschnitt führen zu einer Veränderung der Landschaft im 
Bereich der Würmtalrampe. Die anthropogene Überformung durch versiegelte Flächen und 
Container ist jedoch vergleichsweise kleinflächig. Aufgrund des bestehenden gemauerten 
Portals und der vorgelagerten Asphaltfläche liegt außerdem bereits eine Vorbelastung vor. 
Außerdem sieht die Rekultivierungsplanung nach dem Probeabbau die Wiederherstellung 
des ursprünglichen Geländereliefs durch Verfüllung und die Entwicklung eines Laubwaldes 
vor. Die derzeitige Landschaftsausprägung wird also wiederhergestellt. Somit tritt zwar 
eine Veränderung der Landschaft bei der Würmtalrampe ein, diese ist jedoch nicht als 
erheblich einzustufen.  

 

Würmtalstollen 

Beim Wümtalstollen ist lediglich die Anlage von temporären Baustelleneinrichtungs- und 
Bereitstellungsflächen vorgesehen, bei der kleinflächig ggf. auch Gehölzbestände bean-
sprucht werden. Der maximale Eingriff weist eine Größe von ca. 0,4 ha auf. Da nur eine 
kleinflächige Gehölzbeanspruchung erfolgt, tritt dort keine maßgebliche Landschaftsver-
änderung ein. Infolge der zwei angrenzend verlaufenden Straßen (L 572, K 9806) liegt eine 
Vorbelastung des Landschaftsbildes vor. Da nach Beendigung der Bauarbeiten in den Ein-
griffsbereichen wieder Gehölzbestände entwickelt werden, tritt eine nachhaltige Beein-
trächtigung der Landschaft nicht ein. 
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Wetterschacht 

Das Vorhaben am Wetterschacht umfasst in erster Linie die Öffnung des bestehenden 
Wetterschachts. Für die Bereitstellung von Boden und Materialien wird eine westlich 
angrenzende Fläche benötigt bzw. beansprucht. Optional soll für einen ggf. erforderlichen 
LKW-Wendeplatz sowie für die Ablage von Bohrkernen und Oberbodenmieten eine zusätz-
liche Betriebsfläche südlich des Forstwegs errichtet werden. Die Antragsfläche, die dem 
Eingriffsbereich entspricht, weist eine Größe von 0,7 ha auf. Betroffen sind auch zwei ältere 
Waldbestände. Aufgrund der Lage innerhalb eines großräumigen Waldgebiets wirkt sich 
die Waldbeanspruchung jedoch nicht maßgeblich auf die Landschaft bzw. auf das Land-
schaftsbild aus. Eine Sichtbarkeit von häufig frequentierten Bereichen ist nicht gegeben. 
Darüber hinaus sieht die Rekultivierungsplanung nach Abschluss der Bauarbeiten die 
Wiederherstellung des derzeitigen Landschaftsbildes durch Aufforstung vor, sodass keine 
nachhaltige Veränderung der Landschaft gegeben ist. 

 

Auswirkungen auf die landschaftsgebundene Erholung 

Innerhalb der drei Vorhabenbereiche sind keine Einrichtungen einer landschaftsgebunde-
nen Erholung vorhanden. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erholungsfunktion auf den 
im Würmtal verlaufenden ausgewiesenen Radwegen durch Schallemissionen tritt nicht ein, 
da die vorhabenbedingten Schallausträge gering sind und eine Vorbelastung durch den Ver-
kehr auf der Landesstraße L 572 und der Kreisstraße K 9806 vorliegt. 

 

Betroffenheit Landschaftsschutzgebiet 

Der Vorhabenbereich der Würmtalrampe liegt teilweise im Landschaftsschutzgebiet Land-
schaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforzheim, die Antragsfläche des Wetterschachts 
vollständig. Die Antragsfläche beim Würmtalstollen grenzt direkt außerhalb an das Schutz-
gebiet an. 

Gemäß § 4 der Schutzgebietsverordnung von 2004 sind alle Handlungen verboten, die den 
Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, ins-
besondere wenn dadurch 

�x der Naturhaushalt geschädigt, 

�x die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört, 
�x eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert, 
�x das Landschaftsbild nachteilig geändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf 

andere Weise beeinträchtigt oder 
�x der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft beeinträchtigt wird. 
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Gemäß § 5 der Verordnung bedürfen folgende Handlungen der schriftlichen Erlaubnis der 
unteren Naturschutzbehörde: 

1. Errichtung von baulichen Anlagen im Sinne der Landesbauordnung in der jeweils gelten-
den Fassung, auch wenn sie keiner baurechtlichen Entscheidung bedürfen (z.B. Geschirr-
hütten); das gleiche gilt für der Errichtung gleichgestellte Maßnahmen; 

2. Errichtung oder Änderung von Mauern, Zäunen oder anderen Einfriedungen, soweit nicht 
bereits Nr. 1 Anwendung findet; 

3. Verlegen oder Ändern von ober- und unterirdischen Leitungen aller Art sowie Aufstellen 
von Masten und Unterstützungen, soweit nicht bereits Nr. 1 Anwendung findet; 

4. Abbau, Entnahme oder Einbringen von Steinen, Lehm, Sand, Kies oder anderen Boden-
bestandteilen einschließlich der Erweiterung bereits bestehender Abbaustätten, soweit 
nicht bereits Nr. 1 Anwendung findet; 

5. die Gewinnung von Steinen aus den Felsenmeeren und den im Nagold- und Würmtal 
verstreut liegenden Felsengruppen; 

6. Veränderung der bisherigen Bodengestalt, vor allem durch Abgrabung, Auffüllung und 
Aufschüttung, soweit nicht bereits Nr. 1 Anwendung findet; 

7. Anlage oder Veränderung von Straßen, Wegen oder anderen Verkehrswegen, mit Aus-
nahme von Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich wesentlicher Änderungen 
(Zwischenausbau), auch soweit sie keiner straßen- oder wegerechtlichen Entscheidung 
bedürfen; 

8. Anlage oder Veränderung von Plätzen (Zelt-, Abstell- oder Lagerplätze u. ä.), soweit nicht 
bereits Nr. 1 Anwendung findet; 

9. Außerhalb der zugelassenen Plätze auch das nur vorübergehende Aufstellen von Zelten, 
Wohn- und Verkaufswagen, selbst wenn die Wagen nicht überwiegend ortsfest benutzt 
werden; 

10. Anlage, Beseitigung oder Änderung fließender oder stehender Gewässer sowie die Ein-
leitung von Abwässern in solche, mit Ausnahme von Unterhaltungsmaßnahmen, auch 
wenn sie keiner wasserrechtlichen Entscheidung bedürfen; 

11. Ablagerung oder auch kurzfristige Lagerung, von Abfällen, Müll, Erd- und Gesteinsaus-
hub, Schutt, Unrat, Autowracks oder ähnlichen Gegenständen, soweit nicht bereits Nr. 1 
Anwendung findet; 

12. Aufstellen oder Anbringen von Plakaten, Bild- oder Schrifttafeln; 
13. Neuaufforstungen, Umwandlungen von Wald, Anlage von Kleingärten oder die wesent-

liche Änderung der Bodennutzung auf andere Weise; 
14. Beseitigung oder Änderung wesentlicher Landschaftsbestandteile, insbesondere von 

Bäumen, Hecken, Gebüschen, Feld- und Ufergehölzen, Schilf- und Rohrbeständen, Felsen 
oder ähnlichen Naturerscheinungen, die zur Zierde und Belebung des Landschaftsbildes 
beitragen oder im Interesse der Tierwelt Erhaltung verdienen. 

15. Betrieb von Maschinen, Geräten und Einrichtungen aller Art, soweit sie lästigen Lärm 
verursachen; 

16. Kahlschläge von Wald auf einer Fläche von mehr als 4 ha. 
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Im vorliegenden Fall wird gemäß § 7 der LSG-VO eine Befreiung von den Verboten nach 
§ 67 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) beantragt (siehe Teil B 5 des Antrags). 

 

Betroffenheit Naturpark 

Die drei Vorhabenbereiche befinden sich innerhalb des Naturparks Schwarzwald 
Mitte/Nord. Gemäß § 3 der Naturpark-Verordnung von 2004 gehören u.a. folgende Aspekte 
zum Zweck des Gebiets: 

�x die charakteristische Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft einschließlich 
deren Offenhaltung im Naturparkgebiet sowie die Ausstattung mit Lebensräumen für 
eine vielfältige, freilebende Tier- und Pflanzenwelt zu bewahren und zu entwickeln; 

�x die besondere Eignung des Naturparkgebietes als naturnahen Erholungsraum und als 
bedeutsame Landschaft für naturverträglichen Tourismus einschließlich des Sports zu 
fördern. 

Gemäß § 6 der Naturpark-Verordnung wird formal eine Befreiung von den Vorschriften der 
Verordnung nach § 67 BNatSchG beantragt (siehe Teil B 5 des Antrags). 

 

5.7.5 Fazit 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass mit dem geplanten Probebetrieb zum Abbau 
von Flussspat in der Grube Käfersteige keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 
die Schutzgüter Landschaft und Erholung verbunden sind. 
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5.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

5.8.1 Methodik 

Zu den Kulturgütern zählen neben Gebäuden mit besonderer kultureller Bedeutung auch 
Ausgrabungen und archäologische Fundstätten. Als Sachgut werden gesellschaftliche 
Werte bezeichnet, die eine hohe funktionale Bedeutung im Siedlungsraum sowie in der 
freien Landschaft hatten oder haben (z.B. Brücken, Versorgungsleitungen und -trassen, 
Straßen).  

Beim Landesamt für Denkmalschutz Baden-Württemberg wurde das Vorkommen von 
archäologischen Denkmalen oder Befunden sowie Bau- und Kunstdenkmalen abgefragt. 
Darüber hinaus fand eine Anfrage zu möglichen Versorgungsleitungen statt. 

 

5.8.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Ein vorhabenbedingter Eingriff in mögliche Sach- und Kulturgüter findet ausschließlich im 
Bereich baulicher Maßnahmen statt, bei dem ein Eingriff in den Boden erfolgt. Dazu gehö-
ren die geplante Errichtung technischer Anlagen und Infrastruktureinrichtungen an der 
Würmtalrampe und die Öffnung des Wetterschachts. 

 

Bau- und Kunstdenkmale 

Nach dem Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes für die Stadt Pforzheim und 
die Gemeinden Birkenfeld, Ispringen und Niefern-Öschelbronn in der Neubekanntmachung 
vom September 2022 sowie dem Schreiben des Landesamtes für Denkmalpflege vom 
19.01.2024 bestehen in den geplanten Eingriffsbereichen keine Bau- und Kunstdenkmale. 
Im Umfeld der Vorhabenbereiche sind folgende Bau- und Kunstdenkmale verzeichnet:  

�x Burgruine Liebeneck mit Zwinger und Vorwerken, 12./13. Jh. (§ 28 DSchG) (ca. 1,2 km 
südöstlich der Würmtalrampe und ca. 1 km westlich des Würmtalstollens) 

�x Mundloch des Tiefen Stollens, 1961 (§ 2 DSchG)  

�x �:�H�J�]�H�L�J�H�U���e�:�Ù�U�Phaldenweg Liebeneck�q, 19. Jh. (§ 2 DSchG) (im näheren Umfeld des 
geplanten Eingriffsbereichs Wetterschacht) 

�x Sägemühle, 1730 / 1843 / 1950 (Prüffall) (ca. 1,1 km Südlich der Würmtalrampe und ca. 
1,3 km westlich des Würmtalstollens) 

Zudem befindet sich ca. 200 m westlich des Würmtalstollens der Oechsle-Gedenkstein und 
-Pavillon, mit dem der Pforzheimer Mechaniker Christian Ferdinand Oechsle, der Erfinder 
der hydrostatischen Weinwaage zur Bestimmung des Mostgewichtes, geehrt wird.  
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Archäologische Denkmale 

Nach dem Schreiben des Landesamtes für Denkmalpflege vom 19.01.2024 sind im Vor-
habenbereich folgende archäologische Denkmale kartiert: 

�x Bergbau der Hallstatt- und der Latènezeit, des Mittelalters und der Neuzeit (Listen Nr. 
MA 4, ADAB ID 104701078) 

�x Mittelalterliche bis frühneuzeitliche Burg mit Vorwerken und zugehöriger Wüstung 
sowie mittelalterlicher und neuzeitlicher Bergbau (Listen Nr. MA 3, ADAB ID 
104701013) 

Diese Denkmalflächen ziehen sich bis in den Bereich des Mundlochs des Würmtalstollens. 

 

Versorgungsleitungen und Infrastruktureinrichtungen 

Als Schnittstelle für die künftige Stromversorgung aus dem öffentlichen Netz soll eine vor-
handene 20-kV-Erdleitung genutzt werden. Hier soll an der Würmtalrampe eine Übergabe-
station (Mittelspannungsschaltanlage) eingerichtet werden, über die die Stromversorgung 
der übertägigen Infrastruktur und der untertägigen Einrichtungen für Sümpfung, Exploration 
und Probebetrieb erfolgen soll. Der Betriebspunkt Wetterschacht ist ebenfalls über eine 
Erdleitung angebunden. Weitere Versorgungsleitungen sind in den Eingriffsbereichen nicht 
bekannt.  

Da für die geplante Sümpfung bei der Würmtalrampe eine neue unterirdische Entwässe-
rungsleitung vorgesehen ist, ist ein baulicher Eingriff in die dort verlaufende Landesstraße 
L 572 (Würmtalstraße) erforderlich. 

 

5.8.3 Potenzielle Projektwirkungen 

Zu den möglichen Projektwirkungen gehört eine Beanspruchung von archäologischen und 
sonstigen Denkmälern sowie von Versorgungsleitungen. 

Indirekte Auswirkungen auf Bauten sind infolge von Sprengerschütterungen möglich. 

 

5.8.4 Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

In betriebsfremde Versorgungsleitungen oder sonstige Infrastruktureinrichtungen wird 
durch das geplante Vorhaben nicht eingegriffen.  

Für den Bau der unterirdischen Entwässerungsleitung mit Leitungsquerung der L 572 wird 
ein eigenständiger Antrag gestellt (Teil B 2 des Antrags). Die im Zusammenhang mit der 
Neuverlegung der Leitung erforderlichen Arbeiten führen nicht zu einer erheblichen nach-
haltigen Beeinträchtigung des Straßenverkehrs. 
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Zur Vermeidung von Beschädigungen wird der vorhandene Wegzeiger Würmhaldenweg 
Liebeneck durch umsichtige Beachtung und ggf. präventive Schutzmaßnahmen geschützt. 
Etwaige Eingriffe ins oder Veränderungen des genannten Kulturdenkmals, welche gemäß 
DSchG einer denkmalrechtlichen Genehmigung bedürften, sind nicht vorgesehen. 

Aufgrund der Überprägung durch den bisherigen Bergbau ist am Würmtalstollen im kartier-
ten Denkmalbereich nach Einschätzung des Landesamtes für Denkmalpflege (s. Schreiben 
vom 19.01.2024) �e�f�� �N�D�X�P�� �P�H�K�U�� �P�L�W�� �G�H�U�� �(�U�K�D�O�W�X�Q�J�� �D�U�F�K�Á�R�O�R�J�L�V�F�K�H�U�� �6�X�E�V�W�D�Q�]�� �]�X�� �U�H�F�K�Q�H�Q��
�>�f�@, sodass die fachlichen Bedenken in diesem Umfeld mit Verweis auf § 20 des DSchG 
BW (Meldepflicht von Zufallsfunden) zurückgestellt werden können�o�� Sollten bei der Durch-
führung des Vorhabens archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, so wird die 
Denkmalbehörde gemäß § 20 DSchG benachrichtigt. 

Mögliche indirekte Auswirkungen durch Sprengerschütterungen wurden in einem eigen-
ständigen Gutachten nach DIN 4150, Teil 3 Einwirkungen auf bauliche Anlagen prognosti-
ziert (Teil I 1 des Antrags).  

Die Prognoseergebnisse zeigen, dass ein Anhaltswert von 5 mm/s am Fundament ab einem 
Abstand von 120 m eingehalten wird. Für das Werkstattgebäude der Forstverwaltung im 
Bereich der übertägigen Betriebsfläche Wetterschacht werden bei gegebenem Abstand von 
300 m maximale Fundamentschwingungen von 0,76 mm/s prognostiziert. Der Anhaltswert 
für gewerblich genutzte Gebäude von 20 mm/s wird somit sicher eingehalten.  

Die prognostizierten Schwinggeschwindigkeiten an mehreren Gebäuden im Zaunweg am 
südlichen Ortsrand von Würm und in Gebäuden in der Würmtalstraße (Liebeneck) unter-
schreiten den Anhaltswert für besonders erschütterungsempfindliche Bauten von 3 mm/s 
ebenfalls deutlich.  

Auch für die Burgruine Liebeneck kann bei dem bestehenden Abstand zu den Spreng-
bereichen sicher davon ausgegangen werden, dass keine sprengbedingten Schädigungen 
der Bauten eintreten.  

Die vorhabenbedingt zu erwartenden sehr geringen Bodenbewegungen sind für das Schutz-
gut nicht erheblich. Relevante Beeinträchtigungen der Tagesoberfläche sind nicht zu erwar-
ten. 

 

5.8.5 Fazit 

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass mit dem geplanten Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
verbunden sind. 
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6 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

6.1 Methodik 

Über die direkten vorhabenbedingten Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter hinaus 
können zusätzliche Auswirkungen infolge von Wechselwirkungen zwischen den Schutz-
gütern entstehen. Die Betrachtung relevanter Wechselwirkungen ist daher integraler 
Bestandteil einer Umweltverträglichkeitsstudie. 

Trotz verschiedener Ansätze fehlt allerdings bis heute ein fachlicher Konsens über die 
genaue Definition der Wechselwirkungen sowie deren Einbeziehung in Planung und Geneh-
migungsverfahren. Eine hinsichtlich der Ergebnisse noch aktuelle Darstellung der in der 
Praxis verwendeten Bewertungsansätze findet sich in BALLA & MÜLLER-PFANNENSTIEL (2002). 
Sinnvoll und vom Gesetzgeber so gewollt ist in jedem Fall ein integrativer Ansatz, der über 
die singuläre Betrachtung der einzelnen Schutzgüter hinausgeht und die vielfältige Ver-
netzung zwischen diesen einbezieht. So werden zu den Wechselwirkungen Wirkungsketten 
oder -pfade, kumulative und synergetische Effekte oder ökosystemare Zusammenhänge 
gezählt. 

Im Falle von Wirkungsketten bzw. -pfaden entstehen infolge von vorhabenbedingten Aus-
wirkungen auf ein bestimmtes Schutzgut zusätzliche Auswirkungen auf weitere Schutz-
güter. Typische Wirkungsketten ergeben sich beispielsweise durch Eingriffe in vorhandene 
Vegetationsbestände, was Auswirkungen auf das Lokalklima hat. 

Grundsätzlich kann es sich bei Wechselwirkungen auch um sekundäre Folgewirkungen han-
deln, welche aufgrund von zu ergreifenden Maßnahmen zu Problemverschiebungen bzw. 
Auswirkungsverlagerungen von einem Schutzgut auf ein anderes Schutzgut führen. 

Selbst bei überschaubaren Fragestellungen besteht damit eine Vielzahl an Wechselwirkun-
gen sowohl zwischen allen Schutzgütern als auch zwischen Teilelementen der einzelnen 
Schutzgüter. Die resultierende Vernetzung ist in allen Einzelheiten nahezu unüberschaubar 
und wirkt sich dabei in bestimmten Fällen deutlich erkennbar, in anderen wiederum kaum 
quantifizierbar, aus. Aufgabe des UVP-Berichts ist es, die potenziell erheblichen Wechsel-
wirkungen zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. 

Aufgrund des komplexen Wirkungsgefüges im Naturhaushalt lässt sich allerdings die 
Betrachtung der Projektwirkungen eines Vorhabens nicht streng nach Schutzgütern und 
Wechselwirkungen trennen. Um den bestehenden Zusammenhängen Rechnung zu tragen, 
sind wesentliche Wechselwirkungen bereits bei der Bearbeitung der einzelnen Schutzgüter 
beschrieben worden. Damit bedingen die oben vorgenommenen Beschreibungen und 
Bewertungen bereits eine Ausdehnung des Blickwinkels auf andere Schutzgüter.  
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6.2 Wesentliche Wechselwirkungen 

Mit dem geplanten Vorhaben sind keine erheblichen negativen und längerfristig nicht kom-
pensierbaren Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter verbunden. Die Anzahl der potenziell 
relevanten Wechselwirkungen ist ebenfalls stark eingeschränkt. Neben den bereits bei der 
Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter berücksichtigten Wechselwirkungen lassen 
sich im Wesentlichen die folgenden relevanten Wirkungsketten für das hier behandelte 
Vorhaben herausstellen: 

 

�x Wasser: Verschlechterung der Wasserqualität der Würm durch Einleitung des Gruben-
wassers �:  Negative Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sowie Gesundheit des Men-
schen 

In einem gewässerökologischen Gutachten wurden umfangreiche Untersuchungen durch-
geführt und anhand von Mischungsszenarien gewässerverträgliche Einleitwerte bestimmt. 
Die Einhaltung dieser Einleitwerte wird durch regelmäßige Wasseranalysen kontrolliert. 
Bei Überschreitungen der Einleitwerte werden vom Vorhabenträger geeignete Maßnah-
men zu deren Reduktion ergriffen. 

�x Grundwasser: Absenkung des Grundwasserspiegels infolge der Sümpfung �:  Negative 
Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sowie Sachgüter (Trinkwasserversorgung)  

Die potenziellen Auswirkungen wurden in einem hydrogeologischen Gutachten untersucht 
und bewertet. Relevante Auswirkungen auf oberflächennahe Grundwasservorkommen 
und damit auf Pflanzen/Tiere sind nicht zu erwarten, ebenso wenig wie Auswirkungen auf 
Trinkwassergewinnungsanlagen. Ein entsprechendes Monitoring wird durchgeführt. 

�x Luft: Staubemissionen oder Schadstoffemissionen �:  Auswirkungen auf die Menschliche 
Gesundheit bzw. auf Tiere und Pflanzen 

Mit dem Vorhaben gehen Emissionen von Luftschadstoffen (Stickstoffdioxid, Schwefel-
dioxid, Kohlenstoffmonoxid, Staub) einher. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, 
insbesondere die menschliche Gesundheit wurden im Rahmen eines Gutachtens geprüft. 
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das geplante Vorhaben keinen relevanten 
Beitrag zur Immissionssituation für Luftschadstoffe an den umliegenden Immissionsorten 
(anlagenfremde Nutzungen mit einem dauerhaften Aufenthalt von Personen) leistet. Rele-
vante Auswirkungen auf die Vegetation (FFH-Gebiet) und die Fauna sind ebenfalls nicht zu 
erwarten. 

�x Boden: Abtrag der natürlichen Bodendecke �:  Verringerung der Schutzfunktion für das 
Grundwasser 

Infolge des Bodenabtrags werden die Deckschichten über dem grundwasserführenden 
Tiefenbereich und damit deren Schutzfunktion reduziert. Infolge der geringen Abtragstiefe 
und -fläche können Einflüsse auf das Grundwasser ausgeschlossen werden. 
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�x Landschaft: Reliefveränderungen und Vegetationsveränderung �:  Auswirkungen auf das 
Lokal-Klima, �:  Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sowie Gesundheit des Menschen 

Die durch die Beanspruchung eines Waldbestandes und die Errichtung von technischen 
Anlagen verursachte Veränderung der Landschaft bei der Würmtalrampe hat auch eine 
Veränderung bzw. Erwärmung des Mikroklimas zur Folge. Aufgrund der vergleichsweise 
kleinen Betriebsflächen innerhalb eines großen Waldbestandes bleiben diese Wirkungen 
auf die offene Betriebsfläche und deren unmittelbare Randbereiche beschränkt, sodass 
Auswirkungen auf die im Umfeld vorhandene Vegetation und Fauna nicht eintreten. Die 
Veränderung des Mikroklimas hat aufgrund der Kleinflächigkeit und der größeren Ent-
fernung zu den nächstgelegenen Wohnorten keine Veränderung der bioklimatischen Ver-
hältnisse für die Menschen in den Siedlungsgebieten zur Folge. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass keine Wechselwirkungen mit erheblichen negati-
ven Auswirkungen auf die Umwelt mit dem geplanten Vorhaben verbunden sind. Über die 
beispielhaft aufgeführten Abhängigkeiten hinausgehende, komplexere Ursache-Wirkungs-
beziehungen, die eine gesonderte Bewertung mit eigenen methodischen Modellansätzen 
erfordern würden, werden durch das beantragte Vorhaben nicht hervorgerufen. Insbeson-
dere spielen kumulative bzw. synergetische Wechselwirkungen im Sinne einer Wirkungs-
verstärkung oder -verlagerung im vorliegenden Fall keine Rolle. 

 

 

7 Kumulative Wirkungen 

Unter kumulativen Wirkungen werden Umweltauswirkungen verstanden, die aus einer 
Mehrzahl unterscheidbarer anthropogener Belastungsfaktoren resultieren (HILDEBRANDT et 
al. 2017). Diese Faktoren sind das Ergebnis eines oder einer Reihe von vergangenen, 
gegenwärtigen oder zukünftigen Vorhaben. Für sich genommen sind Beeinträchtigungen, 
die von einzelnen Vorhaben ausgehen, oft nicht erheblich. In ihrer Summenwirkung bzw. 
Interaktion können die einzelnen Beeinträchtigungen aber bestimmte Belastungsschwellen 
überschreiten und so erheblich sein (ebd.). 

Für das Umfeld des geplanten Vorhabens sind keine sonstigen Pläne oder Projekte bekannt, 
die zusammen mit dem Vorhaben eine erhebliche Beeinträchtigung von Schutzgütern zur 
Folge haben. 

 

  



DFG, Grube Käfersteige   �r   Rahmenbetriebsplan   �r   Teil C: UVP-Bericht 121 I 126 

8 Alternativenprüfung 

Rohstoffabbau ist abhängig von Lagerstätten und somit räumlich gebunden. Dies gilt ins-
besondere für Rohstoffe, für die es in Deutschland oder Europa nur wenige abbauwürdige 
�-�B�H�F�S�T�U�¿�U�U�F�O�� �H�J�C�U���� �%�J�F�� �'�M�V�T�T�T�Q�B�U�M�B�H�F�S�T�U�¿�U�U�F�� �c�,�¿�G�F�S�T�U�F�J�H�F�o�� �H�J�M�U�� �B�M�T�� �N�V�U�N�B�º�M�J�D�I�� �H�S�Ñ�º�U�F�T��
Flussspatvorkommen Europas. Eine annähernd vergleichbare Alternative existiert nicht.  

Im vorliegenden Fall sind die Ansatzpunkte des Betriebs, die drei vorhandenen Tages-
öffnungen (Würmtalrampe, Würmtalstollen, Wetterschacht) bereits gegeben. Da deren 
Lage im Hinblick auf die Erstreckung der Lagerstätte und die verkehrliche Erschließung 
(Straßenanschluss) wenig variabel ist, ergibt eine überschlägige Betrachtung, dass Alter -
nativen angesichts der damit verbundenen ganz erheblichen Eingriffe hinsichtlich der 
Umweltverträglichkeit durchweg ungünstiger zu bewerten wären. 

Im Zuge der Planung von Sümpfung, Exploration und Probebetrieb wurde der übertägige 
Flächenbedarf angesichts der vorhandenen Schutzgebiete minimiert. In vergleichsweise 
geringem Umfang müssen jedoch an den drei bereits vorhandenen Tagesöffnungen des 
Bergwerks Betriebsflächen eingerichtet werden. Eine bergtechnisch erforderliche Zufahrt 
zur Ganglagerstätte ist dabei nur über die vorhandene ausgebaute Würmtalrampe möglich. 
Aus natur- und artenschutzrechtlichen Gründen wurden auch die übrigen Einrichtungen (wie 
z.B. Wasseraufbereitung und Wasserableitung) nach Prüfung und Vergleich der potenziel-
len Auswirkungen nicht am Würmtalstollen, sondern ebenfalls an der Würmtalrampe vor-
gesehen. 

Für eine lokale Verlegung der wesentlichen Betriebsfläche an der Würmtalrampe käme als 
zumutbare Variante nur die westliche Seite der vorbeiführenden Landesstraße L 572 in 
Betracht. Dieser Standort befindet sich jedoch in der Würmaue, in dessen Überschwem-
mungsbereich eine Bebauung unzulässig ist. Zudem sind in diesem Bereich neben dem FFH-
Gebiet auch das Naturschutzgebiet Unteres Würmtal und einige gesetzlich geschützte Bio-
tope ausgewiesen. Zudem wäre eine fortwährende Straßenquerung durch den Betrieb 
erforderlich. 

Vernünftige Alternativen für den Flussspatabbau bzw. für die geplante Betriebsfläche lie-
gen somit nicht vor. 
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9 Nullvariante 

Neben der Alternativenprüfung zählt zur umfassenden Prüfung der Umweltverträglichkeit 
auch die Betrachtung eines Verzic�I�U�T���B�V�G���E�B�T���7�P�S�I�B�C�F�O���	�c�/�V�M�M�W�B�S�J�B�O�U�F�o�
�� 

Die EU importiert derzeit ca. zwei Drittel ihres Flussspatbedarfs aus Ländern wie Südafrika, 
Mexiko, Mongolei und Vietnam. Das Mineral ist nicht recycle- und zumeist nicht substitu-
ierbar, und muss daher aus Primärquellen bergbaulich gewonnen werden. 

Unsicherheiten durch internationale Krisen, Zusammenbrüche von Lieferketten und damit 
einhergehende Versorgungsengpässe für Industrie und Bevölkerung rücken die Bedeutung 
und Notwendigkeit von nachhaltig, umwelt- und klimagerecht geförderten heimischen Roh-
stoffen zunehmend in den Vordergrund. Dies haben sowohl die Europäische Kommission 
als auch die deutsche Bundesregierung erkannt und sich in ihren Rohstoffstrategien explizit 
für Unterstützung und Ausbau der heimischen Rohstoffgewinnung ausgesprochen. 

Mit Wiederaufnahme des Gewinnungsbetriebs in der Grube Käfersteige könnte ein großer 
Teil des europäischen Flussspatbedarfs unter Einhaltung hoher Umwelt- und Sicherheits-
standards sowie maximaler Lieferketten-Transparenz langfristig und verlässlich gedeckt 
werden. Kurze Transportwege im Vergleich zum Import über lange Distanzen leisteten 
außerdem einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Darüber hinaus sichert der inländische 
Rohstoffabbau die Versorgung Deutschlands mit Flussspat und verringert die Abhängigkeit 
von anderen Ländern. 

�'�×�S���E�B�T���7�P�S�I�B�C�F�O���E�F�S���V�N�G�B�T�T�F�O�E�F�O���6�O�U�F�S�T�V�D�I�V�O�H���E�F�S���'�M�V�T�T�T�Q�B�U�M�B�H�F�S�T�U�¿�U�U�F���c�,�¿�G�F�S�T�U�F�J�H�F�o�
��
d.h. für die Sümpfung, Exploration und den Probebetrieb lassen sich somit zwingende 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses aufzeigen. 

Insgesamt wird daher die Nullvariante, d.h. die Nicht-Durchführung des Vorhabens, nicht 
als mögliche Variante angesehen.  

 

 

10 Gesamtfazit der Umweltprüfung 

Der vorliegende UVP-Bericht kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass im Zuge des 
geplanten Vorhabens (Sümpfung, Exploration und Probebetrieb der Grube Käfersteige) der 
Deutschen Flussspat GmbH die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Fläche, Boden, 
Wasser, Landschaft, Klima, Luft, kulturelles Erbe und Sachgüter weder durch direkte oder 
indirekte noch durch sekundäre, kumulative, mittel- oder langfristige, ständige oder 
vorübergehende negative Auswirkungen erheblich beeinträchtigt werden. 

 

 

11 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Eine allgemeinverständliche Zusammenfassung des UVP-Berichts enthält der Teil J 2 des 
Rahmenbetriebsplans, auf den hier verwiesen wird. 
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